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Pariser Verbandübereinkunft
(PVÜ)

Artikel 1

(Errichtung des Verbandes – Bereich des gewerblichen Eigentums)

(1) Die Länder, auf die diese Übereinkunft Anwendung findet, bilden einen Ver-
band zum Schutz des gewerblichen Eigentums.

(2) Der Schutz des gewerblichen Eigentums hat zum Gegenstand die Erfindungs-
patente, die Gebrauchsmuster, die gewerblichen Muster oder Modelle, die Fab-
rik- oder Handelsmarken, die Dienstleistungsmarken, den Handelsnamen und die 
Herkunftsangaben oder Ursprungsbezeichnungen sowie die Unterdrückung des 
unlauteren Wettbewerbs.

(3) Das gewerbliche Eigentum wird in der weitesten Bedeutung verstanden und 
bezieht sich nicht allein auf Gewerbe und Handel im eigentlichen Sinn des Wor-
tes, sondern ebenso auf das Gebiet der Landwirtschaft und der Gewinnung der 
Bodenschätze und auf alle Fabrikate oder Naturerzeugnisse, zum Beispiel Wein, 
Getreide, Tabakblätter, Früchte, Vieh, Mineralien, Mineralwässer, Bier, Blumen, 
Mehl.

(4) Zu den Erfindungspatenten zählen die nach den Rechtsvorschriften der Ver-
bandsländer zugelassenen verschiedenen Arten gewerblicher Patente, wie Einfüh-
rungspatente, Verbesserungspatente, Zusatzpatente, Zusatzbescheinigungen usw.

Art. 2 
Text 
Artikel 2

(Inländerbehandlung für Angehörige der Verbandsländer)

(1) Die Angehörigen eines jeden der Verbandsländer genießen in allen übrigen 
Ländern des Verbandes in bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums die 
Vorteile, welche die betreffenden Gesetze den eigenen Staatsangehörigen gegen-
wärtig gewähren oder in Zukunft gewähren werden, und zwar unbeschadet der 
durch diese Übereinkunft besonders vorgesehenen Rechte. Demgemäß haben sie 
den gleichen Schutz wie diese und die gleichen Rechtsbehelfe gegen jeden Eingriff 
in ihre Rechte, vorbehaltlich der Erfüllung der Bedingungen und Förmlichkeiten, 
die den eigenen Staatsangehörigen auferlegt werden.

(2) Jedoch darf der Genuß irgendeines Rechts des gewerblichen Eigentums für die 
Verbandsangehörigen keinesfalls von der Bedingung abhängig gemacht werden, 
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daß sie einen Wohnsitz oder eine Niederlassung in dem Land haben, in dem der 
Schutz beansprucht wird.

(3) Ausdrücklich bleiben vorbehalten die Rechtsvorschriften jedes der Verbands-
länder über das gerichtliche und das Verwaltungsverfahren und die Zuständigkeit 
sowie über die Wahl des Wohnsitzes oder die Bestellung eines Vertreters, die etwa 
nach den Gesetzen über das gewerbliche Eigentum erforderlich sind.

Art. 3 
Text 
Artikel 3

(Gleichstellung gewisser Personengruppen mit den Angehörigen der Verbands-
länder)

Den Angehörigen der Verbandsländer sind gleichgestellt die Angehörigen der dem 
Verband nicht angehörenden Länder, die im Hoheitsgebiet eines Verbandslandes 
ihren Wohnsitz oder tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche 
oder Handelsniederlassungen haben.

Art. 4 
Text 
Artikel 4bis

(Patente: Unabhängigkeit der für dieselbe Erfindung in verschiedenen Ländern 
erlangten Patente)

(1) Die in den verschiedenen Verbandsländern von Verbandsangehörigen ange-
meldeten Patente sind unabhängig von den Patenten, die für dieselbe Erfindung 
in anderen Ländern erlangt worden sind, mögen diese Länder dem Verband an-
gehören oder nicht.

(2) Diese Bestimmung ist ohne jede Einschränkung zu verstehen, insbesondere 
in dem Sinn, daß die während der Prioritätsfrist angemeldeten Patente sowohl 
hinsichtlich der Gründe der Nichtigkeit und des Verfalls als auch hinsichtlich der 
gesetzmäßigen Dauer unabhängig sind.

(3) Sie findet auf alle im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens bestehenden Patente An-
wendung.

(4) Für den Fall des Beitritts neuer Länder wird es mit den im Zeitpunkt des 
Beitritts auf beiden Seiten bestehenden Patenten ebenso gehalten.
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(5) Die mit Prioritätsvorrecht erlangten Patente genießen in den einzelnen Ver-
bandsländern die gleiche Schutzdauer, wie wenn sie ohne das Prioritätsvorrecht 
angemeldet oder erteilt worden wären.

Art. 4 
Text 
Artikel 4ter

(Patente: Erfindernennung im Patent)

Der Erfinder hat das Recht, als solcher im Patent genannt zu werden.

Art. 4 
Text 
Artikel 4quater

(Patente: Patentierbarkeit im Falle innerstaatlicher Vertriebsbeschränkungen)

Die Erteilung eines Patents kann nicht deshalb verweigert und ein Patent kann 
nicht deshalb für ungültig erklärt werden, weil der Vertrieb des patentierten Er-
zeugnisses oder des Erzeugnisses, das das Ergebnis eines patentierten Verfahrens 
ist, Beschränkungen oder Begrenzungen durch die innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften unterworfen ist.

Art. 4a 
Text 
Artikel 4

(A.–I. Patente, Gebrauchsmuster, gewerbliche Muster und Modelle, Marken, Er-
finderscheine:

Prioritätsrecht. – G. Patente: Teilung der Anmeldung)

A. – (1) Wer in einem der Verbandsländer die Anmeldung für ein Erfindungspatent, 
ein Gebrauchsmuster, ein gewerbliches Muster oder Modell, eine Fabrik- oder 
Handelsmarke vorschriftsmäßig hinterlegt hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt 
für die Hinterlegung in den anderen Ländern während der unten bestimmten 
Fristen ein Prioritätsrecht.

(2) Als prioritätsbegründend wird jede Hinterlegung anerkannt, der nach den in-
nerstaatlichen Rechtsvorschriften jedes Verbandslandes oder nach den zwischen 
Verbandsländern abgeschlossenen zwei- oder mehrseitigen Verträgen die Bedeutung 
einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung zukommt.
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(3) Unter vorschriftsmäßiger nationaler Hinterlegung ist jede Hinterlegung zu 
verstehen, die zur Festlegung des Zeitpunkts ausreicht, an dem die Anmeldung 
in dem betreffenden Land hinterlegt worden ist, wobei das spätere Schicksal der 
Anmeldung ohne Bedeutung ist.

Art. 4b 
Text 
(Anm.: Artikel 4B)

B. – Demgemäß kann die spätere, jedoch vor Ablauf dieser Fristen in einem der 
anderen Verbandsländer bewirkte Hinterlegung nicht unwirksam gemacht wer-
den durch inzwischen eingetretene Tatsachen, insbesondere durch eine andere 
Hinterlegung, durch die Veröffentlichung der Erfindung oder deren Ausübung, 
durch das Feilbieten von Stücken des Musters oder Modells, durch den Gebrauch 
der Marke; diese Tatsachen können kein Recht Dritter und kein persönliches 
Besitzrecht begründen. Die Rechte, die von Dritten vor dem Tag der ersten, pri-
oritätsbegründenden Anmeldung erworben worden sind, bleiben nach Maßgabe 
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften eines jeden Verbandslandes gewahrt.

Art. 4c 
Text 
(Anm.: Artikel 4C)

C. – (1) Die oben erwähnten Prioritätsfristen betragen zwölf Monate für die Er-
findungspatente und die Gebrauchsmuster und sechs Monate für die gewerblichen 
Muster oder Modelle und für die Fabrik- oder Handelsmarken.

(2) Diese Fristen laufen vom Zeitpunkt der Hinterlegung der ersten Anmeldung 
an; der Tag der Hinterlegung wird nicht in die Frist eingerechnet.

(3) Ist der letzte Tag der Frist in dem Land, in dem der Schutz beansprucht wird, 
ein gesetzlicher Feiertag oder ein Tag, an dem das Amt zur Entgegennahme von 
Anmeldungen nicht geöffnet ist, so erstreckt sich die Frist auf den nächstfolgen-
den Werktag.

(4) Als erste Anmeldung, von deren Hinterlegungszeitpunkt an die Prioritätsfrist 
läuft, wird auch eine jüngere Anmeldung angesehen, die denselben Gegenstand 
betrifft wie eine erste ältere im Sinn des Absatzes (2) in demselben Verbands-
land eingereichte Anmeldung, sofern diese ältere Anmeldung bis zum Zeitpunkt 
der Hinterlegung der jüngeren Anmeldung zurückgezogen, fallengelassen oder 
zurückgewiesen worden ist, und zwar bevor sie öffentlich ausgelegt worden ist 
und ohne daß Rechte bestehen geblieben sind; ebensowenig darf diese ältere An-
meldung schon Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts gewesen 
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sein. Die ältere Anmeldung kann in diesem Fall nicht mehr als Grundlage für die 
Inanspruchnahme des Prioritätsrechts dienen.

Art. 4d 
Text 
(Anm.: Artikel 4D)

D. – (1) Wer die Priorität einer früheren Hinterlegung in Anspruch nehmen will, 
muß eine Erklärung über den Zeitpunkt und das Land dieser Hinterlegung abgeben. 
Jedes Land bestimmt, bis wann die Erklärung spätestens abgegeben werden muß.

(2) Diese Angaben sind in die Veröffentlichungen der zuständigen Behörde, insbe-
sondere in die Patenturkunden und die zugehörigen Beschreibungen aufzunehmen.

(3) Die Verbandsländer können von demjenigen, der eine Prioritätserklärung ab-
gibt, verlangen, daß er die frühere Anmeldung (Beschreibung, Zeichnungen usw.) 
in Abschrift vorlegt. Die Abschrift, die von der Behörde, die diese Anmeldung 
empfangen hat, als übereinstimmend bescheinigt ist, ist von jeder Beglaubigung 
befreit und kann auf alle Fälle zu beliebiger Zeit innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach der Hinterlegung der späteren Anmeldung gebührenfrei eingereicht 
werden. Es kann verlangt werden, daß ihr eine von dieser Behörde ausgestellte 
Bescheinigung über den Zeitpunkt der Hinterlegung und eine Übersetzung bei-
gefügt werden.

(4) Andere Förmlichkeiten für die Prioritätserklärungen dürfen bei der Hinterlegung 
der Anmeldung nicht verlangt werden. Jedes Verbandsland bestimmt die Folgen 
der Nichtbeachtung der in diesem Artikel vorgesehenen Förmlichkeiten; jedoch 
dürfen diese Folgen über den Verlust des Prioritätsrechts nicht hinausgehen.

(5) Später können weitere Nachweise verlangt werden.

Wer die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nimmt, ist verpflichtet, 
das Aktenzeichen dieser Anmeldung anzugeben; diese Angabe ist nach Maßgabe 
des Absatzes (2) zu veröffentlichen.

Art. 4e 
Text 
(Anm.: Artikel 4E)

E. – (1) Wird in einem Land ein gewerbliches Muster oder Modell unter In-
anspruchnahme eines auf die Anmeldung eines Gebrauchsmusters gegründeten 
Prioritätsrechts hinterlegt, so ist nur die für gewerbliche Muster oder Modelle 
bestimmte Prioritätsfrist maßgebend.
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(2) Im übrigen ist es zulässig, in einem Land ein Gebrauchsmuster unter In-
anspruchnahme eines auf die Hinterlegung einer Patentanmeldung gegründeten 
Prioritätsrechts zu hinterlegen und umgekehrt.

Art. 4f 
Text 
(Anm.: Artikel 4F)

F. – Kein Verbandsland darf deswegen die Anerkennung einer Priorität verweigern 
oder eine Patentanmeldung zurückweisen, weil der Anmelder mehrere Prioritäten 
in Anspruch nimmt, selbst wenn sie aus verschiedenen Ländern stammen, oder 
deswegen, weil eine Anmeldung, für die eine oder mehrere Prioritäten beansprucht 
werden, ein oder mehrere Merkmale enthält, die in der oder den Anmeldungen, 
deren Priorität beansprucht worden ist, nicht enthalten waren, sofern in beiden 
Fällen Erfindungseinheit im Sinn des Landesgesetzes vorliegt.

Hinsichtlich der Merkmale, die in der oder den Anmeldungen, deren Priorität in 
Anspruch genommen worden ist, nicht enthalten sind, läßt die jüngere Anmeldung 
ein Prioritätsrecht unter den allgemeinen Bedingungen entstehen.

Art. 4g 
Text 
(Anm.: Artikel 4G)

G. – (1) Ergibt die Prüfung, daß eine Patentanmeldung nicht einheitlich ist, so kann 
der Anmelder die Anmeldung in eine Anzahl von Teilanmeldungen teilen, wobei 
ihm für jede Teilanmeldung als Anmeldezeitpunkt der Zeitpunkt der ursprünglichen 
Anmeldung und gegebenenfalls das Prioritätsvorrecht erhalten bleiben.

(2) Der Anmelder kann auch von sich aus die Patentanmeldung teilen, wobei ihm 
für jede Teilanmeldung als Anmeldezeitpunkt der Zeitpunkt der ursprünglichen 
Anmeldung und gegebenenfalls das Prioritätsvorrecht erhalten bleiben. Jedem 
Verbandsland steht es frei, die Bedingungen festzulegen, unter denen diese Tei-
lung zugelassen wird.

Art. 4h 
Text 
(Anm.: Artikel 4H)

H. – Die Priorität kann nicht deshalb verweigert werden, weil bestimmte Merk-
male der Erfindung, für welche die Priorität beansprucht wird, nicht in den in der 
Patentanmeldung des Ursprungslandes aufgestellten Patentansprüchen enthalten 
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sind, sofern nur die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen diese Merkmale deut-
lich offenbart.

Art. 4i 
Text 
(Anm.: Artikel 4I)

I. – (1) Anmeldungen für Erfinderscheine, die in einem Land eingereicht werden, 
in dem die Anmelder das Recht haben, nach ihrer Wahl entweder ein Patent oder 
einen Erfinderschein zu verlangen, begründen das in diesem Artikel vorgesehene 
Prioritätsrecht unter den gleichen Voraussetzungen und mit den gleichen Wirkun-
gen wie Patentanmeldungen.

(2) In einem Land, in dem die Anmelder das Recht haben, nach ihrer Wahl entweder 
ein Patent oder einen Erfinderschein zu verlangen, genießt der Anmelder eines 
Erfinderscheins das auf eine Patent-, Gebrauchsmuster- oder Erfinderscheinan-
meldung gegründete Prioritätsrecht nach den für Patentanmeldungen geltenden 
Bestimmungen dieses Artikels.

Art. 5 
Text 
Artikel 5bis

(Alle gewerblichen Schutzrechte: Nachfrist für die Zahlung von Aufrechterhal-
tungsgebühren. – Patente: Wiederherstellung)

(1) Für die Zahlung der zur Aufrechterhaltung der gewerblichen Schutzrechte vor-
gesehenen Gebühren wird eine Nachfrist von mindestens sechs Monaten gewährt, 
und zwar gegen Entrichtung einer Zuschlagsgebühr, sofern die innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften eine solche auferlegen.

(2) Den Verbandsländern steht es frei, die Wiederherstellung der mangels Zahlung 
von Gebühren verfallenen Patente vorzusehen.

Art. 5 
Text 
Artikel 5ter.

(Patente: Freie Einfuhr von in Verkehrsmitteln eingebauten patentierten Gegen-
ständen)

In keinem der Verbandsländer wird als Eingriff in die Rechte des Patentinhabers 
angesehen:



Pariser Verbandübereinkunft	 13

1.

der an Bord von Schiffen der anderen Verbandsländer stattfindende Gebrauch 
patentierter Einrichtungen im Schiffskörper, in den Maschinen, im Takelwerk, in 
den Geräten und sonstigem Zubehör, wenn die Schiffe vorübergehend oder zufällig 
in die Gewässer des Landes gelangen, vorausgesetzt, daß diese Einrichtungen dort 
ausschließlich für die Bedürfnisse des Schiffes verwendet werden;

2.

der Gebrauch patentierter Einrichtungen in der Bauausführung oder für den Betrieb 
der Luft- oder Landfahrzeuge der anderen Verbandsländer oder des Zubehörs sol-
cher Fahrzeuge, wenn diese vorübergehend oder zufällig in dieses Land gelangen.

Art. 5 
Text 
Artikel 5quater

(Patente: Einfuhr von Erzeugnissen bei Schutz des Herstellungsverfahrens im 
Einfuhrland)

Wird ein Erzeugnis in ein Verbandsland eingeführt, in dem ein Patent zum Schutz 
eines Verfahrens zur Herstellung dieses Erzeugnisses besteht, so hat der Patentin-
haber hinsichtlich des eingeführten Erzeugnisses alle Rechte, die ihm die Rechts-
vorschriften des Einfuhrlandes auf Grund des Verfahrenspatents hinsichtlich der 
im Land selbst hergestellten Erzeugnisse gewähren.

Art. 5 
Text 
Artikel 5quinquies

(Gewerbliche Muster und Modelle)

Die gewerblichen Muster und Modelle werden in allen Verbandsländern geschützt.

Art. 5a 
Text 
Artikel 5

(A. Patente: Einfuhr von Gegenständen, unterlassene oder ungenügende Aus-
übung, Zwangslizenzen. – B. Gewerbliche Muster und Modelle: Unterlassene 
Ausübung, Einfuhr von Gegenständen. – C. Marken: Unterlassener Gebrauch, 
Gebrauch in abweichender Form, Gebrauch durch Mitinhaber. – D. Patente, Ge-
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brauchsmuster, Marken, gewerbliche Muster und Modelle: Nichterforderlichkeit 
von Schutzvermerken)

A. – (1) Die durch den Patentinhaber bewirkte Einfuhr von Gegenständen, die 
in dem einen oder anderen Verbandsland hergestellt worden sind, in das Land, 
in dem das Patent erteilt worden ist, hat den Verfall des Patents nicht zur Folge.

(2) Jedem der Verbandsländer steht es frei, gesetzliche Maßnahmen zu treffen, 
welche die Gewährung von Zwangslizenzen vorsehen, um Mißbräuche zu verhü-
ten, die sich aus der Ausübung des durch das Patent verliehenen ausschließlichen 
Rechts ergeben könnten, zum Beispiel infolge unterlassener Ausübung.

(3) Der Verfall des Patents kann nur dann vorgesehen werden, wenn die Gewährung 
von Zwangslizenzen zur Verhütung dieser Mißbräuche nicht ausreichen würde. 
Vor Ablauf von zwei Jahren seit Gewährung der ersten Zwangslizenz kann kein 
Verfahren auf Verfall oder Zurücknahme eines Patents eingeleitet werden.

(4) Wegen unterlassener oder ungenügender Ausübung darf eine Zwangslizenz nicht 
vor Ablauf einer Frist von vier Jahren nach der Hinterlegung der Patentanmeldung 
oder von drei Jahren nach der Patenterteilung verlangt werden, wobei die Frist, 
die zuletzt abläuft, maßgebend ist; sie wird versagt, wenn der Patentinhaber seine 
Untätigkeit mit berechtigten Gründen entschuldigt. Eine solche Zwangslizenz ist 
nicht ausschließlich und kann, auch in der Form der Gewährung einer Unterlizenz, 
nur mit dem Teil des Unternehmens oder des Geschäftsbetriebs übertragen werden, 
der mit ihrer Auswertung befaßt ist.

(5) Die vorstehenden Bestimmungen finden unter Vorbehalt der notwendigen 
Änderungen auch auf Gebrauchsmuster Anwendung.

Art. 5b 
Text 
(Anm.: Artikel 5B)

B. – Der Schutz gewerblicher Muster und Modelle darf wegen unterlassener 
Ausübung oder wegen der Einfuhr von Gegenständen, die mit den geschützten 
übereinstimmen, in keiner Weise durch Verfall beeinträchtigt werden.

Art. 5c 
Text 
(Anm.: Artikel 5C)

C. – (1) Ist in einem Land der Gebrauch der eingetragenen Marke vorgeschrieben, 
so darf die Eintragung erst nach Ablauf einer angemessenen Frist und nur dann für 
ungültig erklärt werden, wenn der Beteiligte seine Untätigkeit nicht rechtfertigt.
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(2) Wird eine Fabrik- oder Handelsmarke vom Inhaber in einer Form gebraucht, 
die von der Eintragung in einem der Verbandsländer nur in Bestandteilen abweicht, 
ohne daß dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflußt wird, so soll 
dieser Gebrauch die Ungültigkeit der Eintragung nicht nach sich ziehen und den 
der Marke gewährten Schutz nicht schmälern.

(3) Der gleichzeitige Gebrauch derselben Marke auf gleichen oder gleichartigen 
Erzeugnissen durch gewerbliche oder Handelsniederlassungen, die nach den Be-
stimmungen des Gesetzes des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, als 
Mitinhaber der Marke angesehen werden, steht der Eintragung der Marke nicht 
entgegen und schmälert nicht den der genannten Marke in einem Verbandsland 
gewährten Schutz, sofern dieser Gebrauch nicht eine Irreführung des Publikums 
zur Folge hat und dem öffentlichen Interesse nicht zuwiderläuft.

Art. 5d 
Text 
(Anm.: Artikel 5D)

D. – Für die Anerkennung des Rechts ist die Anbringung eines Zeichens oder 
Vermerks über das Patent, das Gebrauchsmuster, die Eintragung der Fabrik- oder 
Handelsmarke oder die Hinterlegung des gewerblichen Musters oder Modells auf 
dem Erzeugnis nicht erforderlich.

Art. 6 
Text 
Artikel 6

(Marken: Eintragungsbedingungen – Unabhängigkeit der in verschiedenen Ländern 
geschützten identischen Marken)

(1) Die Bedingungen für die Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- oder Han-
delsmarken werden in jedem Land durch die innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
bestimmt.

(2) Jedoch darf eine durch einen Angehörigen eines Verbandslandes in irgend-
einem Verbandsland hinterlegte Marke nicht deshalb zurückgewiesen oder für 
ungültig erklärt werden, weil sie im Ursprungsland nicht hinterlegt, eingetragen 
oder erneuert worden ist.

(3) Eine in einem Verbandsland vorschriftsmäßig eingetragene Marke wird als 
unabhängig angesehen von den in anderen Verbandsländern einschließlich des 
Ursprungslandes eingetragenen Marken.
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Art. 6 
Text 
Artikel 6bis

(Marken: Notorisch bekannte Marken)

(1) Die Verbandsländer verpflichten sich, von Amts wegen, wenn dies die Rechts-
vorschriften des Landes zulassen, oder auf Antrag des Beteiligten die Eintragung 
einer Fabrik- oder Handelsmarke zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären 
und den Gebrauch der Marke zu untersagen, wenn sie eine verwechslungsfähige 
Abbildung, Nachahmung oder Übersetzung einer anderen Marke darstellt, von 
der es nach Ansicht der zuständigen Behörde des Landes der Eintragung oder des 
Gebrauchs dort notorisch feststeht, daß sie bereits einer zu den Vergünstigungen 
dieser Übereinkunft zugelassenen Person gehört und für gleiche oder gleichartige 
Erzeugnisse benutzt wird. Das gleiche gilt, wenn der wesentliche Bestandteil der 
Marke die Abbildung einer solchen notorisch bekannten Marke oder eine mit ihr 
verwechslungsfähige Nachahmung darstellt.

(2) Für den Antrag auf Löschung einer solchen Marke ist eine Frist von mindestens 
fünf Jahren vom Tag der Eintragung an zu gewähren. Den Verbandsländern steht 
es frei, eine Frist zu bestimmen, innerhalb welcher der Anspruch auf Untersagung 
des Gebrauchs geltend zu machen ist.

(3) Gegenüber bösgläubig erwirkten Eintragungen oder bösgläubig vorgenom-
menen Benutzungshandlungen ist der Antrag auf Löschung dieser Marken oder 
auf Untersagung ihres Gebrauchs an keine Frist gebunden.

Art. 6 
Text 
Artikel 6ter

(Marken: Verbot der Eintragung und des Gebrauchs von Hoheitszeichen, amtlichen 
Prüf- und Gewährzeichen und von Kennzeichen zwischenstaatlicher Organisa-
tionen)

(1) a) Die Verbandsländer kommen überein, die Eintragung der Wappen, Flaggen 
und anderen staatlichen Hoheitszeichen der Verbandsländer, der von ihnen ein-
geführten amtlichen Prüf- und Gewährzeichen und -stempel sowie jeder Nachah-
mung im heraldischen Sinn als Fabrik- oder Handelsmarken oder als Bestandteile 
solcher zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären sowie den Gebrauch dieser 
Zeichen durch geeignete Maßnahmen zu verbieten, sofern die zuständigen Stellen 
den Gebrauch nicht erlaubt haben.
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b) Die Bestimmungen unter Buchstabe a) sind ebenso auf die Wappen, Flaggen 
und anderen Kennzeichen, Sigel (Anm.: richtig: Siegel) oder Bezeichnungen der 
internationalen zwischenstaatlichen Organisationen anzuwenden, denen ein oder 
mehrere Verbandsländer angehören; ausgenommen sind die Wappen, Flaggen 
und anderen Kennzeichen, Sigel (Anm.: richtig: Siegel) oder Bezeichnungen, die 
bereits Gegenstand von in Kraft befindlichen internationalen Abkommen sind, die 
ihren Schutz gewährleisten.

c) Kein Verbandsland ist gehalten, die Bestimmungen unter Buchstabe b) zum 
Nachteil der Inhaber von Rechten anzuwenden, die gutgläubig vor dem Inkrafttreten 
dieser Übereinkunft in diesem Land erworben worden sind. Die Verbandsländer 
sind nicht gehalten, diese Bestimmungen anzuwenden, falls die Benutzung oder 
Eintragung gemäß Buchstabe a) nicht geeignet ist, beim Publikum den Eindruck ei-
ner Verbindung zwischen der betreffenden Organisation und den Wappen, Flaggen, 
Kennzeichen, Sigeln oder Bezeichnungen hervorzurufen, oder falls die Benutzung 
oder Eintragung offenbar nicht geeignet ist, das Publikum über das Bestehen einer 
Verbindung zwischen dem Benutzer und der Organisation irrezuführen.

(2) Das Verbot der amtlichen Prüf- und Gewährzeichen und -stempel findet nur 
dann Anwendung, wenn die Marken mit diesen Zeichen für gleiche oder gleichar-
tige Waren bestimmt sind.

(3) a) Für die Anwendung dieser Bestimmungen kommen die Verbandsländer 
überein, durch Vermittlung des Internationalen Büros ein Verzeichnis der staatlichen 
Hoheitszeichen und amtlichen Prüf- und Gewährzeichen und -stempel auszutau-
schen, die sie jetzt oder in Zukunft unumschränkt oder in gewissen Grenzen unter 
den Schutz dieses Artikels zu stellen wünschen; dies gilt auch für alle späteren 
Änderungen dieses Verzeichnisses. Jedes Verbandsland soll die notifizierten Ver-
zeichnisse rechtzeitig öffentlich zugänglich machen.

Diese Notifikation ist jedoch für Staatsflaggen nicht erforderlich.

b) Die Bestimmungen des Absatzes (1) Buchstabe b) sind nur auf die Wappen, 
Flaggen und anderen Kennzeichen, Sigel und Bezeichnungen der internationalen 
zwischenstaatlichen Organisationen anwendbar, die diese durch Vermittlung des 
Internationalen Büros den Verbandsländern mitgeteilt haben.

(4) Jedes Verbandsland kann innerhalb einer Frist von zwölf Monaten nach dem 
Eingang der Notifikation seine etwaigen Einwendungen durch das Internationale 
Büro dem betreffenden Land oder der betreffenden internationalen zwischenstaat-
lichen Organisation übermitteln.

(5) Hinsichtlich der Staatsflaggen finden die in Absatz (1) vorgesehenen Maßnah-
men nur auf Marken Anwendung, die nach dem 6. November 1925 eingetragen 
worden sind.
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(6) Hinsichtlich der staatlichen Hoheitszeichen – mit Ausnahme der Flaggen – 
und der amtlichen Zeichen und Stempel der Verbandsländer und hinsichtlich der 
Wappen, Flaggen und anderen Kennzeichen, Sigel (Anm.: richtig: Siegel) oder 
Bezeichnungen der internationalen zwischenstaatlichen Organisationen sind diese 
Bestimmungen nur auf Marken anwendbar, die später als zwei Monate nach dem 
Eingang der in Absatz (3) vorgesehenen Notifikation eingetragen worden sind.

(7) Den Ländern steht es frei, bei Bösgläubigkeit auch solche Marken zu löschen, 
die vor dem 6. November 1925 eingetragen worden sind und staatliche Hoheits-
zeichen, Zeichen und Stempel enthalten.

(8) Die Angehörigen eines jeden Landes, die zum Gebrauch der staatlichen Ho-
heitszeichen, Zeichen und Stempel ihres Landes ermächtigt sind, dürfen sie auch 
dann benutzen, wenn sie denen eines anderen Landes ähnlich sind.

(9) Die Verbandsländer verpflichten sich, den unbefugten Gebrauch der Staatswap-
pen der anderen Verbandsländer im Handel zu verbieten, wenn dieser Gebrauch 
zur Irreführung über den Ursprung der Erzeugnisse geeignet ist.

(10) Die vorhergehenden Bestimmungen hindern die Länder nicht an der Aus-
übung der Befugnis, gemäß Artikel 6quinquies Buchstabe B Nummer 3 Marken 
zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären, die ohne Ermächtigung Wappen, 
Flaggen und andere staatliche Hoheitszeichen oder in einem Verbandsland ein-
geführte amtliche Zeichen und Stempel enthalten; dies gilt auch für die in Absatz 
(1) genannten unterscheidungskräftigen Zeichen der internationalen zwischen-
staatlichen Organisationen.

Art. 6 
Text 
Artikel 6quater

(Marken: Übertragung)

(1) Ist nach den Rechtsvorschriften eines Verbandslandes die Übertragung einer 
Marke nur rechtsgültig, wenn gleichzeitig das Unternehmen oder der Geschäfts-
betrieb, zu dem die Marke gehört, mit übergeht, so genügt es zur Rechtsgültigkeit 
der Übertragung, daß der in diesem Land befindliche Teil des Unternehmens 
oder Geschäftsbetriebes mit dem ausschließlichen Recht, die mit der übertrage-
nen Marke versehenen Erzeugnisse dort herzustellen oder zu verkaufen, auf den 
Erwerber übergeht.

(2) Diese Bestimmung verpflichtet die Verbandsländer nicht, die Übertragung einer 
Marke als rechtsgültig anzusehen, deren Gebrauch durch den Erwerber tatsächlich 
geeignet wäre, das Publikum irrezuführen, insbesondere was die Herkunft, die 
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Beschaffenheit oder die wesentlichen Eigenschaften der Erzeugnisse betrifft, für 
welche die Marke verwendet wird.

Art. 6 
Text 
Artikel 6sexies

(Marken: Dienstleistungsmarken)

Die Verbandsländer verpflichten sich, die Dienstleistungsmarken zu schützen. Sie 
sind nicht gehalten, die Eintragung dieser Marken vorzusehen.

Art. 6 
Text 
Artikel 6septies

(Marken: Eintragung auf den Namen des Agenten oder Vertreters ohne Zustim-
mung des Markeninhabers)

(1) Beantragt der Agent oder der Vertreter dessen, der in einem der Verbandsländer 
Inhaber einer Marke ist, ohne dessen Zustimmung die Eintragung dieser Marke 
auf seinen eigenen Namen in einem oder mehreren dieser Länder, so ist der Inha-
ber berechtigt, der beantragten Eintragung zu widersprechen oder die Löschung 
oder, wenn das Gesetz des Landes es zuläßt, die Übertragung dieser Eintragung 
zu seinen Gunsten zu verlangen, es sei denn, daß der Agent oder Vertreter seine 
Handlungsweise rechtfertigt.

(2) Der Inhaber der Marke ist unter den Voraussetzungen des Absatzes (1) be-
rechtigt, sich dem Gebrauch seiner Marke durch seinen Agenten oder Vertreter 
zu widersetzen, wenn er diesen Gebrauch nicht gestattet hat.

(3) Den Landesgesetzgebungen steht es frei, eine angemessene Frist zu bestimmen, 
innerhalb welcher der Inhaber einer Marke seine in diesem Artikel vorgesehenen 
Rechte geltend machen muß.

Art. 6a 
Text 
Artikel 6quinquies

(Marken: Zulassung der in einem Verbandsland eingetragenen Marke zum Schutz 
in den anderen Verbandsländern („telle quelle-Klausel“))

A. – (1) Jede im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragene Fabrik- oder Han-
delsmarke soll so, wie sie ist, unter den Vorbehalten dieses Artikels in den anderen 
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Verbandsländern zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden. Diese Länder 
können vor der endgültigen Eintragung die Vorlage einer von der zuständigen 
Behörde ausgestellten Bescheinigung über die Eintragung im Ursprungsland ver-
langen. Eine Beglaubigung dieser Bescheinigung ist nicht erforderlich.

(2) Als Ursprungsland wird das Verbandsland angesehen, in dem der Hinterleger 
eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handels-
niederlassung hat, und, wenn er eine solche Niederlassung innerhalb des Verbandes 
nicht hat, das Verbandsland, in dem er seinen Wohnsitz hat, und, wenn er keinen 
Wohnsitz innerhalb des Verbandes hat, das Land seiner Staatsangehörigkeit, sofern 
er Angehöriger eines Verbandslandes ist.

Art. 6b 
Text 
(Anm.: Artikel 6B)

B. – Die Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken, die unter diesen Artikel 
fallen, darf nur in folgenden Fällen verweigert oder für ungültig erklärt werden:

1.

wenn die Marken geeignet sind, Rechte zu verletzen, die von Dritten in dem Land 
erworben sind, in dem der Schutz beansprucht wird;

2.

wenn die Marken jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschließlich aus 
Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung 
der Art, der Beschaffenheit, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder 
der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch 
oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem 
der Schutz beansprucht wird, üblich sind;

3.

wenn die Marken gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung versto-
ßen, insbesondere wenn sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen. Es besteht 
Einverständnis darüber, daß eine Marke nicht schon deshalb als gegen die öf-
fentliche Ordnung verstoßend angesehen werden kann, weil sie einer Vorschrift 
des Markenrechts nicht entspricht, es sei denn, daß diese Bestimmung selbst die 
öffentliche Ordnung betrifft.

Die Anwendung des Artikels 10bis bleibt jedoch vorbehalten.
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Art. 6c 
Text 
(Anm.: Artikel 6C)

C. – (1) Bei der Würdigung der Schutzfähigkeit der Marke sind alle Tatumstände 
zu berücksichtigen, insbesondere die Dauer des Gebrauchs der Marke.

(2) In den anderen Verbandsländern dürfen Fabrik- oder Handelsmarken nicht allein 
deshalb zurückgewiesen werden, weil sie von den im Ursprungsland geschützten 
Marken nur in Bestandteilen abweichen, die gegenüber der im Ursprungsland 
eingetragenen Form die Unterscheidungskraft der Marken nicht beeinflussen und 
ihre Identität nicht berühren.

Art. 6d 
Text 
(Anm.: Artikel 6D)

D. – Niemand kann sich auf die Bestimmungen dieses Artikels berufen, wenn die 
Marke, für die er den Schutz beansprucht, im Ursprungsland nicht eingetragen ist.

Art. 6e 
Text 
(Anm.: Artikel 6E)

E. – Jedoch bringt die Erneuerung der Eintragung einer Marke im Ursprungsland 
keinesfalls die Verpflichtung mit sich, die Eintragung auch in den anderen Ver-
bandsländern zu erneuern, in denen die Marke eingetragen worden ist.

Art. 6f 
Text 
(Anm.: Artikel 6F)

F. – Das Prioritätsrecht bleibt bei den innerhalb der Frist des Artikels 4 vorgenom-
menen Markenhinterlegungen gewahrt, selbst wenn die Marke im Ursprungsland 
erst nach Ablauf dieser Frist eingetragen wird.

Art. 7 
Text 
Artikel 7

(Marken: Eintragung ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit der Erzeugnisse

Die Beschaffenheit des Erzeugnisses, auf dem die Fabrik- oder Handelsmarke 
angebracht werden soll, darf keinesfalls die Eintragung der Marke hindern.
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Art. 7 
Text 
Artikel 7bis

(Marken: Verbandsmarken)

(1) Die Verbandsländer verpflichten sich, Verbandsmarken, die Verbänden gehö-
ren, deren Bestehen dem Gesetz des Ursprungslandes nicht zuwiderläuft, auch 
dann zur Hinterlegung zuzulassen und zu schützen, wenn diese Verbände eine 
gewerbliche oder Handelsniederlassung nicht besitzen.

(2) Es steht jedoch jedem Land zu, frei darüber zu bestimmen, unter welchen 
besonderen Bedingungen eine Verbandsmarke geschützt wird; es kann den Schutz 
verweigern, wenn diese Marke gegen das öffentliche Interesse verstößt.

(3) Jedoch darf der Schutz dieser Marken einem Verband, dessen Bestehen dem 
Gesetz des Ursprungslandes nicht zuwiderläuft, nicht deshalb verweigert werden, 
weil er in dem Land, in dem der Schutz nachgesucht wird, keine Niederlassung 
hat oder seine Gründung den Rechtsvorschriften dieses Landes nicht entspricht.

Art. 8 
Text 
Artikel 8

(Handelsnamen)

Der Handelsname wird in allen Verbandsländern, ohne Verpflichtung zur Hin-
terlegung oder Eintragung, geschützt, gleichgültig ob er einen Bestandteil einer 
Fabrik- oder Handelsmarke bildet oder nicht.

Art. 9 
Text 
Artikel 9

(Marken, Handelsnamen: Beschlagnahme des mit einer Marke oder einem Han-
delsnamen widerrechtlich versehenen Erzeugnisses bei der Einfuhr)

(1) Jedes widerrechtlich mit einer Fabrik- oder Handelsmarke oder mit einem 
Handelsnamen versehene Erzeugnis ist bei der Einfuhr in diejenigen Verbands-
länder, in denen diese Marke oder dieser Handelsname Anspruch auf gesetzlichen 
Schutz hat, zu beschlagnahmen.

(2) Die Beschlagnahme ist auch in dem Land vorzunehmen, in dem die wider-
rechtliche Anbringung stattgefunden hat, oder in dem Land, in das das Erzeugnis 
eingeführt worden ist.
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(3) Die Beschlagnahme erfolgt gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
jedes Landes auf Antrag entweder der Staatsanwaltschaft oder jeder anderen zu-
ständigen Behörde oder einer beteiligten Partei, sei diese eine natürliche oder 
eine juristische Person.

(4) Die Behörden sind nicht gehalten, die Beschlagnahme im Fall der Durchfuhr 
zu bewirken.

(5) Lassen die Rechtsvorschriften eines Landes die Beschlagnahme bei der Ein-
fuhr nicht zu, so tritt an die Stelle der Beschlagnahme das Einfuhrverbot oder die 
Beschlagnahme im Inland.

(6) Lassen die Rechtsvorschriften eines Landes weder die Beschlagnahme bei 
der Einfuhr noch das Einfuhrverbot noch die Beschlagnahme im Inland zu, so 
treten an die Stelle dieser Maßnahmen bis zu einer entsprechenden Änderung der 
Rechtsvorschriften diejenigen Klagen und Rechtsbehelfe, die das Gesetz dieses 
Landes im gleichen Fall den eigenen Staatsangehörigen gewährt.

Art. 10 
Text 
Artikel 10

(Herkunftsangaben: Beschlagnahme des mit einer falschen Herkunftsangabe ver-
sehenen Erzeugnisses bei der Einfuhr

(1) Die Bestimmungen des Artikels 9 sind im Fall des unmittelbaren oder mittel-
baren Gebrauchs einer falschen Angabe über die Herkunft des Erzeugnisses oder 
über die Identität des Erzeugers, Herstellers oder Händlers anwendbar.

(2) Als beteiligte Partei, mag sie eine natürliche oder juristische Person sein, ist 
jedenfalls jeder Erzeuger, Hersteller oder Händler anzuerkennen, der sich mit der 
Erzeugung oder Herstellung des Erzeugnisses befaßt oder mit ihm handelt und in 
dem fälschlich als Herkunftsort bezeichneten Ort oder in der Gegend, in der dieser 
Ort liegt, oder in dem fälschlich bezeichneten Land oder in dem Land, in dem die 
falsche Herkunftsangabe verwendet wird, seine Niederlassung hat.

Art. 10 
Text 
Artikel 10bis

(Schutz gegen unlauteren Wettbewerb)

(1) Die Verbandsländer sind gehalten, den Verbandsangehörigen einen wirksamen 
Schutz gegen unlauteren Wettbewerb zu sichern.
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(2) Unlauterer Wettbewerb ist jede Wettbewerbshandlung, die den anständigen 
Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel zuwiderläuft.

(3) Insbesondere sind zu untersagen:

1.

alle Handlungen, die geeignet sind, auf irgendeine Weise eine Verwechslung mit 
der Niederlassung, den Erzeugnissen oder der gewerblichen oder kaufmännischen 
Tätigkeit eines Wettbewerbers hervorzurufen;

2.

die falschen Behauptungen im geschäftlichen Verkehr, die geeignet sind, den Ruf 
der Niederlassung, der Erzeugnisse oder der gewerblichen oder kaufmännischen 
Tätigkeit eines Wettbewerbers herabzusetzen.

3.

Angaben oder Behauptungen, deren Verwendung im geschäftlichen Verkehr geeig-
net ist, das Publikum über die Beschaffenheit, die Art der Herstellung, die wesent-
lichen Eigenschaften, die Brauchbarkeit oder die Menge der Waren irrezuführen.

Art. 10 
Text 
Artikel 10ter

(Marken, Handelsnamen, Herkunftsangaben, Schutz gegen unlauteren Wettbewerb: 
Rechtsbehelfe – Klagerecht von Vereinigungen

(1) Um alle in den Artikeln 9, 10 und 10bis bezeichneten Handlungen wirksam zu 
unterdrücken, verpflichten sich die Verbandsländer, den Angehörigen der anderen 
Verbandsländer geeignete Rechtsbehelfe zu sichern.

(2) Sie verpflichten sich außerdem, Maßnahmen zu treffen, um den Verbänden 
und Vereinigungen, welche die beteiligten Gewerbetreibenden, Erzeuger oder 
Händler vertreten und deren Bestehen den Gesetzen ihres Landes nicht zuwider-
läuft, das Auftreten vor Gericht oder vor den Verwaltungsbehörden zum Zweck 
der Unterdrückung der in den Artikeln 9, 10 und 10bis bezeichneten Handlungen 
in dem Maß zu ermöglichen, wie es das Gesetz des Landes, in dem der Schutz 
beansprucht wird, den Verbänden und Vereinigungen dieses Landes gestattet.
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Art. 11 
Text 
Artikel 11

(Patentfähige Erfindungen, Gebrauchsmuster, gewerbliche Muster und Modelle, 
Marken: Zeitweiliger Schutz im Zusammenhang mit internationalen Ausstellungen)

(1) Die Verbandsländer werden nach Maßgabe ihrer innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften den patentfähigen Erfindungen, den Gebrauchsmustern, den gewerblichen 
Mustern oder Modellen sowie den Fabrik- oder Handelsmarken für Erzeugnisse, die 
in einem Verbandsland auf den amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen 
Ausstellungen zur Schau gestellt werden, einen zeitweiligen Schutz gewähren.

(2) Dieser zeitweilige Schutz verlängert die Fristen des Artikels 4 nicht. Wird 
später das Prioritätsrecht beansprucht, so kann die Behörde eines jeden Landes die 
Frist mit dem Zeitpunkt beginnen lassen, zu dem das Erzeugnis in die Ausstellung 
eingebracht worden ist.

(3) Jedes Land kann zum Nachweis der Übereinstimmung des ausgestellten Ge-
genstandes und des Zeitpunkts der Einbringung die ihm notwendig erscheinenden 
Belege verlangen.

Art. 12 
Text 
Artikel 12

(Besonderes nationales Amt für gewerbliches Eigentum)

(1) Jedes der Verbandsländer verpflichtet sich, ein besonderes Amt für das ge-
werbliche Eigentum und eine Zentralhinterlegungsstelle einzurichten, um die Er-
findungspatente, die Gebrauchsmuster, die gewerblichen Muster oder Modelle 
und die Fabrik- oder Handelsmarken der Öffentlichkeit zur Kenntnis zu bringen.

(2) Dieses Amt wird ein regelmäßig erscheinendes amtliches Blatt herausgeben. 
Es wird regelmäßig veröffentlichen:

a)

die Namen der Inhaber der erteilten Patente mit einer kurzen Bezeichnung der 
patentierten Erfindungen;

b)

die Abbildungen der eingetragenen Marken.
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Art. 13 
Text 
Artikel 13

(Versammlung des Verbandes)

(1) a) Der Verband hat eine Versammlung, die sich aus den durch die Artikel 13 
bis 17 gebundenen Verbandsländern zusammensetzt.

b) Die Regierung jedes Landes wird durch einen Delegierten vertreten, der von 
Stellvertretern, Beratern und Sachverständigen unterstützt werden kann.

c) Die Kosten jeder Delegation werden von der Regierung getragen, die sie ent-
sandt hat.

(2) a) Die Versammlung

i)

behandelt alle Fragen betreffend die Erhaltung und die Entwicklung des Verbandes 
sowie die Anwendung dieser Übereinkunft;

ii)

erteilt dem Internationalen Büro für geistiges Eigentum (im folgenden als „das 
Internationale Büro“ bezeichnet), das in dem Übereinkommen zur Errichtung der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum (im folgenden als „die Organisation“ be-
zeichnet) vorgesehen ist, Weisungen für die Vorbereitung der Revisionskonferenzen 
unter gebührender Berücksichtigung der Stellungnahmen der Verbandsländer, die 
durch die Artikel 13 bis 17 nicht gebunden sind;

iii)

prüft und billigt die Berichte und die Tätigkeit des Generaldirektors der Organi-
sation betreffend den Verband und erteilt ihm alle zweckdienlichen Weisungen 
in Fragen, die in die Zuständigkeit des Verbandes fallen;

iv)

wählt die Mitglieder des Exekutivausschusses der Versammlung;

v)

prüft und billigt die Berichte und die Tätigkeit ihres Exekutivausschusses und 
erteilt ihm Weisungen;

vi)
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legt das Programm fest, beschließt den Zweijahres-Haushaltsplan des Verbandes 
und billigt seine Rechnungsabschlüsse;

vii)

beschließt die Finanzvorschriften des Verbandes;

viii)

bildet die Sachverständigenausschüsse und Arbeitsgruppen, die sie zur Verwirk-
lichung der Ziele des Verbandes für zweckdienlich hält;

ix)

bestimmt, welche Nichtmitgliedländer des Verbandes, welche zwischenstaatlichen 
und welche internationalen nichtstaatlichen Organisationen zu ihren Sitzungen 
als Beobachter zugelassen werden;

x)

beschließt Änderungen der Artikel 13 bis 17;

xi)

nimmt jede andere Handlung vor, die zur Erreichung der Ziele des Verbandes 
geeignet ist;

xii)

nimmt alle anderen Aufgaben wahr, die sich aus dieser Übereinkunft ergeben.

xiii)

übt vorbehaltlich ihres Einverständnisses die ihr durch das Übereinkommen zur 
Errichtung der Organisation übertragenen Rechte aus.

b) Über Fragen, die auch für andere von der Organisation verwaltete Verbände 
von Interesse sind, entscheidet die Versammlung nach Anhörung des Koordinie-
rungsausschusses der Organisation.

(3) a) Vorbehaltlich des Buchstaben b) kann ein Delegierter nur ein Land vertreten.

b) Verbandsländer, die durch ein Sonderabkommen ein gemeinsames Amt errich-
tet haben, das für jedes von ihnen das besondere nationale Amt für gewerbliches 
Eigentum im Sinn des Artikels 12 darstellt, können bei den Beratungen in ihrer 
Gesamtheit durch eines von ihnen vertreten sein.

(4) a) Jedes Mitgliedland der Versammlung verfügt über eine Stimme.
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b) Die Hälfte der Mitgliedländer der Versammlung bildet das Quorum (die für 
die Beschlußfähigkeit erforderliche Mindestzahl).

c) Ungeachtet des Buchstaben b) kann die Versammlung Beschlüsse fassen, wenn 
während einer Tagung die Zahl der vertretenen Länder zwar weniger als die Hälfte, 
aber mindestens ein Drittel der Mitgliedländer der Versammlung beträgt; jedoch 
werden diese Beschlüsse mit Ausnahme der Beschlüsse über das Verfahren der 
Versammlung nur dann wirksam, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
Das Internationale Büro teilt diese Beschlüsse den Mitgliedländern der Versamm-
lung mit, die nicht vertreten waren, und lädt sie ein, innerhalb einer Frist von drei 
Monaten vom Zeitpunkt der Mitteilung an schriftlich ihre Stimme oder Stimment-
haltung bekanntzugeben. Entspricht nach Ablauf der Frist die Zahl der Länder, 
die auf diese Weise ihre Stimme oder Stimmenthaltung bekanntgegeben haben, 
mindestens der Zahl der Länder, die für die Erreichung des Quorums während 
der Tagung gefehlt hatte, so werden die Beschlüsse wirksam, sofern gleichzeitig 
die erforderliche Mehrheit noch vorhanden ist.

d) Vorbehaltlich des Artikels 17 Absatz (2) faßt die Versammlung ihre Beschlüsse 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.

e) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.

(5) a) Vorbehaltlich des Buchstaben b) kann ein Delegierter nur im Namen eines 
Landes abstimmen.

b) Die in Absatz (3) Buchstabe b) bezeichneten Verbandsländer sind bestrebt, sich 
bei den Tagungen der Versammlung in der Regel durch ihre eigenen Delegierten 
vertreten zu lassen. Kann sich jedoch eines dieser Länder aus außergewöhnlichen 
Gründen nicht durch seine eigene Delegation vertreten lassen, so kann es die Dele-
gation eines anderen dieser Länder ermächtigen, in seinem Namen abzustimmen; 
jedoch kann eine Delegation in Vertretung nur eines anderen Landes abstimmen. 
Jede zu diesem Zweck erteilte Vollmacht muß in einer vom Staatsoberhaupt oder 
zuständigen Minister unterzeichneten Urkunde enthalten sein.

(6) Die Verbandsländer, die nicht Mitglied der Versammlung sind, werden zu den 
Sitzungen der Versammlung als Beobachter zugelassen.

(7) a) Die Versammlung tritt nach Einberufung durch den Generaldirektor alle 
zwei Jahre einmal zu einer ordentlichen Tagung zusammen, und zwar, abgesehen 
von außergewöhnlichen Fällen, zu derselben Zeit und an demselben Ort wie die 
Generalversammlung der Organisation.

b) Die Versammlung tritt nach Einberufung durch den Generaldirektor zu einer 
außerordentlichen Tagung zusammen, wenn der Exekutivausschuß oder ein Viertel 
der Mitgliedländer der Versammlung es verlangt.
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(8) Die Versammlung gibt sich eine Geschäftsordnung.

Art. 14 
Text 
Artikel 14

(Exekutivausschuß)

(1) Die Versammlung hat einen Exekutivausschuß.

(2) a) Der Exekutivausschuß setzt sich aus den von der Versammlung aus dem 
Kreis ihrer Mitgliedländer gewählten Ländern zusammen. Außerdem hat das Land, 
in dessen Hoheitsgebiet die Organisation ihren Sitz hat, vorbehaltlich des Artikels 
16 Absatz (7) Buchstabe b) ex officio einen Sitz im Ausschuß.

b) Die Regierung jedes Mitgliedlandes des Exekutivausschusses wird durch einen 
Delegierten vertreten, der von Stellvertretern, Beratern und Sachverständigen 
unterstützt werden kann.

c) Die Kosten jeder Delegation werden von der Regierung getragen, die sie ent-
sandt hat.

(3) Die Zahl der Mitgliedländer des Exekutivausschusses entspricht einem Viertel 
der Zahl der Mitgliedländer der Versammlung. Bei der Berechnung der zu vergeben-
den Sitze wird der nach Teilung durch vier verbleibende Rest nicht berücksichtigt.

(4) Bei der Wahl der Mitglieder des Exekutivausschusses trägt die Versammlung 
einer angemessenen geographischen Verteilung und der Notwendigkeit Rechnung, 
daß unter den Ländern des Exekutivausschusses Vertragsländer der im Rahmen 
des Verbandes errichteten Sonderabkommen sind.

(5) a) Die Mitglieder des Exekutivausschusses üben ihr Amt vom Schluß der Ta-
gung der Versammlung, in deren Verlauf sie gewählt worden sind, bis zum Ende 
der darauffolgenden ordentlichen Tagung der Versammlung aus.

b) Höchstens zwei Drittel der Mitglieder des Exekutivausschusses können wie-
dergewählt werden.

c) Die Versammlung regelt die Einzelheiten der Wahl und der etwaigen Wieder-
wahl der Mitglieder des Exekutivausschusses.

(6) a) Der Exekutivausschuß

i)

bereitet den Entwurf der Tagesordnung der Versammlung vor;
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ii)

unterbreitet der Versammlung Vorschläge zu den vom Generaldirektor vorbereite-
ten Entwürfen des Programms und des Zweijahres-Haushaltsplans des Verbands;

iii)

(Anm.: Aufgehoben durch BGBl. Nr. 384/1984.)

iv)

unterbreitet der Versammlung mit entsprechenden Bemerkungen die periodischen 
Berichte des Generaldirektors und die jährlichen Berichte über die Rechnungs-
prüfung;

v)

trifft alle zweckdienlichen Maßnahmen zur Durchführung des Programms des 
Verbandes durch den Generaldirektor in Übereinstimmung mit den Beschlüssen 
der Versammlung und unter Berücksichtigung der zwischen zwei ordentlichen 
Tagungen der Versammlung eintretenden Umstände;

vi)

nimmt alle anderen Aufgaben wahr, die ihm im Rahmen dieser Übereinkunft 
übertragen werden.

b) Über Fragen, die auch für andere von der Organisation verwaltete Verbände 
von Interesse sind, entscheidet der Exekutivausschuß nach Anhörung des Koor-
dinierungsausschusses der Organisation.

(7) a) Der Exekutivausschuß tritt nach Einberufung durch den Generaldirektor 
jedes Jahr einmal zu einer ordentlichen Tagung zusammen, und zwar möglichst 
zu derselben Zeit und an demselben Ort wie der Koordinierungsausschuß der 
Organisation.

b) Der Exekutivausschuß tritt nach Einberufung durch den Generaldirektor zu 
einer außerordentlichen Tagung zusammen, entweder auf Initiative des General-
direktors oder wenn der Vorsitzende oder ein Viertel der Mitglieder des Exeku-
tivausschusses es verlangt.

(8) a) Jedes Mitgliedland des Exekutivausschusses verfügt über eine Stimme.

b) die Hälfte der Mitgliedländer des Exekutivausschusses bildet das Quorum.

c) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt.

d) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.
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e) Ein Delegierter kann nur ein Land vertreten und nur in dessen Namen abstimmen.

(9) Die Verbandsländer, die nicht Mitglied des Exekutivausschusses sind, werden 
zu dessen Sitzungen als Beobachter zugelassen.

(10) Der Exekutivausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.

Art. 15 
Text 
Artikel 15

(Internationales Büro)

(1) a) Die Verwaltungsaufgaben des Verbandes werden vom Internationalen Büro 
wahrgenommen, das an die Stelle des mit dem Verbandsbüro der internationalen 
Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst vereinigten Büros 
des Verbandes tritt.

b) Das Internationale Büro besorgt insbesondere das Sekretariat der verschiedenen 
Organe des Verbandes.

c) Der Generaldirektor der Organisation ist der höchste Beamte des Verbandes 
und vertritt den Verband.

(2) Das Internationale Büro sammelt und veröffentlicht Informationen über den 
Schutz des gewerblichen Eigentums. Jedes Verbandsland teilt so bald wie möglich 
dem Internationalen Büro alle neuen Gesetze und anderen amtlichen Texte mit, 
die den Schutz des gewerblichen Eigentums betreffen. Es übermittelt außerdem 
dem Internationalen Büro alle jene Veröffentlichungen seiner für das gewerbliche 
Eigentum zuständigen Stellen, die unmittelbar den Schutz des gewerblichen Ei-
gentums berühren und nach Meinung des Internationalen Büros für seine Tätigkeit 
von Interesse sind.

(3) Das Internationale Büro gibt eine monatlich erscheinende Zeitschrift heraus.

(4) Das Internationale Büro erteilt jedem Verbandsland auf Verlangen Auskünfte 
über Fragen betreffend den Schutz des gewerblichen Eigentums.

(5) Das Internationale Büro unternimmt Untersuchungen und leistet Dienste zur 
Erleichterung des Schutzes des gewerblichen Eigentums.

(6) Der Generaldirektor und die von ihm bestimmten Mitglieder des Personals 
nehmen ohne Stimmrecht an allen Sitzungen der Versammlung, des Exekutivaus-
schusses und aller anderen Sachverständigenausschüsse oder Arbeitsgruppen teil. 
Der Generaldirektor oder ein von ihm bestimmtes Mitglied des Personals ist von 
Amts wegen Sekretär dieser Organe.



32	 Pariser Verbandübereinkunft

(7) a) Das Internationale Büro bereitet nach den Weisungen der Versammlung und 
in Zusammenarbeit mit dem Exekutivausschuß die Konferenzen zur Revision der 
Bestimmungen der Übereinkunft mit Ausnahme der Artikel 13 bis 17 vor.

b) Das Internationale Büro kann bei der Vorbereitung der Revisionskonferenzen 
zwischenstaatliche sowie internationale nichtstaatliche Organisationen konsultieren.

c) Der Generaldirektor und die von ihm bestimmten Personen nehmen ohne Stimm-
recht an den Beratungen dieser Konferenzen teil.

(8) Das Internationale Büro nimmt alle anderen Aufgaben wahr, die ihm über-
tragen werden.

Art. 16 
Text 
Artikel 16

(Finanzen)

(1) a) Der Verband hat einen Haushaltsplan.

b) Der Haushaltsplan des Verbandes umfaßt die eigenen Einnahmen und Ausgaben 
des Verbandes, dessen Beitrag zum Haushaltsplan der gemeinsamen Ausgaben 
der Verbände sowie gegebenenfalls den dem Haushaltsplan der Konferenz der 
Organisation zur Verfügung gestellten Betrag.

c) Als gemeinsame Ausgaben der Verbände gelten die Ausgaben, die nicht aus-
schließlich dem Verband, sondern auch einem oder mehreren anderen von der 
Organisation verwalteten Verbände zuzurechnen sind. Der Anteil des Verbandes 
an diesen gemeinsamen Ausgaben entspricht dem Interesse, das der Verband an 
ihnen hat.

(2) Der Haushaltsplan des Verbandes wird unter Berücksichtigung der Notwendig-
keit seiner Abstimmung mit den Haushaltsplänen der anderen von der Organisation 
verwalteten Verbände aufgestellt.

(3) Der Haushaltsplan des Verbandes umfaßt folgende Einnahmen:

i)

Beiträge der Verbandsländer;

ii)

Gebühren und Beträge für Dienstleistungen des Internationalen Büros im Rahmen 
des Verbandes;
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iii)

Verkaufserlöse und andere Einkünfte aus Veröffentlichungen des Internationalen 
Büros, die den Verband betreffen;

iv)

Schenkungen, Vermächtnisse und Zuwendungen;

v)

Mieten, Zinsen und andere verschiedene Einkünfte.

(4) a) Jedes Verbandsland wird zur Bestimmung seines Beitrags zum Haushaltsplan 
in eine Klasse eingestuft und zahlt seine Jahresbeiträge auf der Grundlage einer 
Zahl von Einheiten, die wie folgt festgesetzt wird:

Klasse I ……………………………………………….

25

Klasse II ………………………………………………

20

Klasse III ………………………………………………

15

Klasse IV ………………………………………………

10

Klasse V ……………………………………………….

5

Klasse VI ………………………………………………

3

Klasse VII ……………………………………………..

1

b) Falls es dies nicht schon früher getan hat, gibt jedes Land gleichzeitig mit der 
Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde die Klasse an, in die 
es eingestuft zu werden wünscht. Es kann die Klasse wechseln. Wählt es eine 
niedrigere Klasse, so hat es dies der Versammlung auf einer ihrer ordentlichen 
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Tagungen mitzuteilen. Ein solcher Wechsel wird zu Beginn des auf diese Tagung 
folgenden Kalenderjahres wirksam.

c) Der Jahresbeitrag jedes Landes besteht aus einem Betrag, der in demselben 
Verhältnis zu der Summe der Jahresbeiträge aller Länder zum Haushaltsplan des 
Verbandes steht wie die Zahl der Einheiten der Klasse, in die das Land eingestuft 
ist, zur Summe der Einheiten aller Länder.

d) Die Beiträge werden am 1. Januar jedes Jahres fällig.

e) Ein Land, das mit der Zahlung seiner Beiträge im Rückstand ist, kann sein 
Stimmrecht in keinem der Organe des Verbandes, denen es als Mitglied angehört, 
ausüben, wenn der rückständige Betrag die Summe der von ihm für die zwei vor-
hergehenden vollen Jahre geschuldeten Beiträge erreicht oder übersteigt. Jedoch 
kann jedes dieser Organe einem solchen Land gestatten, das Stimmrecht in diesem 
Organ weiter auszuüben, wenn und solange es überzeugt ist, daß der Zahlungs-
rückstand eine Folge außergewöhnlicher und unabwendbarer Umstände ist.

f) Wird der Haushaltsplan nicht vor Beginn eines neuen Rechnungsjahres be-
schlossen, so wird der Haushaltsplan des Vorjahres nach Maßgabe der Finanz-
vorschriften übernommen.

(5) Die Höhe der Gebühren und Beträge für Dienstleistungen des Internationalen 
Büros im Rahmen des Verbandes wird vom Generaldirektor festgesetzt, der der 
Versammlung und dem Exekutivausschuß darüber berichtet.

(6) a) Der Verband hat einen Betriebsmittelfonds, der durch eine einmalige Zah-
lung jedes Verbandslandes gebildet wird. Reicht der Fonds nicht mehr aus, so 
beschließt die Versammlung seine Erhöhung.

b) Die Höhe der erstmaligen Zahlung jedes Landes zu diesem Fonds oder sein 
Anteil an dessen Erhöhung ist proportional zu dem Beitrag dieses Landes für das 
Jahr, in dem der Fonds gebildet oder die Erhöhung beschlossen wird.

c) Dieses Verhältnis und die Zahlungsbedingungen werden von der Versammlung 
auf Vorschlag des Generaldirektors und nach Äußerung des Koordinierungsaus-
schusses der Organisation festgesetzt.

(7) a) Das Abkommen über den Sitz, das mit dem Land geschlossen wird, in 
dessen Hoheitsgebiet die Organisation ihren Sitz hat, sieht vor, daß dieses Land 
Vorschüsse gewährt, wenn der Betriebsmittelfonds nicht ausreicht. Die Höhe die-
ser Vorschüsse und die Bedingungen, unter denen sie gewährt werden, sind in 
jedem Fall Gegenstand besonderer Vereinbarungen zwischen diesem Land und 
der Organisation. Solange dieses Land verpflichtet ist, Vorschüsse zu gewähren, 
hat es ex officio einen Sitz im Exekutivausschuß.
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b) Das unter Buchstabe a) bezeichnete Land und die Organisation sind berechtigt, 
die Verpflichtung zur Gewährung von Vorschüssen durch schriftliche Notifikation 
zu kündigen. Die Kündigung wird drei Jahre nach Ablauf des Jahres wirksam, in 
dem sie notifiziert worden ist.

(8) Die Rechnungsprüfung wird nach Maßgabe der Finanzvorschriften von einem 
oder mehreren Verbandsländern oder von außenstehenden Rechnungsprüfern vor-
genommen, die mit ihrer Zustimmung von der Versammlung bestimmt werden.

Art. 17 
Text 
Artikel 17

(Änderungen der Artikel 13 bis 17)

(1) Vorschläge zur Änderung der Artikel 13, 14, 15, 16 und dieses Artikels kön-
nen von jedem Mitgliedland der Versammlung (Anm: Richtig: Versammlung,) 
vom Exekutivausschuß oder vom Generaldirektor vorgelegt werden. Diese Vor-
schläge werden vom Generaldirektor mindestens sechs Monate, bevor sie in der 
Versammlung beraten werden, den Mitgliedländern der Versammlung mitgeteilt.

(2) Jede Änderung der in Absatz (1) bezeichneten Artikel wird von der Versamm-
lung beschlossen. Der Beschluß erfordert drei Viertel der abgegebenen Stimmen; 
jede Änderung des Artikels 13 und dieses Absatzes erfordert jedoch vier Fünftel 
der abgegebenen Stimmen.

(3) Jede Änderung der in Absatz (1) bezeichneten Artikel tritt einen Monat nach 
dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die schriftlichen Notifikationen der verfassungs-
mäßig zustandegekommenen Annahme des Änderungsvorschlags von drei Vierteln 
der Länder, die im Zeitpunkt der Beschlußfassung über die Änderung Mitglied 
der Versammlung waren, beim Generaldirektor eingegangen sind. Jede auf diese 
Weise angenommene Änderung der genannten Artikel bindet alle Länder, die 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung Mitglied der Versammlung sind 
oder später Mitglied werden; jedoch bindet eine Änderung, die die finanziellen 
Verpflichtungen der Verbandsländer erweitert, nur die Länder, die die Annahme 
dieser Änderung notifiziert haben.

Art. 18 
Text 
Artikel 18

(Revision der Artikel 1 bis 12 und 18 bis 30)
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(1) Diese Übereinkunft soll Revisionen unterzogen werden, um Verbesserungen 
herbeizuführen, die geeignet sind, das System des Verbandes zu vervollkommnen.

(2) Zu diesem Zweck werden der Reihe nach in einem der Verbandsländer Kon-
ferenzen zwischen den Delegierten dieser Länder stattfinden.

(3) Für Änderungen der Artikel 13 bis 17 sind die Bestimmungen des Artikels 
17 maßgebend.

Art. 19 
Text 
Artikel 19

(Sonderabkommen)

Es besteht Einverständnis darüber, daß die Verbandsländer sich das Recht vor-
behalten, einzeln untereinander Sonderabkommen zum Schutz des gewerblichen 
Eigentums zu treffen, sofern diese Abkommen den Bestimmungen dieser Über-
einkunft nicht zuwiderlaufen.

Art. 20 
Text 
Artikel 20

(Ratifikation oder Beitritt von Verbandsländern – Inkrafttreten)

(1) a) Jedes Verbandsmitglied kann diese Fassung der Übereinkunft ratifizieren, 
wenn es sie unterzeichnet hat, oder ihr beitreten, wenn es sie nicht unterzeichnet hat. 
Die Ratifikations- und Beitrittsurkunden werden beim Generaldirektor hinterlegt.

b) Jedes Verbandsland kann in seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde erklären, 
daß sich seine Ratifikation oder sein Beitritt nicht erstreckt

i)

auf die Artikel 1 bis 12 oder

ii)

auf die Artikel 13 bis 17.

c) Jedes Verbandsland, das gemäß Buchstabe b) eine der beiden dort bezeichneten 
Gruppen von Artikeln von der Wirkung seiner Ratifikation oder seines Beitritts 
ausgenommen hat, kann zu jedem späteren Zeitpunkt erklären, daß es die Wirkung 
seiner Ratifikation oder seines Beitritts auf diese Gruppe von Artikeln erstreckt. 
Eine solche Erklärung wird beim Generaldirektor hinterlegt.
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(2) a) Die Artikel 1 bis 12 treten für die ersten zehn Verbandsländer, die Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunden ohne Abgabe einer nach Absatz (1) Buchstabe b) 
Ziffer i) zulässigen Erklärung hinterlegt haben, drei Monate nach Hinterlegung 
der zehnten solchen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

b) Die Artikel 13 bis 17 treten für die ersten zehn Verbandsländer, die Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunden ohne Abgabe einer nach Absatz (1) Buchstabe b) 
Ziffer ii) zulässigen Erklärung hinterlegt haben, drei Monate nach Hinterlegung 
der zehnten solchen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

c) Vorbehaltlich des erstmaligen Inkrafttretens jeder der beiden in Absatz (1) Buch-
stabe b) Ziffern i) und ii) bezeichneten Gruppen von Artikeln nach den Buchstaben 
a) und b) und vorbehaltlich des Absatzes (1) Buchstabe b) treten die Artikel 1 
bis 17 für jedes nicht unter Buchstabe a) oder b) fallende Verbandsland, das eine 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde hinterlegt, sowie für jedes Verbandsland, das 
eine Erklärung gemäß Absatz (1) Buchstabe c) hinterlegt, drei Monate nach dem 
Zeitpunkt der Notifizierung einer solchen Hinterlegung durch den Generaldirek-
tor in Kraft, sofern in der hinterlegten Urkunde oder Erklärung nicht ein späterer 
Zeitpunkt angegeben ist. In diesem Fall tritt diese Fassung der Übereinkunft für 
dieses Land zu dem angegebenen Zeitpunkt in Kraft.

(3) Für jedes Verbandsland, das eine Ratifikations- oder Beitrittsurkunde hinter-
legt, treten die Artikel 18 bis 30 in Kraft, sobald eine der beiden in Absatz (1) 
Buchstabe b) bezeichneten Gruppen von Artikeln für dieses Land gemäß Absatz 
(2) Buchstabe a), b) oder c) in Kraft tritt.

Art. 21 
Text 
Artikel 21

(Beitritt verbandsfremder Länder – Inkrafttreten)

(1) Jedes verbandsfremde Land kann dieser Fassung der Übereinkunft beitreten 
und dadurch Mitglied des Verbandes werden. Die Beitrittsurkunden werden beim 
Generaldirektor hinterlegt.

(2) a) Für jedes verbandsfremde Land, das seine Beitrittsurkunde einen Monat vor 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens von Bestimmungen dieser Fassung der Über-
einkunft oder früher hinterlegt hat, tritt diese, sofern nicht ein späterer Zeitpunkt 
in der Beitrittsurkunde angegeben ist, zu dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Be-
stimmungen gemäß Artikel 20 Absatz (2) Buchstabe a) oder b) erstmals in Kraft 
treten; jedoch ist ein solches Land,

i)
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wenn die Artikel 1 bis 12 zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft getreten sind, 
während der Übergangszeit bis zu ihrem Inkrafttreten an ihrer Stelle durch die 
Artikel 1 bis 12 der Lissaboner Fassung der Übereinkunft gebunden;

ii)

wenn die Artikel 13 bis 17 zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft getreten sind, 
während der Übergangszeit bis zu ihrem Inkrafttreten an ihrer Stelle durch die 
Artikel 13 und 14 Absätze (3), (4) und (5) der Lissaboner Fassung der Überein-
kunft gebunden.

Gibt ein Land in seiner Beitrittsurkunde einen späteren Zeitpunkt an, so tritt diese 
Fassung der Übereinkunft für dieses Land zu dem angegebenen Zeitpunkt in Kraft.

b) Für jedes verbandsfremde Land, das seine Beitrittsurkunde nach dem Inkraft-
treten einer Gruppe von Artikeln dieser Fassung der Übereinkunft oder weniger 
als einen Monat vor diesem Zeitpunkt hinterlegt hat, tritt diese Fassung der Über-
einkunft vorbehaltlich des Buchstaben a) drei Monate nach dem Zeitpunkt der 
Notifizierung seines Beitritts durch den Generaldirektor in Kraft, sofern nicht ein 
späterer Zeitpunkt in der Beitrittsurkunde angegeben ist. In diesem Fall tritt diese 
Fassung der Übereinkunft für dieses Land zu dem angegebenen Zeitpunkt in Kraft.

(3) Für jedes verbandsfremde Land, das seine Beitrittsurkunde nach dem Inkraft-
treten dieser Fassung der Übereinkunft in ihrer Gesamtheit oder weniger als einen 
Monat vor diesem Zeitpunkt hinterlegt hat, tritt diese Fassung der Übereinkunft 
drei Monate nach dem Zeitpunkt der Notifizierung seines Beitritts durch den Ge-
neraldirektor in Kraft, sofern nicht ein späterer Zeitpunkt in der Beitrittsurkunde 
angegeben ist. In diesem Fall tritt diese Fassung der Übereinkunft für dieses Land 
zu dem angegebenen Zeitpunkt in Kraft.

Art. 22 
Text 
Artikel 22

(Wirkung der Ratifikation oder des Beitritts)

Vorbehaltlich der gemäß Artikel 20 Absatz (1) Buchstabe b) und Artikel 28 Absatz 
(2) zulässigen Ausnahmen bewirkt die Ratifikation oder der Beitritt von Rechts 
wegen die Annahme aller Bestimmungen und die Zulassung zu allen Vorteilen 
dieser Fassung der Übereinkunft.



Pariser Verbandübereinkunft	 39

Art. 23 
Text 
Artikel 23

(Beitritt zu früheren Fassungen)

Nach dem Inkrafttreten dieser Fassung der Übereinkunft in ihrer Gesamtheit kann 
ein Land früheren Fassungen der Übereinkunft nicht mehr beitreten.

Art. 24 
Text 
Artikel 24

(Hoheitsgebiete)

(1) Jedes Land kann in seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde erklären oder 
zu jedem späteren Zeitpunkt dem Generaldirektor schriftlich notifizieren, daß 
diese Übereinkunft auf alle oder einzelne in der Erklärung oder Notifikation be-
zeichnete Hoheitsgebiete anwendbar ist, für deren auswärtige Beziehungen es 
verantwortlich ist.

(2) Jedes Land, das eine solche Erklärung oder eine solche Notifikation abgegeben 
hat, kann dem Generaldirektor jederzeit notifizieren, daß diese Übereinkunft auf 
alle oder einzelne dieser Hoheitsgebiete nicht mehr anwendbar ist.

(3) a) Jede in der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde abgegebene Erklärung ge-
mäß Absatz (1) wird gleichzeitig mit der Ratifikation oder dem Beitritt und jede 
Notifikation gemäß Absatz (1) wird drei Monate nach ihrer Notifizierung durch 
den Generaldirektor wirksam.

b) Jede Notifikation gemäß Absatz (2) wird zwölf Monate nach ihrem Eingang 
beim Generaldirektor wirksam.

Art. 25 
Text 
Artikel 25

(Anwendung der Übereinkunft durch die Vertragsländer)

(1) Jedes Vertragsland dieser Übereinkunft verpflichtet sich, entsprechend seiner 
Verfassung die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwendung dieser 
Übereinkunft zu gewährleisten.

(2) Es besteht Einverständnis darüber, daß jedes Land im Zeitpunkt der Hinter-
legung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde gemäß seinen innerstaatlichen 



40	 Pariser Verbandübereinkunft

Rechtsvorschriften in der Lage sein muß, den Bestimmungen dieser Übereinkunft 
Wirkung zu verleihen.

Art. 26 
Text 
Artikel 26

(Kündigung)

(1) Diese Übereinkunft bleibt ohne zeitliche Begrenzung in Kraft.

(2) Jedes Land kann diese Fassung der Übereinkunft durch eine an den Gene-
raldirektor gerichtete Notifikation kündigen. Diese Kündigung bewirkt zugleich 
die Kündigung aller früheren Fassungen und hat nur Wirkung für das Land, das 
sie erklärt hat; für die übrigen Verbandsländer bleibt die Übereinkunft in Kraft 
und wirksam.

(3) Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag wirksam, an dem die Notifikation 
beim Generaldirektor eingegangen ist.

(4) Das in diesem Artikel vorgesehene Kündigungsrecht kann von einem Land 
nicht vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt ausgeübt werden, zu dem 
es Mitglied des Verbandes geworden ist.

Art. 27 
Text 
Artikel 27

(Anwendung früherer Fassungen)

(1) Diese Fassung der Übereinkunft ersetzt in den Beziehungen zwischen den 
Ländern, auf die sie anwendbar ist, und in dem Umfang, in dem sie anwendbar 
ist, die Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 und die folgenden re-
vidierten Fassungen dieser Übereinkunft.

(2) a) Für die Länder, auf die diese Fassung der Übereinkunft nicht oder nicht in 
ihrer Gesamtheit, jedoch die Lissaboner Fassung vom 31. Oktober 1958 anwendbar 
ist, bleibt diese letztere in ihrer Gesamtheit oder in dem Umfang in Kraft, in dem 
sie nicht gemäß Absatz (1) durch diese Fassung der Übereinkunft ersetzt wird.

b) Ebenso bleibt für die Länder, auf die weder diese Fassung der Übereinkunft 
noch Teile von ihr, noch die Lissaboner Fassung anwendbar sind, die Londoner 
Fassung vom 2. Juni 1934 in ihrer Gesamtheit oder in dem Umfang in Kraft, in 
dem sie nicht gemäß Absatz (1) durch diese Fassung der Übereinkunft ersetzt wird.
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c) Ebenso bleibt für die Länder, auf die weder diese Fassung der Übereinkunft 
noch Teile von ihr, noch die Lissaboner Fassung, noch die Londoner Fassung 
anwendbar sind, die Haager Fassung vom 6. November 1925 in ihrer Gesamtheit 
oder in dem Umfang in Kraft, in dem sie nicht gemäß Absatz (1) durch diese 
Fassung der Übereinkunft ersetzt wird.

(3) Die verbandsfremden Länder, die Vertragspartei dieser Fassung der Über-
einkunft werden, wenden sie im Verhältnis zu jedem Verbandsland an, das nicht 
Vertragspartei dieser Fassung oder das zwar Vertragspartei dieser Fassung ist, 
aber die in Artikel 20 Absatz (1) Buchstabe b) Ziffer i) vorgesehene Erklärung 
abgegeben hat. Diese Länder lassen es zu, daß ein solches Verbandsland in seinen 
Beziehungen zu ihnen die Bestimmungen der jüngsten Fassung der Übereinkunft, 
deren Vertragspartei es ist, anwendet.

Art. 28 
Text 
Artikel 28

(Beilegung von Streitigkeiten)

(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehreren Verbandsländern über die Ausle-
gung oder die Anwendung dieser Übereinkunft, die nicht auf dem Verhandlungsweg 
beigelegt wird, kann von jedem beteiligten Land durch eine Klage, die gemäß 
dem Statut des Internationalen Gerichtshofs zu erheben ist, vor den Internationa-
len Gerichtshof gebracht werden, sofern die beteiligten Länder nicht eine andere 
Regelung vereinbaren. Das Land, das die Streitigkeit vor den Internationalen 
Gerichtshof bringt, hat dies dem Internationalen Büro mitzuteilen; dieses setzt 
die anderen Verbandsländer davon in Kenntnis.

(2) Jedes Land kann gleichzeitig mit der Unterzeichnung dieser Fassung der 
Übereinkunft oder mit der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsur-
kunde erklären, daß es sich durch Absatz (1) nicht als gebunden betrachtet. Auf 
Streitigkeiten zwischen einem solchen Land und jedem anderen Verbandsland ist 
Absatz (1) nicht anwendbar.

(3) Jedes Land, das eine Erklärung gemäß Absatz (2) abgegeben hat, kann sie 
jederzeit durch eine an den Generaldirektor gerichtete Notifikation zurückziehen.

Art. 29 
Text 
Artikel 29

(Unterzeichnung – Sprachen – Wahrnehmung der Verwahreraufgaben)
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(1) a) Diese Fassung der Übereinkunft wird in einer Urschrift in französischer 
Sprache unterzeichnet und bei der Schwedischen Regierung hinterlegt.

b) Amtliche Texte werden vom Generaldirektor nach Konsultierung der beteiligten 
Regierungen in deutscher, englischer, italienischer, portugiesischer, russischer und 
spanischer Sprache sowie in anderen Sprachen hergestellt, die die Versammlung 
bestimmen kann.

c) Bei Streitigkeiten über die Auslegung der verschiedenen Texte ist der franzö-
sische Text maßgebend.

(2) Diese Fassung der Übereinkunft liegt bis zum 13. Januar 1968 in Stockholm 
zur Unterzeichnung auf.

(3) Der Generaldirektor übermittelt zwei von der schwedischen Regierung be-
glaubigte Abschriften des unterzeichneten Textes dieser Fassung der Übereinkunft 
den Regierungen aller Verbandsländer und der Regierung jedes anderen Landes, 
die es verlangt.

(4) Der Generaldirektor läßt diese Fassung der Übereinkunft beim Sekretariat der 
Vereinten Nationen registrieren.

(5) Der Generaldirektor notifiziert den Regierungen aller Verbandsländer die 
Unterzeichnungen, die Hinterlegungen von Ratifikations- oder Beitrittsurkun-
den sowie die in diesen Urkunden enthaltenen oder gemäß Artikel 20 Absatz (1) 
Buchstabe c) abgegebenen Erklärungen, das Inkrafttreten aller Bestimmungen 
dieser Fassung der Übereinkunft, die Notifikationen von Kündigungen und die 
Notifikationen gemäß Artikel 24.

Art. 30 
Text 
Artikel 30

(Übergangsbestimmungen)

(1) Bis zur Amtsübernahme durch den ersten Generaldirektor gelten Bezugnahmen 
in dieser Fassung der Übereinkunft auf das Internationale Büro der Organisation 
oder den Generaldirektor als Bezugnahmen auf das Büro des Verbandes oder 
seinen Direktor.

(2) Verbandsländer, die nicht durch die Artikel 13 bis 17 gebunden sind, können, 
wenn sie dies wünschen, während eines Zeitraums von fünf Jahren, gerechnet vom 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens zur Errichtung der Organisation 
an, die in den Artikeln 13 bis 17 dieser Fassung der Übereinkunft vorgesehenen 
Rechte so ausüben, als wären sie durch diese Artikel gebunden. Jedes Land, das 



Pariser Verbandübereinkunft	 43

diese Rechte auszuüben wünscht, hinterlegt zu diesem Zweck beim Generaldi-
rektor eine schriftliche Notifikation, die im Zeitpunkt ihres Eingangs wirksam 
wird. Solche Länder gelten bis zum Ablauf der genannten Frist als Mitglied der 
Versammlung.

(3) Solange nicht alle Verbandsländer Mitglied der Organisation geworden sind, 
handelt das Internationale Büro der Organisation zugleich als Büro des Verbandes 
und der Generaldirektor als Direktor dieses Büros.

(4) Sobald alle Verbandsländer Mitglied der Organisation geworden sind, gehen 
die Rechte und Verpflichtungen sowie das Vermögen des Büros des Verbandes 
auf das Internationale Büro der Organisation über.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig bevollmächtigten Unterzeich-
neten diese Fassung der Übereinkunft unterschrieben.

GESCHEHEN zu Stockholm am 14. Juli 1967.



Berner Übereinkommen zum Schutz von Werken der 
Literatur und Kunst

(Abgedruckt in: Bundesgesetzblatt 1973 II S. 1071, 1985 II S. 81.)
Pariser Fassung vom 24. Juli 1971

Die Verbandsländer gleichermaßen von dem Wunsch geleitet, die Rechte der 
Urheber an ihren Werken der Literatur und Kunst in möglichst wirksamer und 
gleichmäßiger Weise zu schützen, in Anerkennung der Bedeutung der Arbeitsergeb-
nisse der 1967 in Stockholm abgehaltenen Revisionskonferenz haben beschlossen, 
die von der Stockholmer Konferenz angenommene Fassung dieser Übereinkunft 
unter unveränderter Beibehaltung der Artikel 1 bis 20 und 22 bis 26 zu revidieren.

Die unterzeichneten Bevollmächtigten haben daher nach Vorlage ihrer in guter 
und gehöriger Form befundenen Vollmachten folgendes vereinbart:

Art. 1. Die Länder, auf die diese Übereinkunft Anwendung findet, bilden einen 
Verband zum Schutz der Rechte der Urheber an ihren Werken der Literatur und 
Kunst.

Art. 2. (1) Die Bezeichnung „Werke der Literatur und Kunst“ umfaßt alle Erzeug-
nisse auf dem Gebiet der Literatur, Wissenschaft und Kunst, ohne Rücksicht auf 
die Art und Form des Ausdrucks, wie: Bücher, Broschüren und andere Schriftwer-
ke; Vorträge, Ansprachen, Predigten und andere Werke gleicher Art; dramatische 
oder dramatisch-musikalische Werke; choreographische Werke und Pantomimen; 
musikalische Kompositionen mit oder ohne Text, Filmwerke einschließlich der 
Werke, die durch ein ähnliches Verfahren wie Filmwerke hervorgebracht sind; 
Werke der zeichnenden Kunst, der Malerei, der Baukunst, der Bildhauerei, Stiche 
und Lithographien; fotografische Werke, denen Werke gleichgestellt sind, die 
durch ein der Photographie ähnliches Verfahren hervorgebracht sind; Werke der 
angewandten Kunst; Illustrationen, geographische Karten; Pläne, Skizzen und 
Darstellungen plastischer Art auf den Gebieten der Geographie, Topographie, 
Architektur oder Wissenschaft.

(2) Der Gesetzgebung der Verbandsländer bleibt jedoch vorbehalten, die Werke 
der Literatur und Kunst oder eine oder mehrere Arten davon nur zu schützen, 
wenn sie auf einem materiellen Träger festgelegt sind.

(3) Den gleichen Schutz wie Originalwerke genießen, unbeschadet der Rechte des 
Urhebers des Originalwerks, die Übersetzungen, Bearbeitungen, musikalischen 
Arrangements und andere Umarbeitungen eines Werkes der Literatur oder Kunst.

(4) Der Gesetzgebung der Verbandsländer bleibt vorbehalten, den Schutz amtlicher 
Texte auf dem Gebiet der Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung sowie 
der amtlichen Übersetzungen dieser Texte zu bestimmen.
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(5) Sammlungen von Werken der Literatur oder Kunst, wie zum Beispiel En-
zyklopädien und Anthologien, die wegen der Auswahl oder der Anordnung des 
Stoffes geistige Schöpfungen darstellen, sind als solche geschützt, unbeschadet 
der Rechte der Urheber an jedem einzelnen der Werke, die Bestandteile dieser 
Sammlungen sind.

(6) Die oben genannten Werke genießen Schutz in allen Verbandsländern. Dieser 
Schutz besteht zugunsten des Urhebers und seiner Rechtsnachfolger oder sonstiger 
Inhaber ausschließlicher Werknutzungsrechte.

(7) Unbeschadet des Artikels 7 Absatz 4 bleibt der Gesetzgebung der Verbands-
länder vorbehalten, den Anwendungsbereich der Gesetze, die die Werke der an-
gewandten Kunst und die gewerblichen Muster und Modelle betreffen, sowie die 
Voraussetzungen des Schutzes dieser Werke, Muster und Modelle festzulegen. 
Für Werke, die im Ursprungsland nur als Muster und Modelle geschützt werden, 
kann in einem anderen Verbandsland nur der besondere Schutz beansprucht wer-
den, der in diesem Land den Mustern und Modellen gewährt wird; wird jedoch 
in diesem Land kein solcher besonderer Schutz gewährt, so sind diese Werke als 
Werke der Kunst zu schützen.

(8) Der Schutz dieser Übereinkunft besteht nicht für Tagesneuigkeiten oder ver-
mischte Nachrichten, die einfache Zeitungsmitteilungen darstellen.

Art. 2bis. (1) Der Gesetzgebung der Verbandsländer bleibt vorbehalten, politi-
sche Reden und Reden in Gerichtsverhandlungen teilweise oder ganz von dem 
in Artikel 2 vorgesehenen Schutz auszuschließen.

(2) Ebenso bleibt der Gesetzgebung der Verbandsländer vorbehalten zu bestimmen, 
unter welchen Voraussetzungen Vorträge, Ansprachen und andere in der Öffent-
lichkeit dargebotene Werke gleicher Art durch die Presse vervielfältigt, durch 
Rundfunk gesendet, mittels Draht an die Öffentlichkeit übertragen werden und in 
den Fällen des Artikels 11bis Absatz 1 öffentlich wiedergegeben werden dürfen, 
wenn eine solche Benutzung durch den Informationszweck gerechtfertigt ist.

(3) Der Urheber genießt jedoch das ausschließliche Recht, seine in den Absätzen 1 
und 2 genannten Werke in Sammlungen zu vereinigen.

Art. 3. (1) Aufgrund dieser Übereinkunft sind geschützt:

a) die einem Verbandsland angehörenden Urheber für ihre veröffentlichten und 
unveröffentlichten Werke;

b) die keinem Verbandsland angehörenden Urheber für die Werke, die sie zum 
ersten Mal in einem Verbandsland oder gleichzeitig in einem verbandsfremden 
und in einem Verbandsland veröffentlichen.
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(2) Die Urheber, die keinem Verbandsland angehören, jedoch ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in einem Verbandsland haben, sind für die Anwendung dieser Über-
einkunft den Urhebern gleichgestellt, die diesem Land angehören.

(3) Unter „veröffentlichten Werken“ sind die mit Zustimmung ihrer Urheber er-
schienenen Werke zu verstehen, ohne Rücksicht auf die Art der Herstellung der 
Werkstücke, die je nach der Natur des Werkes in einer Weise zur Verfügung der 
Öffentlichkeit gestellt sein müssen, die deren normalen Bedarf befriedigt. Eine 
Veröffentlichung stellen nicht dar: die Aufführung eines dramatischen, drama-
tisch-musikalischen oder musikalischen Werkes, die Vorführung eines Filmwerks, 
der öffentliche Vortrag eines literarischen Werkes, die Übertragung oder die Rund-
funksendung von Werken der Literatur oder Kunst, die Ausstellung eines Werkes 
der bildenden Künste und die Errichtung eines Werkes der Baukunst.

(4) Als gleichzeitig in mehreren Ländern veröffentlicht gilt jedes Werk, das in-
nerhalb von dreißig Tagen seit der ersten Veröffentlichung in zwei oder mehr 
Ländern erschienen ist.

Art. 4. Auch wenn die Voraussetzungen des Artikels 3 nicht vorliegen, sind durch 
diese Übereinkunft geschützt:

a) die Urheber von Filmwerken, deren Hersteller seinen Sitz oder seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt in einem Verbandsland hat;

b) die Urheber von Werken der Baukunst, die in einem Verbandsland errichtet 
sind, oder von Werken der graphischen und plastischen Künste, die Bestandteile 
eines in einem Verbandsland gelegenen Grundstücks sind.

Art. 5. (1) Die Urheber genießen für die Werke, für die sie durch diese Überein-
kunft geschützt sind, in allen Verbandsländern mit Ausnahme des Ursprungslandes 
des Werkes die Rechte, die die einschlägigen Gesetze den inländischen Urhebern 
gegenwärtig gewähren oder in Zukunft gewähren werden, sowie die in dieser 
Übereinkunft besonders gewährten Rechte.

(2) Der Genuß und die Ausübung dieser Rechte sind nicht an die Erfüllung irgend-
welcher Förmlichkeiten gebunden; dieser Genuß und diese Ausübung sind unab-
hängig vom Bestehen des Schutzes im Ursprungsland des Werkes. Infolgedessen 
richten sich der Umfang des Schutzes sowie die dem Urheber zur Wahrung seiner 
Rechte zustehenden Rechtsbehelfe ausschließlich nach den Rechtsvorschriften des 
Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, soweit diese Übereinkunft nichts 
anderes bestimmt.

(3) Der Schutz im Ursprungsland richtet sich nach den innerstaatlichen Rechts-
vorschriften. Gehört der Urheber eines aufgrund dieser Übereinkunft geschützten 



Berner Übereinkommen zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst	 47

Werkes nicht dem Ursprungsland des Werkes an, so hat er in diesem Land die 
gleichen Rechte wie die inländischen Urheber.

(4) Als Ursprungsland gilt:

a) für die zum ersten Mal in einem Verbandsland veröffentlichten Werke dieses 
Landes; handelt es sich jedoch um Werke, die gleichzeitig in mehreren Verbands-
ländern mit verschiedener Schutzdauer veröffentlicht wurden, das Land, dessen 
innerstaatliche Rechtsvorschriften die kürzeste Schutzdauer gewähren,

b) für die gleichzeitig in einem verbandsfremden Land und in einem Verbandsland 
veröffentlichten Werke dieses letzte Land,

c) für die nichtveröffentlichten oder die zum ersten Mal in einem verbandsfrem-
den Land veröffentlichten Werke, die nicht gleichzeitig in einem Verbandsland 
veröffentlicht wurden, das Verbandsland, dem der Urheber angehört; jedoch ist 
Ursprungsland,

i) wenn es sich um Filmwerke handelt, deren Hersteller seinen Sitz oder seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in einem Verbandsland hat, dieses Land und,

ii) wenn es sich um Werke der Baukunst, die in einem Verbandsland errichtet sind, 
oder um Werke der graphischen und plastischen Künste handelt, die Bestandteile 
eines in einem Verbandsland gelegenen Grundstücks sind, dieses Land.

Art. 6. (1) Wenn ein verbandsfremdes Land die Werke der einem Verbandsland 
angehörenden Urheber nicht genügend schützt, kann dieses letzte Land den Schutz 
der Werke einschränken, deren Urheber im Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung 
dieser Werke Angehörige des verbandsfremden Landes sind und ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt nicht in einem Verbandsland haben. Wenn das Land der ersten 
Veröffentlichung von dieser Befugnis Gebrauch macht, sind die anderen Ver-
bandsländer nicht gehalten, den Werken, die in dieser Weise einer besonderen 
Behandlung unterworfen sind, einen weitergehenden Schutz zu gewähren als das 
Land der ersten Veröffentlichung.

(2) Keine nach Absatz 1 festgesetzte Einschränkung darf die Rechte beeinträch-
tigen, die ein Urheber an einem Werk erworben hat, das in einem Verbandsland 
vor dem Inkrafttreten dieser Einschränkung veröffentlicht worden ist.

(3) Die Verbandsländer, die nach diesem Artikel den Schutz der Rechte der Ur-
heber einschränken, notifizieren dies dem Generaldirektor der Weltorganisation 
für geistiges Eigentum (im folgenden als „der Generaldirektor“ bezeichnet) durch 
eine schriftliche Erklärung; darin sind die Länder, denen gegenüber der Schutz 
eingeschränkt wird, und die Einschränkungen anzugeben, denen die Rechte der 
diesen Ländern angehörenden Urheber unterworfen werden. Der Generaldirektor 
teilt dies allen Verbandsländern unverzüglich mit.
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Art. 6bis.  (1) Unabhängig von seinen vermögensrechtlichen Befugnissen und 
selbst nach deren Abtretung behält der Urheber das Recht, die Urheberschaft am 
Werk für sich in Anspruch zu nehmen und sich jeder Entstellung, Verstümmelung, 
sonstigen Änderung oder Beeinträchtigung des Werkes zu widersetzen, die seiner 
Ehre oder seinem Ruf nachteilig sein könnten.

(2) Die dem Urheber nach Absatz 1 gewährten Rechte bleiben nach seinem Tod 
wenigstens bis zum Erlöschen der vermögensrechtlichen Befugnisse in Kraft und 
werden von den Personen oder Institutionen ausgeübt, die nach den Rechtsvor-
schriften des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, hierzu berufen sind. 
Die Länder, deren Rechtsvorschriften im Zeitpunkt der Ratifikation dieser Fassung 
der Übereinkunft oder des Beitritts zu ihr keine Bestimmungen zum Schutz aller 
nach Absatz 1 gewährten Rechte nach dem Tod des Urhebers enthalten, sind je-
doch befugt vorzusehen, daß einzelne dieser Rechte nach dem Tod des Urhebers 
nicht aufrechterhalten bleiben.

(3) Die zur Wahrung der in diesem Artikel gewährten Rechte erforderlichen Rechts-
behelfe richten sich nach den Rechtsvorschriften des Landes, in dem der Schutz 
beansprucht wird.

Art. 7. (1) Die Dauer des durch diese Übereinkunft gewährten Schutzes umfaßt 
das Leben des Urhebers und fünfzig Jahre nach seinem Tod.

(2) Für Filmwerke sind die Verbandsländer jedoch befugt vorzusehen, daß die 
Schutzdauer fünfzig Jahre nach dem Zeitpunkt endet, in dem das Werk mit Zu-
stimmung des Urhebers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, oder, 
wenn ein solches Ereignis nicht innerhalb von fünfzig Jahren nach der Herstellung 
eines solchen Werkes eintritt, fünfzig Jahre nach der Herstellung.

(3) Für anonyme und pseudonyme Werke endet die durch diese Übereinkunft 
gewährte Schutzdauer fünfzig Jahre, nachdem das Werk erlaubterweise der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht worden ist Wenn jedoch das vom Urheber ange-
nommene Pseudonym keinerlei Zweifel über die Identität des Urhebers zuläßt, 
richtet sich die Schutzdauer nach Absatz 1. Wenn der Urheber eines anonymen 
oder pseudonymen Werkes während der oben angegebenen Frist seine Identität 
offenbart, richtet sich die Schutzdauer gleichfalls nach Absatz 1. Die Verbandslän-
der sind nicht gehalten, anonyme oder pseudonyme Werke zu schützen, bei denen 
aller Grund zu der Annahme besteht, daß ihr Urheber seit fünfzig Jahren tot ist.

(4) Der Gesetzgebung der Verbandsländer bleibt vorbehalten, die Schutzdauer für 
Werke der Photographie und für als Kunstwerke geschützte Werke der angewandten 
Kunst festzusetzen; diese Dauer darf jedoch nicht weniger als fünfundzwanzig 
Jahre seit der Herstellung eines solchen Werkes betragen.
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(5) Die sich an den Tod des Urhebers anschließende Schutzfrist und die in den 
Absätzen 2, 3 und 4 vorgesehenen Fristen beginnen mit dem Tod oder dem in 
diesen Absätzen angegebenen Ereignis zu laufen, doch wird die Dauer dieser 
Fristen erst vom 1.  Januar des Jahres an gerechnet, das auf den Tod oder das 
genannte Ereignis folgt.

(6) Die Verbandsländer sind befugt, eine längere als die in den vorhergehenden 
Absätzen vorgesehene Schutzdauer zu gewähren.

(7) Die Verbandsländer, die durch die Fassung von Rom dieser Übereinkunft 
gebunden sind und die in ihren bei der Unterzeichnung der vorliegenden Fassung 
der Übereinkunft geltenden Rechtsvorschriften kürzere Schutzfristen gewähren, 
als in den vorhergehenden Absätzen vorgesehen sind, sind befugt, sie beim Beitritt 
zu dieser Fassung oder bei deren Ratifikation beizubehalten.

(8) In allen Fällen richtet sich die Dauer nach dem Gesetz des Landes, in dem der 
Schutz beansprucht wird; jedoch überschreitet sie, sofern die Rechtsvorschriften 
dieses Landes nichts anderes bestimmen, nicht die im Ursprungsland des Werkes 
festgesetzte Dauer.

Art. 7bis. Die Bestimmungen des Artikels 7 sind ebenfalls anwendbar, wenn das 
Urheberrecht den Miturhebern eines Werkes gemeinschaftlich zusteht, wobei die 
an den Tod des Urhebers anknüpfenden Fristen vom Zeitpunkt des Todes des 
letzten überlebenden Miturhebers an gerechnet werden.

Art. 8. Die Urheber von Werken der Literatur und Kunst, die durch diese Über-
einkunft geschützt sind, genießen während der ganzen Dauer ihrer Rechte am 
Originalwerk das ausschließliche Recht, ihre Werke zu übersetzen oder deren 
Übersetzung zu erlauben.

Art. 9.  (1) Die Urheber von Werken der Literatur und Kunst, die durch diese 
Übereinkunft geschützt sind, genießen das ausschließliche Recht, die Vervielfäl-
tigung dieser Werke zu erlauben, gleichviel, auf welche Art und in welcher Form 
sie vorgenommen wird.

(2) Der Gesetzgebung der Verbandsländer bleibt vorbehalten, die Vervielfältigung 
in gewissen Sonderfällen unter der Voraussetzung zu gestatten, daß eine solche 
Vervielfältigung weder die normale Auswertung des Werkes beeinträchtigt noch 
die berechtigten Interessen des Urhebers unzumutbar verletzt.

(3) Jede Aufnahme auf einen Bild- oder Tonträger gilt als Vervielfältigung im 
Sinne dieser Übereinkunft.

Art. 10. (1) Zitate aus einem der Öffentlichkeit bereits erlaubterweise zugänglich 
gemachten Werk sind zulässig, sofern sie anständigen Gepflogenheiten entspre-
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chen und in ihrem Umfang durch den Zweck gerechtfertigt sind, einschließlich 
der Zitate aus Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln in Form von Presseübersichten.

(2) Der Gesetzgebung der Verbandsländer und den zwischen ihnen bestehenden 
oder in Zukunft abzuschließenden Sonderabkommen bleibt vorbehalten, die Be-
nützung von Werken der Literatur oder Kunst in dem durch den Zweck gerechtfer-
tigten Umfang zur Veranschaulichung des Unterrichts durch Veröffentlichungen, 
Rundfunksendungen oder Aufnahmen auf Bild- oder Tonträger zu gestatten, sofern 
eine solche Benutzung anständigen Gepflogenheiten entspricht.

(3) Werden Werke nach den Absätzen 1 und 2 benützt, so ist die Quelle zu erwähnen 
sowie der Name des Urhebers, wenn dieser Name in der Quelle angegeben ist.

Art.  10bis.  (1) Der Gesetzgebung der Verbandsländer bleibt vorbehalten, die 
Vervielfältigung durch die Presse, die Rundfunksendung oder die Übertragung 
mittels Draht an die Öffentlichkeit von Artikeln über Tagesfragen wirtschaftlicher, 
politischer oder religiöser Natur, die in Zeitungen oder Zeitschriften veröffent-
licht worden sind, oder von durch Rundfunk gesendeten Werken gleicher Art 
zu erlauben, falls die Vervielfältigung, die Rundfunksendung oder die genannte 
Übertragung nicht ausdrücklich vorbehalten ist. Jedoch muß die Quelle immer 
deutlich angegeben werden; die Rechtsfolgen der Unterlassung dieser Angabe 
werden durch die Rechtsvorschriften des Landes bestimmt, in dem der Schutz 
beansprucht wird.

(2) Ebenso bleibt der Gesetzgebung der Verbandsländer vorbehalten zu bestimmen, 
unter welchen Voraussetzungen anläßlich der Berichterstattung über Tagesereig-
nisse durch Photographie oder Film oder im Weg der Rundfunksendung oder 
Übertragung mittels Draht an die Öffentlichkeit Werke der Literatur oder Kunst, 
die im Verlauf des Ereignisses sichtbar oder hörbar werden, in dem durch den 
Informationszweck gerechtfertigten Umfang vervielfältigt und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden dürfen.

Art. 11. (1) Die Urheber von dramatischen, dramatisch-musikalischen und musi-
kalischen Werken genießen das ausschließliche Recht, zu erlauben:

1. die öffentliche Aufführung ihrer Werke einschließlich der öffentlichen Auffüh-
rung durch irgendein Mittel oder Verfahren,

2. die öffentliche Übertragung der Aufführung ihrer Werke durch irgendein Mittel.

(2) Die gleichen Rechte werden den Urhebern dramatischer oder dramatisch-mu-
sikalischer Werke während der ganzen Dauer ihrer Rechte am Originalwerk hin-
sichtlich der Übersetzung ihrer Werke gewährt.

Art. 11bis. (1) Die Urheber von Werken der Literatur und Kunst genießen das 
ausschließliche Recht, zu erlauben:
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1. die Rundfunksendung ihrer Werke oder die öffentliche Wiedergabe der Werke 
durch irgendein anderes Mittel zur drahtlosen Verbreitung von Zeichen, Tönen 
oder Bildern,

2. jede öffentliche Wiedergabe des durch Rundfunk gesendeten Werkes mit oder 
ohne Draht, wenn diese Wiedergabe von einem anderen als dem ursprünglichen 
Sendeunternehmen vorgenommen wird,

3. die öffentliche Wiedergabe des durch Rundfunk gesendeten Werkes durch 
Lautsprecher oder irgendeine andere ähnliche Vorrichtung zur Übertragung von 
Zeichen, Tönen oder Bildern.

(2) Der Gesetzgebung der Verbandsländer bleibt vorbehalten, die Voraussetzungen 
für die Ausübung der in Absatz 1 erwähnten Rechte festzulegen; doch beschränkt 
sich die Wirkung dieser Voraussetzungen ausschließlich auf das Hoheitsgebiet 
des Landes, das sie festgelegt hat. Sie dürfen in keinem Fall das Urheberpersön-
lichkeitsrecht oder den Anspruch des Urhebers auf eine angemessene Vergütung 
beeinträchtigen die mangels gütlicher Einigung durch die zuständige Behörde 
festgesetzt wird.

(3) Sofern keine gegenteilige Vereinbarung vorliegt, schließt eine nach Absatz 1 
gewährte Erlaubnis nicht die Erlaubnis ein, das durch Rundfunk gesendete Werk 
auf Bild- oder Tonträger aufzunehmen. Der Gesetzgebung der Verbandsländer 
bleibt jedoch vorbehalten, Bestimmungen über die von einem Sendeunternehmen 
mit seinen eigenen Mitteln und für seine eigenen Sendungen vorgenommenen 
ephemeren Aufnahmen auf Bild- oder Tonträger zu erlassen. Diese Gesetzgebung 
kann erlauben, daß die Bild- oder Tonträger aufgrund ihres außergewöhnlichen 
Dokumentationscharakters in amtlichen Archiven aufbewahrt werden.

Art. 11ter. (1) Die Urheber von Werken der Literatur genießen das ausschließliche 
Recht, zu erlauben:

1. den öffentlichen Vortrag ihrer Werke einschließlich des öffentlichen Vortrags 
durch irgendein Mittel oder Verfahren,

2. die öffentliche Übertragung des Vortrags ihrer Werke durch irgendein Mittel.

(2) Die gleichen Rechte werden den Urhebern von Werken der Literatur während 
der ganzen Dauer ihrer Rechte am Originalwerk hinsichtlich der Übersetzung 
ihrer Werke gewährt.

Art. 12. Die Urheber von Werken der Literatur oder Kunst genießen das aus-
schließliche Recht, Bearbeitungen, Arrangements und andere Umarbeitungen ihrer 
Werke zu erlauben.
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Art. 13. (1) Jedes Verbandsland kann für seinen Bereich Vorbehalte und Vorausset-
zungen festlegen für das ausschließliche Recht des Urhebers eines musikalischen 
Werkes und des Urhebers eines Textes, dessen Aufnahme auf einen Tonträger 
zusammen mit dem musikalischen Werk dieser Urheber bereits gestattet hat, die 
Aufnahme des musikalischen Werkes und gegebenenfalls des Textes auf Tonträger 
zu erlauben; doch beschränkt sich die Wirkung aller derartigen Vorbehalte und 
Voraussetzungen ausschließlich auf das Hoheitsgebiet des Landes, das sie festgelegt 
hat; sie dürfen in keinem Fall den Anspruch des Urhebers auf eine angemessene 
Vergütung beeinträchtigen, die mangels gütlicher Einigung durch die zuständige 
Behörde festgesetzt wird.

(2) Tonträger, auf die musikalische Werke in einem Verbandsland nach Artikel 13 
Absatz 3 der am 2. Juni 1928 in Rom und am 26. Juni 1948 in Brüssel unter-
zeichneten Fassungen dieser Übereinkunft aufgenommen worden sind, können 
in diesem Land bis zum Ablauf einer Frist von zwei Jahren seit dem Zeitpunkt, in 
dem dieses Land durch die vorliegende Fassung gebunden wird, ohne Zustimmung 
des Urhebers des musikalischen Werkes vervielfältigt werden.

(3) Tonträger, die nach den Absätzen 1 und 2 hergestellt und ohne Erlaubnis der 
Beteiligten in ein Land eingeführt worden sind, in dem sie nicht erlaubt sind, 
können dort beschlagnahmt werden.

Art. 14. (1) Die Urheber von Werken der Literatur oder Kunst haben das aus-
schließliche Recht, zu erlauben:

1. die filmische Bearbeitung und Vervielfältigung dieser Werke und das Inverkehr-
bringen der auf diese Weise bearbeiteten oder vervielfältigten Werke,

2. die öffentliche Vorführung und die Übertragung mittels Draht an die Öffent-
lichkeit der auf diese Weise bearbeiteten oder vervielfältigten Werke.

(2) Die Bearbeitung von Filmwerken, die auf Werken der Literatur oder Kunst 
beruhen, in irgendeine andere künstlerische Form bedarf, unbeschadet der Erlaubnis 
ihrer Urheber, der Erlaubnis der Urheber der Originalwerke.

(3) Artikel 13 Absatz 1 ist nicht anwendbar.

Art. 14bis.  (1) Unbeschadet der Rechte des Urhebers jedes etwa bearbeiteten 
oder vervielfältigten Werkes wird das Filmwerk wie ein Originalwerk geschützt. 
Der Inhaber des Urheberrechts am Filmwerk genießt die gleichen Rechte wie der 
Urheber eines Originalwerks einschließlich der in Artikel 14 genannten Rechte.

(2) a) Der Gesetzgebung des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, bleibt 
vorbehalten, die Inhaber des Urheberrechts am Filmwerk zu bestimmen.
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b) In den Verbandsländern jedoch, deren innerstaatliche Rechtsvorschriften als 
solche Inhaber auch Urheber anerkennen, die Beiträge zur Herstellung des Film-
werks geleistet haben, können sich diese, wenn sie sich zur Leistung solcher 
Beiträge verpflichtet haben, mangels gegenteiliger oder besonderer Vereinba-
rung der Vervielfältigung, dem Inverkehrbringen, der öffentlichen Vorführung, 
der Übertragung mittels Draht an die Öffentlichkeit, der Rundfunksendung, der 
öffentlichen Wiedergabe, dem Versehen mit Untertiteln und der Textsynchroni-
sation des Filmwerks nicht widersetzen.

c) Die Frage, ob für die Anwendung des Buchstaben b die Form der dort genann-
ten Verpflichtung in einem schriftlichen Vertrag oder in einem gleichwertigen 
Schriftstück bestehen muß, wird durch die Rechtsvorschriften des Verbandslandes 
geregelt, in dem der Hersteller des Filmwerks seinen Sitz oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Die Rechtsvorschriften des Verbandslandes, in dem der Schutz 
beansprucht wird, können jedoch vorsehen, daß diese Verpflichtung durch einen 
schriftlichen Vertrag oder durch ein gleichwertiges Schriftstück begründet sein 
muß. Die Länder, die von dieser Befugnis Gebrauch machen, müssen dies dem 
Generaldirektor durch eine schriftliche Erklärung notifizieren, der sie unverzüglich 
allen anderen Verbandsländern mitteilt.

d) Als „gegenteilige oder besondere Vereinbarung“ gilt jede einschränkende Be-
stimmung, die in der vorgenannten Verpflichtung gegebenenfalls enthalten ist.

(3) Sofern die innerstaatlichen Rechtsvorschriften nichts anderes vorsehen, ist 
Absatz 2 Buchstabe b weder auf die Urheber der Drehbücher, der Dialoge und der 
musikalischen Werke anwendbar, die für die Herstellung des Filmwerks geschaffen 
worden sind, noch auf dessen Hauptregisseur. Die Verbandsländer jedoch, deren 
Rechtsvorschriften keine Bestimmungen über die Anwendung des Absatzes 2 
Buchstabe b auf den Hauptregisseur vorsehen, müssen dies dem Generaldirektor 
durch eine schriftliche Erklärung notifizieren, der sie unverzüglich allen anderen 
Verbandsländern mitteilt.

Art. 14ter. (1) Hinsichtlich der Originale von Werken der bildenden Künste und 
der Originalhandschriften der Schriftsteller und Komponisten genießt der Ur-
heber – oder nach seinem Tod die von den innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
dazu berufenen Personen oder Institutionen – ein unveräußerliches Recht auf 
Beteiligung am Erlös aus Verkäufen eines solchen Werkstücks nach der ersten 
Veräußerung durch den Urheber.

(2) Der in Absatz 1 vorgesehene Schutz kann in jedem Verbandsland nur bean-
sprucht werden, sofern die Heimatgesetzgebung des Urhebers diesen Schutz an-
erkennt und soweit es die Rechtsvorschriften des Landes zulassen, in dem dieser 
Schutz beansprucht wird.
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(3) Das Verfahren und das Ausmaß der Beteiligung werden von den Rechtsvor-
schriften der einzelnen Länder bestimmt.

Art. 15. (1) Damit die Urheber der durch diese Übereinkunft geschützten Werke der 
Literatur und Kunst mangels Gegenbeweises als solche gelten und infolgedessen 
vor den Gerichten der Verbandsländer zur Verfolgung der unbefugten Vervielfäl-
tiger zugelassen werden, genügt es, daß der Name in der üblichen Weise auf dem 
Werkstück angegeben ist. Dieser Absatz ist anwendbar, selbst wenn dieser Name 
ein Pseudonym ist, sofern das vom Urheber angenommene Pseudonym keinen 
Zweifel über seine Identität aufkommen läßt.

(2) Als Hersteller des Filmwerks gilt mangels Gegenbeweises die natürliche oder 
juristische Person, deren Name in der üblichen Weise auf dem Werkstück ange-
geben ist.

(3) Bei den anonymen Werken und bei den nicht unter Absatz 1 fallenden pseu-
donymen Werken gilt der Verleger, dessen Name auf dem Werkstück angegeben 
ist, ohne weiteren Beweis als berechtigt, den Urheber zu vertreten; in dieser Ei-
genschaft ist er befugt, dessen Rechte wahrzunehmen und geltend zu machen. 
Die Bestimmung dieses Absatzes ist nicht mehr anwendbar, sobald der Urheber 
seine Identität offenbart und seine Berechtigung nachgewiesen hat.

(4) a) Für die nichtveröffentlichten Werke, deren Urheber unbekannt ist, bei denen 
jedoch aller Grund zu der Annahme besteht, daß ihr Urheber Angehöriger eines 
Verbandslandes ist, kann die Gesetzgebung dieses Landes die zuständige Behörde 
bezeichnen, die diesen Urheber vertritt und berechtigt ist, dessen Rechte in den 
Verbandsländern wahrzunehmen und geltend zu machen.

b) Die Verbandsländer, die nach dieser Bestimmung eine solche Bezeichnung vor-
nehmen, notifizieren dies dem Generaldirektor durch eine schriftliche Erklärung, in 
der alle Angaben über die bezeichnete Behörde enthalten sein müssen. Der Gene-
raldirektor teilt diese Erklärung allen anderen Verbandsländern unverzüglich mit.

Art. 16. (1) Jedes unbefugt hergestellte Werkstück kann in den Verbandsländern, 
in denen das Originalwerk Anspruch auf gesetzlichen Schutz hat, beschlagnahmt 
werden.

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 sind auch auf Vervielfältigungsstücke an-
wendbar, die aus einem Land stammen, in dem das Werk nicht oder nicht mehr 
geschützt ist.

(3) Die Beschlagnahme findet nach den Rechtsvorschriften jedes Landes statt.

Art. 17. Die Bestimmungen dieser Übereinkunft können in keiner Beziehung das 
der Regierung jedes Verbandslandes zustehende Recht beeinträchtigen, durch 
Maßnahmen der Gesetzgebung oder inneren Verwaltung die Verbreitung, die Auf-
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führung oder das Ausstellen von Werken oder Erzeugnissen jeder Art zu gestatten, 
zu überwachen oder zu untersagen, für die die zuständige Behörde dieses Recht 
auszuüben hat.

Art. 18. (1) Diese Übereinkunft gilt für alle Werke, die bei ihrem Inkrafttreten noch 
nicht infolge Ablaufs der Schutzdauer im Ursprungsland Gemeingut geworden sind.

(2) Ist jedoch ein Werk infolge Ablaufs der Schutzfrist, die ihm vorher zustand, in 
dem Land, in dem der Schutz beansprucht wird, Gemeingut geworden, so erlangt 
es dort nicht von neuem Schutz.

(3) Die Anwendung dieses Grundsatzes richtet sich nach den Bestimmungen der 
zwischen Verbandsländern zu diesem Zweck abgeschlossenen oder abzuschlie-
ßenden besonderen Übereinkünfte. Mangels solcher Bestimmungen legen die 
betreffenden Länder, jedes für sich, die Art und Weise dieser Anwendung fest.

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch, wenn ein Land dem Verband 
neu beitritt sowie für den Fall, daß der Schutz nach Artikel 7 oder durch Verzicht 
auf Vorbehalte ausgedehnt wird.

Art. 19. Die Bestimmungen dieser Übereinkunft hindern nicht daran, die An-
wendung von weitergehenden Bestimmungen zu beanspruchen, die durch die 
Gesetzgebung eines Verbandslandes etwa erlassen werden.

Art. 20. Die Regierungen der Verbandsländer behalten sich das Recht vor, Son-
derabkommen miteinander insoweit zu treffen, als diese den Urhebern Rechte 
verleihen, die über die ihnen durch diese Übereinkunft gewährten Rechte hin-
ausgehen, oder andere Bestimmungen enthalten, die dieser Übereinkunft nicht 
zuwiderlaufen. Die Bestimmungen bestehender Abkommen, die den angegebenen 
Voraussetzungen entsprechen, bleiben anwendbar.

Art. 21. (1) Besondere Bestimmungen für Entwicklungsländer sind im Anhang 
enthalten.

(2) Vorbehaltlich des Artikels 28 Absatz 1 Buchstabe b ist der Anhang ein integ-
rierender Bestandteil dieser Fassung der Übereinkunft.

Art. 22. (1) a) Der Verband hat eine Versammlung, die sich aus den durch die 
Artikel 22 bis 26 gebundenen Verbandsländern zusammensetzt.

b) Die Regierung jedes Landes wird durch einen Delegierten vertreten, der von 
Stellvertretern, Beratern und Sachverständigen unterstützt werden kann.

c) Die Kosten jeder Delegation werden von der Regierung getragen, die sie ent-
sandt hat.

(2) a) Die Versammlung
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i)	 behandelt alle Fragen betreffend die Erhaltung und die Entwicklung des 
Verbandes sowie die Anwendung dieser Übereinkunft;

ii)	 erteilt dem Internationalen Büro für geistiges Eigentum (im folgenden als 
„das Internationale Büro“ bezeichnet), das in dem Übereinkommen zur 
Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (im folgenden 
als „die Organisation“ bezeichnet) vorgesehen ist, Weisungen für die 
Vorbereitung der Revisionskonferenzen unter gebührender Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der Verbandsländer, die durch die Artikel 22 
bis 26 nicht gebunden sind;

iii)	 prüft und billigt die Berichte und die Tätigkeit des Generaldirektors der 
Organisation betreffend den Verband und erteilt ihm alle zweckdienlichen 
Weisungen in Fragen, die in die Zuständigkeit des Verbandes fallen;

iv)	 wählt die Mitglieder des Exekutivausschusses der Versammlung;

v)	 prüft und billigt die Berichte und die Tätigkeit ihres Exekutivausschusses 
und erteilt ihm Weisungen;

vi)	 legt das Programm fest, beschließt den Zweijahres-Haushaltsplan des 
Verbandes und billigt seine Rechnungsabschlüsse;

vii)	 beschließt die Finanzvorschriften des Verbandes;

viii)	 bildet die Sachverständigenausschüsse und Arbeitsgruppen, die sie zur 
Verwirklichung der Ziele des Verbandes für zweckdienlich hält;

ix)	 bestimmt, welche Nichtmitgliedländer des Verbandes, welche zwischen-
staatlichen und welche internationalen nichtstaatlichen Organisationen 
zu ihren Sitzungen als Beobachter zugelassen werden;

x)	 beschließt Änderungen der Artikel 22 bis 26;

xi)	 nimmt jede andere Handlung vor, die zur Erreichung der Ziele des Ver-
bandes geeignet ist;

xii)	 nimmt alle anderen Aufgaben wahr, die sich aus dieser Übereinkunft 
ergeben;

xiii)	 übt vorbehaltlich ihres Einverständnisses die ihr durch das Übereinkom-
men zur Errichtung der Organisation übertragenen Rechte aus.

b) über Fragen, die auch für andere von der Organisation verwaltete Verbände 
von Interesse sind, entscheidet die Versammlung nach Anhörung des Koordinie-
rungsausschusses der Organisation.
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(3) a) Jedes Mitgliedland der Versammlung verfügt über eine Stimme.

b) Die Hälfte der Mitgliedländer der Versammlung bildet das Quorum (die für 
die Beschlußfähigkeit erforderliche Mindestzahl).

c) Ungeachtet des Buchstaben b kann die Versammlung Beschlüsse fassen, wenn 
während einer Tagung die Zahl der vertretenen Länder zwar weniger als die Hälfte, 
aber mindestens ein Drittel der Mitgliedländer der Versammlung beträgt; jedoch 
werden diese Beschlüsse mit Ausnahme der Beschlüsse über das Verfahren der 
Versammlung nur dann wirksam, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
Das Internationale Büro teilt diese Beschlüsse den Mitgliedländern der Versamm-
lung mit, die nicht vertreten waren, und lädt sie ein, innerhalb einer Frist von drei 
Monaten vom Zeitpunkt der Mitteilung an schriftlich ihre Stimme oder Stimment-
haltung bekanntzugeben. Entspricht nach Ablauf der Frist die Zahl der Länder, 
die auf diese Weise ihre Stimme oder Stimmenthaltung bekanntgegeben haben, 
mindestens der Zahl der Länder, die für die Erreichung des Quorums während 
der Tagung gefehlt hatte, so werden die Beschlüsse wirksam, sofern gleichzeitig 
die erforderliche Mehrheit noch vorhanden ist.

d) Vorbehaltlich des Artikels 26 Absatz 2 faßt die Versammlung ihre Beschlüsse 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.

e) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.

f) Ein Delegierter kann nur ein Land vertreten und nur in dessen Namen abstimmen.

g) Die Verbandsländer, die nicht Mitglied der Versammlung sind, werden zu den 
Sitzungen der Versammlung als Beobachter zugelassen.

(4) a) Die Versammlung tritt nach Einberufung durch den Generaldirektor alle 
zwei Jahre einmal zu einer ordentlichen Tagung zusammen, und zwar, abgesehen 
von außergewöhnlichen Fällen, zu derselben Zeit und an demselben Ort wie die 
Generalversammlung der Organisation.

b) Die Versammlung tritt nach Einberufung durch den Generaldirektor zu einer 
außerordentlichen Tagung zusammen, wenn der Exekutivausschuß oder ein Viertel 
der Mitgliedländer der Versammlung es verlangt.

(5) Die Versammlung gibt sich eine Geschäftsordnung.

Art. 23. (1) Die Versammlung hat einen Exekutivausschuß.

(2) a) Der Exekutivausschuß setzt sich aus den von der Versammlung aus dem Kreis 
ihrer Mitgliedländer gewählten Ländern zusammen. Außerdem hat das Land, in 
dessen Hoheitsgebiet die Organisation ihren Sitz hat, vorbehaltlich des Artikels 25 
Absatz 7 Buchstabe b ex officio einen Sitz im Ausschuß.
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b) Die Regierung jedes Mitgliedlandes des Exekutivausschusses wird durch einen 
Delegierten vertreten, der von Stellvertretern, Beratern und Sachverständigen 
unterstützt werden kann

c) Die Kosten jeder Delegation werden von der Regierung getragen, die sie ent-
sandt hat.

(3) Die Zahl der Mitgliedländer des Exekutivausschusses entspricht einem Viertel 
der Zahl der Mitgliedländer der Versammlung. Bei der Berechnung der zu vergeben-
den Sitze wird der nach Teilung durch vier verbleibende Rest nicht berücksichtigt.

(4) Bei der Wahl der Mitglieder des Exekutivausschusses trägt die Versammlung 
einer angemessenen geographischen Verteilung und der Notwendigkeit Rechnung, 
daß unter den Ländern des Exekutivausschusses Vertragsländer der Sonderabkom-
men sind, die im Rahmen des Verbandes errichtet werden könnten.

(5) a) Die Mitglieder des Exekutivausschusses üben ihr Amt vom Schluß der Ta-
gung der Versammlung, in deren Verlauf sie gewählt worden sind, bis zum Ende 
der darauffolgenden ordentlichen Tagung der Versammlung aus.

b) Höchstens zwei Drittel der Mitglieder des Exekutivausschusses können wie-
dergewählt werden.

c) Die Versammlung regelt die Einzelheiten der Wahl und der etwaigen Wieder-
wahl der Mitglieder des Exekutivausschusses.

(6) a) Der Exekutivausschuß

i)	 bereitet den Entwurf der Tagesordnung der Versammlung vor;

ii)	 unterbreitet der Versammlung Vorschläge zu den vom Generaldirektor 
vorbereiteten Entwürfen des Programms und des Zweijahres Haushalts-
plans des Verbandes;

iii)	 (gestrichen)

iv)	 unterbreitet der Versammlung mit entsprechenden Bemerkungen die 
periodischen Berichte des Generaldirektors und die jährlichen Berichte 
über die Rechnungsprüfung;

v)	 trifft alle zweckdienlichen Maßnahmen zur Durchführung des Programms 
des Verbandes durch den Generaldirektor in Übereinstimmung mit den 
Beschlüssen der Versammlung und unter Berücksichtigung der zwischen 
zwei ordentlichen Tagungen der Versammlung eintretenden Umstände;

vi)	 nimmt alle anderen Aufgaben wahr, die ihm im Rahmen dieser Über-
einkunft übertragen werden.
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b) Über Fragen, die auch für andere von der Organisation verwaltete Verbände 
von Interesse sind, entscheidet der Exekutivausschuß nach Anhörung des Koor-
dinierungsausschusses der Organisation.

(7) a) Der Exekutivausschuß tritt nach Einberufung durch den Generaldirektor 
jedes Jahr einmal zu einer ordentlichen Tagung zusammen, und zwar möglichst 
zu derselben Zeit und an demselben Ort wie der Koordinierungsausschuß der 
Organisation.

b) Der Exekutivausschuß tritt nach Einberufung durch den Generaldirektor zu 
einer außerordentlichen Tagung zusammen, entweder auf Initiative des General-
direktors oder wenn der Vorsitzende oder ein Viertel der Mitglieder des Exeku-
tivausschusses es verlangt.

(8) a) Jedes Mitgliedland des Exekutivausschusses verfügt über eine Stimme.

b) Die Hälfte der Mitgliedländer des Exekutivausschusses bildet das Quorum.

c) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt.

d) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.

e) Ein Delegierter kann nur ein Land vertreten und nur in dessen Namen abstimmen.

(9) Die Verbandsländer, die nicht Mitglied des Exekutivausschusses sind, werden 
zu dessen Sitzungen als Beobachter zugelassen.

(10) Der Exekutivausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.

Art. 24. (1) a) Die Verwaltungsaufgaben des Verbandes werden vom Internati-
onalen Büro wahrgenommen, das an die Stelle des mit dem Verbandsbüro der 
internationalen Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vereinigten 
Büros des Verbandes tritt.

b) Das Internationale Büro besorgt insbesondere das Sekretariat der verschiedenen 
Organe des Verbandes.

c) Der Generaldirektor der Organisation ist der höchste Beamte des Verbandes 
und vertritt den Verband.

(2) Das Internationale Büro sammelt und veröffentlicht Informationen über den 
Schutz des Urheberrechts. Jedes Verbandsland teilt so bald wie möglich dem In-
ternationalen Büro alle neuen Gesetze und anderen amtlichen Texte mit, die den 
Schutz des Urheberrechts betreffen.

(3) Das Internationale Büro gibt eine monatlich erscheinende Zeitschrift heraus.



60	 Berner Übereinkommen zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst

(4) Das Internationale Büro erteilt jedem Verbandsland auf Verlangen Auskünfte 
über Fragen betreffend den Schutz des Urheberrechts.

(5) Das Internationale Büro unternimmt Untersuchungen und leistet Dienste zur 
Erleichterung des Schutzes des Urheberrechts.

(6) Der Generaldirektor und die von ihm bestimmten Mitglieder des Personals 
nehmen ohne Stimmrecht an allen Sitzungen der Versammlung, des Exekutivaus-
schusses und aller anderen Sachverständigenausschüsse oder Arbeitsgruppen teil. 
Der Generaldirektor oder ein von ihm bestimmtes Mitglied des Personals ist von 
Amts wegen Sekretär dieser Organe.

(7) a) Das Internationale Büro bereitet nach den Weisungen der Versammlung und 
in Zusammenarbeit mit dem Exekutivausschuß die Konferenzen zur Revision der 
Bestimmungen der Übereinkunft mit Ausnahme der Artikel 22 bis 26 vor.

b) Das Internationale Büro kann bei der Vorbereitung der Revisionskonferenzen 
zwischenstaatliche sowie internationale nichtstaatliche Organisationen konsultieren.

c) Der Generaldirektor und die von ihm bestimmten Personen nehmen ohne Stimm-
recht an den Beratungen dieser Konferenzen teil.

(8) Das Internationale Büro nimmt alle anderen Aufgaben wahr, die ihm über-
tragen werden.

Art. 25. (1) a) Der Verband hat einen Haushaltsplan.

b) Der Haushaltsplan des Verbandes umfaßt die eigenen Einnahmen und Ausgaben 
des Verbandes, dessen Beitrag zum Haushaltsplan der gemeinsamen Ausgaben 
der Verbände sowie gegebenenfalls den dem Haushaltsplan der Konferenz der 
Organisation zur Verfügung gestellten Betrag.

c) Als gemeinsame Ausgaben der Verbände gelten die Ausgaben, die nicht aus-
schließlich dem Verband, sondern auch einem oder mehreren anderen von der 
Organisation verwalteten Verbänden zuzurechnen sind. Der Anteil des Verbandes 
an diesen gemeinsamen Ausgaben entspricht dem Interesse, das der Verband an 
ihnen hat.

(2) Der Haushaltsplan des Verbandes wird unter Berücksichtigung der Notwendig-
keit seiner Abstimmung mit den Haushaltsplänen der anderen von der Organisation 
verwalteten Verbände aufgestellt.

(3) Der Haushaltsplan des Verbandes umfaßt folgende Einnahmen:

i)	 Beiträge der Verbandsländer;
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ii)	 Gebühren und Beiträge für Dienstleistungen des Internationalen Büros 
im Rahmen des Verbandes;

iii)	 Verkaufserlöse und andere Einkünfte aus Veröffentlichungen des Inter-
nationalen Büros, die den Verband betreffen;

iv)	 Schenkungen, Vermächtnisse und Zuwendungen;

v)	 Mieten, Zinsen und andere verschiedene Einkünfte.

(4) a) Jedes Verbandsland wird zur Bestimmung seines Beitrags zum Haushaltsplan 
in eine Klasse eingestuft und zahlt seine Jahresbeiträge auf der Grundlage einer 
Zahl von Einheiten, die wie folgt festgesetzt wird:

Klasse I 25

Klasse II 20

Klasse III 15

Klasse IV 10

Klasse V 5

Klasse VI 3

Klasse VII 1

b) Falls es dies nicht schon früher getan hat, gibt jedes Land gleichzeitig mit der 
Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde die Klasse an, in die 
es eingestuft zu werden wünscht. Es kann die Klasse wechseln. Wählt es eine 
niedrigere Klasse, so hat es dies der Versammlung auf einer ihrer ordentlichen 
Tagungen mitzuteilen. Ein solcher Wechsel wird zu Beginn des auf diese Tagung 
folgenden Kalenderjahres wirksam.

c) Der Jahresbeitrag jedes Landes besteht aus einem Betrag, der in demselben 
Verhältnis zu der Summe der Jahresbeiträge aller Länder zum Haushaltsplan des 
Verbandes steht wie die Zahl der Einheiten der Klasse, in die das Land eingestuft 
ist, zur Summe der Einheiten aller Länder.

d) Die Beiträge werden am 1. Januar jedes Jahres fällig.

e) Ein Land, das mit der Zahlung seiner Beiträge im Rückstand ist, kann sein 
Stimmrecht in keinem der Organe des Verbandes, denen es als Mitglied angehört, 
ausüben, wenn der rückständige Betrag die Summe der von ihm für die zwei vor-
hergehenden vollen Jahre geschuldeten Beiträge erreicht oder übersteigt. Jedoch 
kann jedes dieser Organe einem solchen Land gestatten, das Stimmrecht in diesem 
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Organ weiter auszuüben, wenn und solange es überzeugt ist, daß der Zahlungs-
rückstand eine Folge außergewöhnlicher und unabwendbarer Umstände ist.

f) Wird der Haushaltsplan nicht vor Beginn eines neuen Rechnungsjahres be-
schlossen, so wird der Haushaltsplan des Vorjahres nach Maßgabe der Finanz-
vorschriften übernommen.

(5) Die Höhe der Gebühren und Beiträge für Dienstleistungen des Internationalen 
Büros im Rahmen des Verbandes wird vom Generaldirektor festgesetzt, der der 
Versammlung und dem Exekutivausschuß darüber berichtet.

(6) a) Der Verband hat einen Betriebsmittelfonds, der durch eine einmalige Zah-
lung jedes Verbandslandes gebildet wird. Reicht der Fonds nicht mehr aus, so 
beschließt die Versammlung seine Erhöhung.

b) Die Höhe der erstmaligen Zahlung jedes Landes zu diesem Fonds oder sein 
Anteil an dessen Erhöhung ist proportional zu dem Beitrag dieses Landes für das 
Jahr, in dem der Fonds gebildet oder die Erhöhung beschlossen wird.

c) Dieses Verhältnis und die Zahlungsbedingungen werden von der Versammlung 
auf Vorschlag des Generaldirektors und nach Äußerung des Koordinierungsaus-
schusses der Organisation festgesetzt.

(7) a) Das Abkommen über den Sitz, das mit dem Land geschlossen wird, in 
dessen Hoheitsgebiet die Organisation ihren Sitz hat, sieht vor, daß dieses Land 
Vorschüsse gewährt, wenn der Betriebsmittelfonds nicht ausreicht. Die Höhe die-
ser Vorschüsse und die Bedingungen, unter denen sie gewährt werden, sind in 
jedem Fall Gegenstand besonderer Vereinbarungen zwischen diesem Land und 
der Organisation. Solange dieses Land verpflichtet ist, Vorschüsse zu gewähren, 
hat es ex officio einen Sitz im Exekutivausschuß.

b) Das unter Buchstabe a bezeichnete Land und die Organisation sind berechtigt, 
die Verpflichtung zur Gewährung von Vorschüssen durch schriftliche Notifikation 
zu kündigen. Die Kündigung wird drei Jahre nach Ablauf des Jahres wirksam, in 
dem sie notifiziert worden ist.

(8) Die Rechnungsprüfung wird nach Maßgabe der Finanzvorschriften von einem 
oder mehreren Verbandsländern oder von außenstehenden Rechnungsprüfern vor-
genommen, die mit ihrer Zustimmung vor der Versammlung bestimmt werden.

Art. 26. (1) Vorschläge zur Änderung der Artikel 22, 23, 24, 25 und dieses Artikels 
können von jedem Mitgliedland der Versammlung vom Exekutivausschuß oder 
vom Generaldirektor vorgelegt werden. Diese Vorschläge werden vom General-
direktor mindestens sechs Monate, bevor sie in der Versammlung beraten werden, 
den Mitgliedländern der Versammlung mitgeteilt.
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(2) Jede Änderung der in Absatz 1 bezeichneten Artikel wird von der Versammlung 
beschlossen. Der Beschluß erfordert drei Viertel der abgegebenen Stimmen; jede 
Änderung des Artikels 22 und dieses Absatzes erfordert jedoch vier Fünftel der 
abgegebenen Stimmen.

(3) Jede Änderung der in Absatz 1 bezeichneten Artikel tritt einen Monat nach dem 
Zeitpunkt in Kraft, zu dem die schriftlichen Notifikationen der verfassungsmä-
ßig zustande gekommenen Annahme des Änderungsvorschlags von drei Vierteln 
der Länder, die im Zeitpunkt der Beschlußfassung über die Änderung Mitglied 
der Versammlung waren, beim Generaldirektor eingegangen sind. Jede auf diese 
Weise angenommene Änderung der genannten Artikel bindet alle Länder, die 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung Mitglied der Versammlung sind 
oder später Mitglied werden; jedoch bindet eine Änderung, die die finanziellen 
Verpflichtungen der Verbandsländer erweitert, nur die Länder, die die Annahme 
dieser Änderung notifiziert haben.

Art. 27.  (1) Diese Übereinkunft soll Revisionen unterzogen werden, um Ver-
besserungen herbeizuführen, die geeignet sind, das System des Verbandes zu 
vervollkommnen.

(2) Zu diesem Zweck werden der Reihe nach in einem der Verbandsländer Kon-
ferenzen zwischen den Delegierten dieser Länder stattfinden.

(3) Vorbehaltlich des für die Änderung der Artikel 22 bis 26 maßgebenden Arti-
kels 26 bedarf jede Revision dieser Fassung der Übereinkunft einschließlich des 
Anhangs der Einstimmigkeit unter den abgegebenen Stimmen.

Art. 28. (1) a) Jedes Verbandsland kann diese Fassung der Übereinkunft ratifizieren, 
wenn es sie unterzeichnet hat, oder ihr beitreten, wenn es sie nicht unterzeichnet hat. 
Die Ratifikations- oder Beitrittsurkunden werden beim Generaldirektor hinterlegt.

b) Jedes Verbandsland kann in seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde erklären, 
daß sich seine Ratifikation oder sein Beitritt nicht auf die Artikel 1 bis 21 und den 
Anhang erstreckt; hat jedoch ein Verbandsland bereits eine Erklärung nach Arti-
kel VI Absatz 1 des Anhangs abgegeben, so kann es in der Urkunde nur erklären, 
daß sich seine Ratifikation oder sein Beitritt nicht auf die Artikel 1 bis 20 erstreckt.

c) Jedes Verbandsland, das gemäß Buchstabe b die dort bezeichneten Bestimmungen 
von der Wirkung seiner Ratifikation oder seines Beitritts ausgenommen hat, kann 
zu jedem späteren Zeitpunkt erklären, daß es die Wirkung seiner Ratifikation oder 
seines Beitritts auf diese Bestimmungen erstreckt. Eine solche Erklärung wird 
beim Generaldirektor hinterlegt.

(2) a) Die Artikel 1 bis 21 und der Anhang treten drei Monate nach Erfüllung der 
beiden folgenden Voraussetzungen in Kraft:
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i)	 mindestens fünf Verbandsländer haben diese Fassung der Übereinkunft 
ohne Erklärung nach Absatz 1 Buchstabe b ratifiziert oder sind ihr ohne 
eine solche Erklärung beigetreten;

ii)	 Frankreich, Spanien, das Vereinigte Königreich von Großbritannien und 
Nordirland und die Vereinigten Staaten von Amerika sind durch das in 
Paris am 24. Juli 1971 revidierte Welturheberrechtsabkommen gebunden.

b) Das Inkrafttreten nach Buchstabe a ist für diejenigen Verbandsländer wirk-
sam, die ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunden ohne Erklärung nach Absatz 1 
Buchstabe b und mindestens drei Monate vor dem Inkrafttreten hinterlegt haben.

c) Für jedes Verbandsland, auf das Buchstabe b nicht anwendbar ist und das ohne 
Abgabe einer Erklärung nach Absatz 1 Buchstabe b diese Fassung der Überein-
kunft ratifiziert oder ihr beitritt, treten die Artikel 1 bis 21 und der Anhang drei 
Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft, in dem der Generaldirektor die Hinterlegung 
der betreffenden Ratifikations- oder Beitrittsurkunde notifiziert, sofern nicht in 
der hinterlegten Urkunde ein späterer Zeitpunkt angegeben ist. In diesem Fall 
treten die Artikel 1 bis 21 und der Anhang für dieses Land zu dem angegebenen 
Zeitpunkt in Kraft.

d) Die Buchstaben a bis c berühren die Anwendung des Artikels VI des Anhangs 
nicht.

(3) Für jedes Verbandsland, das mit oder ohne Erklärung nach Absatz 1 Buchstabe b 
diese Fassung der Übereinkunft ratifiziert oder ihr beitritt, treten die Artikel 22 
bis 38 drei Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft, in dem der Generaldirektor 
die Hinterlegung der betreffenden Ratifikations- oder Beitrittsurkunde notifiziert, 
sofern nicht in der hinterlegten Urkunde ein späterer Zeitpunkt angegeben ist. 
In diesem Fall treten die Artikel 22 bis 38 für dieses Land zu dem angegebenen 
Zeitpunkt in Kraft.

Art. 29. (1) Jedes verbandsfremde Land kann dieser Fassung der Übereinkunft 
beitreten und dadurch Vertragspartei dieser Übereinkunft und Mitglied des Ver-
bandes werden. Die Beitrittsurkunden werden beim Generaldirektor hinterlegt.

(2) a) Vorbehaltlich des Buchstaben b tritt diese Übereinkunft für jedes verbands-
fremde Land drei Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft in dem der Generaldirektor 
die Hinterlegung der betreffenden Beitrittsurkunde notifiziert, sofern nicht in der 
hinterlegten Urkunde ein späterer Zeitpunkt angegeben ist. In diesem Fall tritt die 
Übereinkunft für dieses Land zu dem angegebenen Zeitpunkt in Kraft.

b) Tritt diese Übereinkunft gemäß Buchstabe a für ein verbandsfremdes Land 
vor dem Zeitpunkt in Kraft, in dem die Artikel 1 bis 21 und der Anhang gemäß 
Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe a in Kraft treten, so ist dieses Land in der Zwi-
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schenzeit statt durch die Artikel 1 bis 21 und den Anhang durch die Artikel 1 bis 
20 der Brüsseler Fassung dieser Übereinkunft gebunden.

Art. 29bis. Die Ratifikation dieser Fassung der Übereinkunft oder der Beitritt zu 
ihr durch ein Land, das nicht durch die Artikel 22 bis 33 der Stockholmer Fassung 
dieser Übereinkunft gebunden ist, gilt, und zwar einzig und allein zum Zweck der 
Anwendung des Artikels 14 Absatz 2 des Übereinkommens zur Errichtung der 
Organisation, als Ratifikation der Stockholmer Fassung oder als Beitritt zu ihr mit 
der in ihrem Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i vorgesehenen Beschränkung.

Art. 30. (1) Vorbehaltlich der durch Absatz 2 dieses Artikels, durch Artikel 28 
Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 33 Absatz 2 sowie durch den Anhang zugelas-
senen Ausnahmen bewirkt die Ratifikation oder der Beitritt von Rechts wegen 
die Annahme aller Bestimmungen und die Zulassung zu allen Vorteilen dieser 
Übereinkunft.

(2) a) Jedes Verbandsland, das diese Fassung der Übereinkunft ratifiziert oder ihr 
beitritt, kann vorbehaltlich des Artikels V Absatz 2 des Anhangs die früher erklärten 
Vorbehalte aufrechterhalten, sofern es bei der Hinterlegung seiner Ratifikations- 
oder Beitrittsurkunde eine entsprechende Erklärung abgibt.

b) Jedes verbandsfremde Land kann vorbehaltlich des Artikels V Absatz 2 des 
Anhangs beim Beitritt zu dieser Übereinkunft erklären, daß es den das Über-
setzungsrecht betreffenden Artikel 8 dieser Fassung wenigstens vorläufig durch 
die Bestimmungen des Artikels 5 der im Jahre 1896 in Paris vervollständigten 
Verbandsübereinkunft von 1886 ersetzen will, wobei Einverständnis darüber be-
steht, daß diese Bestimmungen nur auf Übersetzungen in eine in diesem Land 
allgemein gebräuchliche Sprache anwendbar sind. Vorbehaltlich des Artikels 1 
Absatz 6 Buchstabe b des Anhangs ist jedes Verbandsland befugt, hinsichtlich 
des Übersetzungsrechts an Werken, deren Ursprungsland von einem solchen Vor-
behalt Gebrauch macht, den Schutz anzuwenden, der dem vom Ursprungsland 
gewährten Schutz entspricht.

c) Jedes Land kann solche Vorbehalte jederzeit durch eine an den Generaldirektor 
gerichtete Notifikation zurückziehen.

Art. 31. (1) Jedes Land kann in seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde erklären 
oder zu jedem späteren Zeitpunkt dem Generaldirektor schriftlich notifizieren, 
daß diese Übereinkunft auf alle oder einzelne in der Erklärung oder Notifikation 
bezeichnete Gebiete anwendbar ist, für deren auswärtige Beziehungen es verant-
wortlich ist.

(2) Jedes Land, das eine solche Erklärung oder eine solche Notifikation abgegeben 
hat, kann dem Generaldirektor jederzeit notifizieren, daß diese Übereinkunft auf 
alle oder einzelne dieser Gebiete nicht mehr anwendbar ist.
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(3) a) Jede in der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde abgegebene Erklärung ge-
mäß Absatz 1 wird gleichzeitig mit der Ratifikation oder dem Beitritt und jede 
Notifikation gemäß Absatz 1 wird drei Monate nach ihrer Notifizierung durch 
den Generaldirektor wirksam.

b) Jede Notifikation gemäß Absatz 2 wird zwölf Monate nach ihrem Eingang 
beim Generaldirektor wirksam.

(4) Dieser Artikel darf nicht dahin ausgelegt werden, daß er für ein Verbandsland 
die Anerkennung oder stillschweigende Hinnahme der tatsächlichen Lage eines 
Gebiets in sich schließt, auf das diese Übereinkunft durch ein anderes Verbandsland 
aufgrund einer Erklärung nach Absatz 1 anwendbar gemacht wird.

Art. 32. (1) Diese Fassung der Übereinkunft ersetzt in den Beziehungen zwischen 
den Verbandsländern und in dem Umfang, in dem sie anwendbar ist, die Berner 
Übereinkunft vom 9. September 1886 und die folgenden revidierten Fassungen 
dieser Übereinkunft. Die früheren Fassungen bleiben in ihrer Gesamtheit oder in 
dem Umfang, in dem diese Fassung sie nicht gemäß Satz 1 ersetzt, in den Bezie-
hungen zu den Verbandsländern anwendbar, die diese Fassung der Übereinkunft 
weder ratifizieren noch ihr beitreten.

(2) Die verbandsfremden Länder, die Vertragsparteien dieser Fassung der Über-
einkunft werden, wenden sie vorbehaltlich des Absatzes 3 im Verhältnis zu jedem 
Verbandsland an, das nicht durch diese Fassung der Übereinkunft gebunden ist 
oder das zwar durch diese Fassung gebunden ist, aber die in Artikel 28 Absatz 1 
Buchstabe b vorgesehene Erklärung abgegeben hat. Diese Länder lassen es zu, 
daß ein solches Verbandsland in seinen Beziehungen zu Ihnen

i)	 die Bestimmungen der jüngsten Fassung der Übereinkunft, durch die 
es gebunden ist, anwendet und

ii)	 vorbehaltlich des Artikels 1 Absatz 6 des Anhangs befugt ist, den Schutz 
dem in dieser Fassung der Übereinkunft vorgesehenen Stand anzupassen.

(3) Jedes Land, das eine der im Anhang vorgesehenen Befugnisse in Anspruch 
genommen hat, kann die diese Befugnis betreffenden Bestimmungen des An-
hangs in seinen Beziehungen zu jedem anderen Verbandsland anwenden, das 
nicht durch diese Fassung der Übereinkunft gebunden ist, aber die Anwendung 
dieser Bestimmungen zugelassen hat.

Art. 33. (1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Verbandsländern über die 
Auslegung oder Anwendung dieser Übereinkunft, die nicht auf dem Verhandlungs-
weg beigelegt wird, kann von jedem beteiligten Land durch eine dem Statut des 
Internationalen Gerichtshofs entsprechende Klage diesem Gerichtshof zur Ent-
scheidung vorgelegt werden, sofern die beteiligten Länder keine andere Regelung 
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vereinbaren. Das Land, das die Streitigkeit vor diesen Gerichtshof bringt. hat dies 
dem Internationalen Büro mitzuteilen; das Büro setzt die anderen Verbandsländer 
davon in Kenntnis.

(2) Jedes Land kann bei der Unterzeichnung dieser Fassung der Übereinkunft oder 
bei der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde erklären, daß es 
sich durch Absatz 1 nicht als gebunden betrachtet. Auf Streitigkeiten zwischen 
einem solchen Land und jedem anderen Verbandsland ist Absatz 1 nicht anwendbar.

(3) Jedes Land, das eine Erklärung gemäß Absatz 2 abgegeben hat, kann sie je-
derzeit durch eine an den Generaldirektor gerichtete Notifikation zurückziehen.

Art. 34. (1) Vorbehaltlich des Artikels 29bis kann kein Land nach Inkrafttreten 
der Artikel 1 bis 21 und des Anhangs frühere Fassungen dieser Übereinkunft 
ratifizieren noch Ihnen beitreten.

(2) Nach Inkrafttreten der Artikel 1 bis 21 und des Anhangs kann kein Land eine 
Erklärung gemäß Artikel 5 des der Stockholmer Fassung dieser Übereinkunft 
beigefügten Protokolls betreffend der Entwicklungsländer abgeben.

Art. 35. (1) Diese Übereinkunft bleibt ohne zeitliche Begrenzung in Kraft.

(2) Jedes Land kann diese Fassung der Übereinkunft durch eine an den Generaldi-
rektor gerichtete Notifikation kündigen. Diese Kündigung gilt auch als Kündigung 
aller früheren Fassungen und hat nur Wirkung für das Land, das sie erklärt hat; 
für die übrigen Verbandsländer bleibt die Übereinkunft in Kraft und wirksam.

(3) Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag wirksam, an dem die Notifikation 
beim Generaldirektor eingegangen ist.

(4) Das in diesem Artikel vorgesehene Kündigungsrecht kann von einem Land 
nicht vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt ausgeübt werden, in dem 
es Mitglied des Verbandes geworden ist.

Art. 36. (1) Jedes Vertragsland dieser Übereinkunft verpflichtet sich gemäß seiner 
Verfassung, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwendung dieser 
Übereinkunft zu gewährleisten.

(2) Es besteht Einverständnis darüber, daß jedes Land in dem Zeitpunkt, in dem es 
durch diese Übereinkunft gebunden wird, nach seinen innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften in der Lage sein muß, den Bestimmungen dieser Übereinkunft Wirkung 
zu verleihen.

Art. 37. (1) a) Diese Fassung der Übereinkunft wird in einer einzigen Ausferti-
gung in englischer und französischer Sprache unterzeichnet und vorbehaltlich des 
Absatzes 2 beim Generaldirektor hinterlegt.
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b) Amtliche Texte werden vom Generaldirektor nach Konsultierung der betei-
ligten Regierungen in arabischer, deutscher, italienischer, portugiesischer und 
spanischer Sprache sowie in anderen Sprachen hergestellt, die die Versammlung 
bestimmen kann.

c) Bei Streitigkeiten über die Auslegung der verschiedenen Texte ist der franzö-
sische Text maßgebend.

(2) Diese Fassung der Übereinkunft liegt bis 31. Januar 1972 zur Unterzeichnung 
aus. Bis zu diesem Datum bleibt die in Absatz 1 Buchstabe a bezeichnete Ausfer-
tigung bei der Regierung der Französischen Republik hinterlegt.

(3) Der Generaldirektor übermittelt zwei beglaubigte Abschriften des unterzeichne-
ten Textes dieser Fassung der Übereinkunft den Regierungen aller Verbandsländer 
und der Regierung jedes anderen Landes, die es verlangt.

(4) Der Generaldirektor läßt diese Fassung der Übereinkunft beim Sekretariat der 
Vereinten Nationen registrieren.

(5) Der Generaldirektor notifiziert den Regierungen aller Verbandsländer die Un-
terzeichnungen, die Hinterlegungen von Ratifikationen der Beitrittsurkunden sowie 
die in diesen Urkunden enthaltenen oder gemäß Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe c, 
Artikel 30 Absatz 2 Buchstaben a und b und Artikel 33 Absatz 2 abgegebenen Er-
klärungen, das Inkrafttreten aller Bestimmungen dieser Fassung der Übereinkunft 
,die Notifikationen von Kündigungen und die Notifikationen gemäß Artikel 30 
Absatz 2 Buchstabe c, Artikel 31 Absätze 1 und 2, Artikel 33 Absatz 3 und Arti-
kel 38 Absatz 1 sowie die im Anhang vorgesehenen Notifikationen.

Art. 38. (1) Verbandsländer, die diese Fassung der Übereinkunft weder ratifiziert 
haben noch ihr beigetreten sind und die nicht durch die Artikel 22 bis 26 der 
Stockholmer Fassung dieser Übereinkunft gebunden sind, können, wenn sie dies 
wünschen, bis zum 26. April 1975 die in diesen Artikeln vorgesehenen Rechte 
so ausüben, als wären sie durch diese Artikel gebunden. Jedes Land, das diese 
Rechte auszuüben wünscht, hinterlegt zu diesem Zweck beim Generaldirektor 
eine schriftliche Notifikation, die im Zeitpunkt ihres Eingangs wirksam wird. 
Solche Länder gelten bis zu dem genannten Tag als Mitglieder der Versammlung.

(2) Solange nicht alle Verbandsländer Mitglieder der Organisation geworden sind, 
handelt das Internationale Büro der Organisation zugleich als Büro des Verbandes 
und der Generaldirektor als Direktor dieses Büros.

(3) Sobald alle Verbandsländer Mitglieder der Organisation geworden sind, gehen 
die Rechte und Verpflichtungen sowie das Vermögen des Büros des Verbandes 
auf das Internationale Büro der Organisation über.



Madrider Abkommen über die internationale 
Registrierung von Marken

Artikel 1

(1) Die Länder, auf die dieses Abkommen Anwendung findet, bilden einen beson-
deren Verband für die internationale Registrierung von Marken.

(2) Die Angehörigen eines jeden der Vertragsländer können sich in allen übrigen 
Vertragsländern dieses Abkommens den Schutz ihrer im Ursprungsland für Waren 
oder Dienstleistungen eingetragenen Marken dadurch sichern, daß sie diese Marken 
durch Vermittlung der Behörde des Ursprungslandes bei dem im Übereinkommen 
zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (im Folgenden als 
„die Organisation“ bezeichnet) vorgesehenen Internationalen Büro für geistiges 
Eigentum (im Folgenden als „das Internationale Büro“ bezeichnet) hinterlegen.

(3) Als Ursprungsland wird das Land des besonderen Verbandes angesehen, in dem 
der Hinterleger eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbli-
che oder Handelsniederlassung hat; wenn er eine solche Niederlassung in einem 
Land des besonderen Verbandes nicht hat, das Land des besonderen Verbandes, in 
dem er seinen Wohnsitz hat; wenn er keinen Wohnsitz innerhalb des besonderen 
Verbandes hat, das Land seiner Staatsangehörigkeit, sofern er Angehöriger eines 
Landes des besonderen Verbandes ist.

Artikel 2

Den Angehörigen der Vertragsländer sind gleichgestellt die Angehörigen der 
diesem Abkommen nicht beigetretenen Länder, die im Gebiet des durch dieses 
Abkommen gebildeten besonderen Verbandes den durch Artikel 3 der Pariser 
Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums festgesetzten 
Bedingungen genügen.

Artikel 3

(1) Jedes Gesuch um internationale Registrierung ist auf dem von der Ausführungs-
ordnung vorgeschriebenen Formular einzureichen; die Behörde des Ursprungslan-
des der Marke bescheinigt, dass die Angaben in diesem Gesuch denen des natio-
nalen Registers entsprechen, und gibt die Daten und Nummern der Hinterlegung 
und der Eintragung der Marke im Ursprungsland sowie das Datum des Gesuchs 
um internationale Registrierung an.

(2) Der Hinterleger hat die Waren oder Dienstleistungen, für die der Schutz der 
Marke beansprucht wird, anzugeben sowie, wenn möglich, die Klasse oder die 
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Klassen entsprechend der Klassifikation, die durch das Abkommen von Nizza 
über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die 
Eintragung von Marken festgelegt worden ist. Macht der Hinterleger diese Angabe 
nicht, so ordnet das Internationale Büro die Waren oder Dienstleistungen in die 
entsprechenden Klassen der erwähnten Klassifikation ein. Die vom Hinterleger 
angegebene Einordnung unterliegt der Prüfung durch das Internationale Büro, 
das hierbei im Einvernehmen mit der nationalen Behörde vorgeht. Im Falle einer 
Meinungsverschiedenheit zwischen der nationalen Behörde und dem Internatio-
nalen Büro ist die Ansicht des letzteren maßgebend.

(3) Beansprucht der Hinterleger die Farbe als unterscheidendes Merkmal seiner 
Marke, so ist er verpflichtet:

dies ausdrücklich zu erklären und seiner Hinterlegung einen Vermerk beizufügen, 
der die beanspruchte Farbe oder Farbenzusammenstellung angibt;

seinem Gesuch farbige Darstellungen der Marke beizulegen, die den Mitteilungen 
des Internationalen Büros beigefügt werden. Die Anzahl dieser Darstellungen wird 
durch die Ausführungsordnung bestimmt.

(4) Das Internationale Büro trägt die gemäß Artikel 1 hinterlegten Marken sogleich 
in ein Register ein. Die Registrierung erhält das Datum des Gesuchs um interna-
tionale Registrierung im Ursprungsland, sofern das Gesuch beim Internationalen 
Büro innerhalb von zwei Monaten nach diesem Zeitpunkt eingegangen ist. Ist das 
Gesuch nicht innerhalb dieser Frist eingegangen, so trägt das Internationale Büro 
es mit dem Datum ein, an dem es bei ihm eingegangen ist. Das Internationale Büro 
zeigt diese Registrierung unverzüglich den beteiligten Behörden an. Die regist-
rierten Marken werden in einem regelmäßig erscheinenden, vom Internationalen 
Büro herausgegebenen Blatt unter Verwendung der in dem Registrierungsgesuch 
enthaltenen Angaben veröffentlicht. Hinsichtlich der Marken, die einen bildlichen 
Bestandteil oder eine besondere Schriftform enthalten, bestimmt die Ausführungs-
ordnung, ob der Hinterleger einen Druckstock einzureichen hat.

(5) Um die registrierten Marken in den Vertragsländern zur allgemeinen Kenntnis 
zu bringen, erhält jede Behörde vom Internationalen Büro eine Anzahl von Stücken 
der genannten Veröffentlichung unentgeltlich sowie eine Anzahl von Stücken zu 
ermäßigtem Preis im Verhältnis zur Zahl der in Artikel 16 Absatz (4) Buchstabe 
a) der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums 
genannten Einheiten und zu den von der Ausführungsordnung festgelegten Be-
dingungen. Diese Bekanntgabe ist in allen Vertragsländern als vollkommen aus-
reichend anzusehen; eine weitere darf vom Hinterleger nicht gefordert werden.
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Artikel 3bis

(1) Jedes Vertragsland kann jederzeit dem Generaldirektor der Organisation (im 
folgenden als Â»der GeneraldirektorÂ« bezeichnet) schriftlich notifizieren, dass 
sich der Schutz aus der internationalen Registrierung auf dieses Land nur dann 
erstreckt, wenn der Inhaber der Marke es ausdrücklich beantragt.

(2) Diese Notifikation wird erst sechs Monate nach dem Zeitpunkt ihrer Mitteilung 
durch den Generaldirektor an die anderen Vertragsländer wirksam.

Artikel 3ter

(1) Das Gesuch um Ausdehnung des Schutzes aus der internationalen Registrierung 
auf ein Land, das von der durch Artikel 3bis geschaffenen Befugnis Gebrauch 
gemacht hat, ist in dem in Artikel 3 Absatz (1) vorgesehenen Gesuch besonders 
zu erwähnen.

(2) Das erst nach der internationalen Registrierung gestellte Gesuch um Ausdeh-
nung des Schutzes ist durch Vermittlung der Behörde des Ursprungslandes auf 
einem von der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Formular einzureichen. Das 
Internationale Büro trägt es sogleich in das Register ein und teilt es unverzüglich 
der oder den beteiligten Behörden mit. Das Gesuch wird in dem regelmäßig 
erscheinenden, vom Internationalen Büro herausgegebenen Blatt veröffentlicht. 
Diese Ausdehnung des Schutzes wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem sie 
im internationalen Register eingetragen wird; sie verliert ihre Wirkung mit dem 
Erlöschen der internationalen Registrierung der Marke, auf die sie sich bezieht.

Artikel 4

(1) Vom Zeitpunkt der im Internationalen Büro nach den Bestimmungen der Artikel 
3 und 3ter vollzogenen Registrierung an ist die Marke in jedem der beteiligten 
Vertragsländer ebenso geschützt, wie wenn sie dort unmittelbar hinterlegt worden 
wäre. Die in Artikel 3 vorgesehene Einordnung der Waren oder Dienstleistungen 
bindet die Vertragsländer nicht hinsichtlich der Beurteilung des Schutzumfangs 
der Marke.

(2) Jede Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung gewesen ist, 
genießt das durch Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des 
gewerblichen Eigentums festgelegte Prioritätsrecht, ohne dass es erforderlich ist, 
die unter Buchstabe D jenes Artikels vorgesehenen Förmlichkeiten zu erfüllen.
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Artikel 4bis

(1) Ist eine in einem oder mehreren der Vertragsländer bereits hinterlegte Marke 
später vom Internationalen Büro auf den Namen desselben Inhabers oder seines 
Rechtsnachfolgers registriert worden, so ist die internationale Registrierung als an 
die Stelle der früheren nationalen Eintragungen getreten anzusehen, unbeschadet 
der durch die letzteren erworbenen Rechte.

(2) Die nationale Behörde hat auf Antrag die internationale Registrierung in ihren 
Registern zu vermerken.

Artikel 5

(1) Die Behörden, denen das Internationale Büro die Registrierung einer Mar-
ke oder das gemäß Artikel 3ter gestellte Gesuch um Ausdehnung des Schutzes 
mitteilt, sind in den Ländern, deren Rechtsvorschriften sie dazu ermächtigen, zu 
der Erklärung befugt, dass dieser Marke der Schutz in ihrem Hoheitsgebiet nicht 
gewährt werden kann. Eine solche Schutzverweigerung ist jedoch nur unter den 
Bedingungen. zulässig, die nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz 
des gewerblichen Eigentums auf eine zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke 
anwendbar waren. Der Schutz darf jedoch weder ganz noch teilweise allein deshalb 
verweigert werden, weil die innerstaatlichen Rechtsvorschriften die Eintragung 
nur für eine beschränkte Anzahl von Klassen oder für eine beschränkte Anzahl 
von Waren oder Dienstleistungen zulassen.

(2) Die Behörden, die von dieser Befugnis Gebrauch machen wollen, haben ihre 
Schutzverweigerung unter Angabe aller Gründe dem Internationalen Büro innerhalb 
der von ihrem Landesgesetz vorgesehenen Frist, spätestens aber vor Ablauf eines 
Jahres nach der internationalen Registrierung der Marke oder nach demgemäß 
Artikel 3ter gestellten Gesuch um Ausdehnung des Schutzes, mitzuteilen.

(3) Das Internationale Büro übermittelt unverzüglich eines der Stücke der in dieser 
Weise mitgeteilten Schutzverweigerungserklärung der Behörde des Ursprungs-
landes und dem Inhaber der Marke oder seinem Vertreter, falls dieser dem Büro 
von der genannten Behörde angegeben worden ist. Der Beteiligte hat dieselben 
Rechtsmittel, wie wenn er die Marke unmittelbar in dem Land hinterlegt hätte, 
in dem der Schutz verweigert wird.

(4) Das Internationale Büro hat den Beteiligten auf Antrag die Gründe der Schutz-
verweigerung mitzuteilen.

(5) Die Behörden, die innerhalb der genannten Höchstfrist von einem Jahr dem 
Internationalen Büro hinsichtlich der Registrierung einer Marke oder eines Gesuchs 
um Ausdehnung des Schutzes keine vorläufige oder endgültige Schutzverweigerung 
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mitgeteilt haben, verlieren hinsichtlich der betreffenden Marke die Vergünstigung 
der in Absatz (1) vorgesehenen Befugnis.

(6) Die zuständigen Behörden dürfen eine internationale Marke nicht für ungültig 
erklären, ohne dem Inhaber der Marke Gelegenheit gegeben zu haben, seine Rechte 
rechtzeitig geltend zu machen. Die Ungültigerklärung ist dem Internationalen 
Büro mitzuteilen.

Artikel 5bis

Die Belege für die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs gewisser Markenbestandteile 
wie Wappen, Wappenschilde, Bildnisse, Auszeichnungen, Titel, Handels- oder 
Personennamen, die anders lauten als der des Hinterlegers, oder andere Inschrif-
ten ähnlicher Art – , die von den Behörden der Vertragsländer etwa angefordert 
werden, sind von jeder Beglaubigung sowie von jeder anderen Bestätigung als 
der der Behörde des Ursprungslandes befreit.

Artikel 5ter

(1) Das Internationale Büro übermittelt auf Antrag jedermann gegen eine durch 
die Ausführungsordnung festgesetzte Gebühr eine Abschrift der im Register ein-
getragenen Angaben über eine bestimmte Marke.

(2) Das Internationale Büro kann gegen Entgelt auch Nachforschungen nach äl-
teren Registrierungen internationaler Marken übernehmen.

(3) Die zur Vorlage in einem der Vertragsländer beantragten Auszüge aus dem 
internationalen Register sind von jeder Beglaubigung befreit.

Artikel 6

(1) Die Registrierung einer Marke beim Internationalen Büro erfolgt für zwanzig 
Jahre mit der Möglichkeit der Erneuerung unter den in Artikel 7 festgesetzten 
Bedingungen.

(2) Mit dem Ablauf einer Frist von fünf Jahren vom Zeitpunkt der internationalen 
Registrierung an wird diese, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen, von der 
vorher im Ursprungsland eingetragenen nationalen Marke unabhängig.

(3) Der durch die internationale Registrierung erlangte Schutz, gleichgültig ob 
die Registrierung Gegenstand einer Übertragung gewesen ist oder nicht, kann, 
ganz oder teilweise, nicht mehr in Anspruch genommen werden, wenn innerhalb 
von fünf Jahren vom Zeitpunkt der internationalen Registrierung an die vorher 
im Ursprungsland im Sinn des Artikels 1 eingetragene nationale Marke in diesem 
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Land den gesetzlichen Schutz ganz oder teilweise nicht mehr genießt. Das gleiche 
gilt, wenn dieser gesetzliche Schutz später infolge einer vor Ablauf der Frist von 
fünf Jahren erhobenen Klage erlischt.

(4) Wird die Marke freiwillig oder von Amts wegen gelöscht, so ersucht die Be-
hörde des Ursprungslandes das Internationale Büro um die Löschung der Marke, 
das daraufhin die Löschung vornimmt. Im Fall eines gerichtlichen Verfahrens 
übermittelt die genannte Behörde von Amts wegen oder auf Verlangen des Klägers 
dem Internationalen Büro eine Abschrift der Klageschrift oder einer anderen die 
Klageerhebung nachweisenden Urkunde, ebenso eine Abschrift des rechtskräftigen 
Urteils; das Büro vermerkt dies im internationalen Register.

Artikel 7

(1) Die Registrierung kann immer wieder für einen Zeitabschnitt von zwanzig 
Jahren, gerechnet vom Ablauf des vorhergehenden Zeitabschnitts an, durch einfache 
Zahlung der in Artikel 8 Absatz (2) vorgesehenen Grundgebühr und gegebenenfalls 
der Zusatz- und Ergänzungsgebühren erneuert werden.

(2) Die Erneuerung darf gegenüber dem letzten Stand der vorhergehenden Regis-
trierung keine Änderung enthalten.

(3) Bei der ersten nach den Bestimmungen der Nizzaer Fassung vom 15. Juni 
1957 oder dieser Fassung des Abkommens vorgenommenen Erneuerung sind die 
Klassen der Internationalen Klassifikation anzugeben, auf die sich die Registrie-
rung bezieht.

(4) Sechs Monate vor Ablauf der Schutzfrist erinnert das Internationale Büro 
den Inhaber der Marke und seinen Vertreter durch Zusendung einer offiziösen 
Mitteilung an den genauen Zeitpunkt dieses Ablaufs.

(5) Gegen Zahlung einer von der Ausführungsordnung festgesetzten Zuschlagsge-
bühr wird eine Nachfrist von sechs Monaten für die Erneuerung der internationalen 
Registrierung gewährt.

Artikel 8

(1) Die Behörde des Ursprungslandes ist befugt, nach ihrem Ermessen eine nati-
onale Gebühr festzusetzen und zu ihren Gunsten vom Inhaber der Marke, deren 
internationale Registrierung oder Erneuerung beantragt wird, zu erheben.

(2) Vor der Registrierung einer Marke beim Internationalen Büro ist eine interna-
tionale Gebühr zu entrichten, die sich zusammensetzt aus:

a) einer Grundgebühr;
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b) einer Zusatzgebühr für jede die dritte Klasse übersteigende Klasse der interna-
tionalen Klassifikation, in welche die Waren oder Dienstleistungen eingeordnet 
werden, auf die sich die Marke bezieht;

c) einer Ergänzungsgebühr für jedes Gesuch um Ausdehnung des Schutzes gemäß 
Artikel 3ter.

(3) Die in Absatz (2) Buchstabe b) geregelte Zusatzgebühr kann jedoch, ohne dass 
sich dies auf den Zeitpunkt der Registrierung auswirkt, innerhalb einer von der 
Ausführungsordnung festzusetzenden Frist entrichtet werden, wenn die Zahl der 
Klassen der Waren oder Dienstleistungen vom Internationalen Büro festgesetzt 
oder bestritten worden ist. Ist bei Ablauf der genannten Frist die Zusatzgebühr 
nicht entrichtet oder das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen vom Hin-
terleger nicht in dem erforderlichen Ausmaß eingeschränkt worden, so gilt das 
Gesuch um internationale Registrierung als zurückgenommen.

(4) Der jährliche Gesamtbetrag der verschiedenen Einnahmen aus der internati-
onalen Registrierung wird mit Ausnahme der in Absatz (2) Buchstaben b) und c) 
vorgesehenen Einnahmen nach Abzug der durch die Ausführung dieser Fassung 
des Abkommens verursachten Kosten und Aufwendungen vom Internationalen 
Büro zu gleichen Teilen unter die Vertragsländer dieser Fassung des Abkommens 
verteilt. Wenn ein Land im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Fassung des Ab-
kommens diese noch nicht ratifiziert hat oder ihr noch nicht beigetreten ist, hat es 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem seine Ratifikation oder sein Beitritt wirksam wird, 
Anspruch auf eine Verteilung des Einnahmenüberschusses, der auf der Grundlage 
der früheren Fassung des Abkommens, die für das Land gilt, errechnet wird.

(5) Die sich aus den Zusatzgebühren gemäß Absatz (2) Buchstabe b) ergebenden 
Beträge werden nach Ablauf jedes Jahres unter die Vertragsländer dieser Fassung 
des Abkommens oder der Nizzaer Fassung vom 15. Juni 1957 im Verhältnis zur 
Zahl der Marken verteilt, für die während des abgelaufenen Jahres in jedem dieser 
Länder der Schutz beantragt worden ist; soweit es sich um Länder mit Vorprüfung 
handelt, wird diese Zahl mit einem Koeffizienten vervielfacht, der in der Ausfüh-
rungsordnung festgesetzt wird. Wenn ein Land im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Fassung des Abkommens diese noch nicht ratifiziert hat oder ihr noch nicht 
beigetreten ist, hat es bis zu dem Zeitpunkt, zu dem seine Ratifikation oder sein 
Beitritt wirksam wird, Anspruch auf eine Verteilung der auf der Grundlage der 
Nizzaer Fassung errechneten Beträge.

(6) Die sich aus den Ergänzungsgebühren gemäß Absatz (2) Buchstabe c) ergeben-
den Beträge werden nach den Regeln des Absatzes (5) unter die Länder verteilt, 
die von der in Artikel 3bis vorgesehenen Befugnis Gebrauch gemacht haben. 
Wenn ein Land im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Fassung des Abkommens 
diese noch nicht ratifiziert hat oder ihr noch nicht beigetreten ist, hat es bis zu dem 
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Zeitpunkt, zu dem seine Ratifikation oder sein Beitritt wirksam wird, Anspruch auf 
eine Verteilung der auf der Grundlage der Nizzaer Fassung errechneten Beträge.

Artikel 8bis

Der Inhaber der internationalen Registrierung kann jederzeit durch eine an die 
Behörde seines Landes gerichtete Erklärung auf den Schutz in einem oder in 
mehreren der Vertragslander verzichten; die Erklärung wird dem Internationalen 
Büro mitgeteilt und von diesem den Ländern, auf die sich der Verzicht bezieht, 
zur Kenntnis gebracht. Der Verzicht ist gebührenfrei.

Artikel 9

(1) Ebenso teilt die Behörde des Landes des Inhabers dem Internationalen Büro 
die bei der eingetragenen Marke im nationalen Register vermerkten Nichtigkeits-
erklärungen, Löschungen, Verzichte, Übertragungen und anderen Änderungen mit, 
wenn diese Änderungen auch die internationale Registrierung berühren.

(2) Das Büro trägt diese Änderungen in das internationale Register ein, teilt sie 
seinerseits den Behörden der Vertragsländer mit und veröffentlicht sie in seinem 
Blatt.

(3) Ebenso wird verfahren, wenn der Inhaber der internationalen Registrierung 
beantragt, das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen einzuschränken, auf 
die sich die Registrierung bezieht.

(4) Für diese Amtshandlungen kann eine Gebühr erhoben werden, die durch die 
Ausführungsordnung festgesetzt wird.

(5) Die nachträgliche Erweiterung des Verzeichnisses um eine neue Ware oder 
Dienstleistung kann nur durch eine neue Hinterlegung nach den Bestimmungen 
des Artikels 3 vorgenommen werden.

(6) Der Erweiterung steht der Austausch einer Ware oder Dienstleistung durch 
eine andere gleich.

Artikel 9bis

(1) Wird eine im internationalen Register eingetragene Marke auf eine Person 
übertragen, die in einem anderen Vertragsland als dem Land des Inhabers der 
internationalen Registrierung ansässig ist, so ist die Übertragung durch die Be-
hörde dieses Landes dem Internationalen Büro mitzuteilen. Das Internationale 
Büro trägt die Übertragung in das Register ein, teilt sie den anderen Behörden 
mit und veröffentlicht sie in seinem Blatt. Wird die Übertragung vor Ablauf der 
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Frist von fünf Jahren seit der internationalen Registrierung vorgenommen, so 
holt das Internationale Büro die Zustimmung der Behörde des Landes des neuen 
Inhabers ein und veröffentlicht, wenn möglich, das Datum und die Nummer der 
Registrierung der Marke in dem Land des neuen Inhabers.

(2) Die Übertragung einer im internationalen Register eingetragenen Marke auf 
eine Person, die zur Hinterlegung einer internationalen Marke nicht berechtigt 
ist, wird im Register nicht eingetragen.

(3) Konnte eine Übertragung im internationalen Register nicht eingetragen werden, 
weil das Land des neuen Inhabers seine Zustimmung versagt hat oder weil die 
Übertragung zugunsten einer Person vorgenommen worden ist, die zur Einrei-
chung eines Gesuchs um internationale Registrierung nicht berechtigt ist, so hat 
die Behörde des Landes des früheren Inhabers das Recht, vom Internationalen 
Büro die Löschung der Marke in dessen Register zu verlangen.

Artikel 9ter

(1) Wird die Übertragung einer internationalen Marke nur für einen Teil der ein-
getragenen Waren oder Dienstleistungen dem Internationalen Büro mitgeteilt, 
so trägt dieses die Übertragung in sein Register ein. Jedes der Vertragsländer ist 
befugt, die Gültigkeit dieser Übertragung nicht anzuerkennen, wenn die Waren 
oder Dienstleistungen des auf diese Weise übertragenen Teils mit denen gleichar-
tig sind, für welche die Marke zugunsten des Übertragenden eingetragen bleibt.

(2) Das Internationale Büro trägt auch Übertragungen der internationalen Marke 
ein, die sich nur auf eines oder auf mehrere der Vertragsländer beziehen.

(3) Tritt in den vorgenannten Fällen ein Wechsel des Landes des Inhabers ein, 
so hat die für den neuen Inhaber zuständige Behörde die nach Artikel 9bis erfor-
derliche Zustimmung zu erteilen, wenn die internationale Marke vor Ablauf der 
Frist von fünf Jahren seit der internationalen Registrierung übertragen worden ist.

(4) Die Bestimmungen der vorhergehenden Absätze finden nur unter dem Vor-
behalt des Artikels 6quater der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des 
gewerblichen Eigentums Anwendung.

Artikel 9quater

(1) Kommen mehrere Länder des besonderen Verbandes überein, ihre Landesge-
setze auf dem Gebiet des Markenrechts zu vereinheitlichen, so können sie dem 
Generaldirektor notifizieren:

a) dass eine gemeinsame Behörde an die Stelle der nationalen Behörde jedes 
dieser Länder tritt und
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b) dass die Gesamtheit ihrer Hoheitsgebiete für die vollständige oder teilweise 
Anwendung der diesem Artikel vorhergehenden Bestimmungen als ein Land an-
zusehen ist.

(2) Diese Notifikation wird erst wirksam sechs Monate nach dem Zeitpunkt der 
Mitteilung, welche der Generaldirektor den anderen Vertragsländern darüber zu-
gehen lässt.

Artikel 10

(1)

a) Der besondere Verband hat eine Versammlung, die sich aus den Ländern zu-
sammensetzt, die diese Fassung des Abkommens ratifiziert haben oder ihr bei-
getreten sind.

b) Die Regierung jedes Landes wird durch einen Delegierten vertreten, der von 
Stellvertretern, Beratern und Sachverständigen unterstützt werden kann.

c) Die Kosten jeder Delegation werden von der Regierung getragen, die sie entsandt 
hat, mit Ausnahme der Reisekosten und der Aufenthaltsentschädigung für einen 
Delegierten jedes Mitgliedlandes, die zu Lasten des besonderen Verbandes gehen.

(2)

1a) Die Versammlung

i) behandelt alle Fragen betreffend die Erhaltung und die Entwicklung des beson-
deren Verbandes sowie die Anwendung dieses Abkommens;

ii) erteilt dem Internationalen Büro Weisungen für die Vorbereitung der Revisions-
konferenzen unter gebührender Berücksichtigung der Stellungnahmen der Länder 
des besonderen Verbandes, die diese Fassung des Abkommens weder ratifiziert 
haben noch ihr beigetreten sind;

iii) ändert die Ausführungsordnung und setzt die Höhe der in Artikel 8 Absatz 
(2) genannten Gebühren und der anderen Gebühren für die internationale Regis-
trierung fest;

iv) prüft und billigt die Berichte und die Tätigkeit des Generaldirektors betreffend 
den besonderen Verband und erteilt ihm alle zweckdienlichen Weisungen in Fragen, 
die in die Zuständigkeit des besonderen Verbandes fallen;

v) legt das Programm fest, beschließt den Zweijahres-Haushaltsplan des beson-
deren Verbandes und billigt seine Rechnungsabschlüsse;

vi) beschließt die Finanzvorschriften des besonderen Verbandes;
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vii) bildet die Sachverständigenausschüsse und Arbeitsgruppen, die sie zur Ver-
wirklichung der Ziele des besonderen Verbandes für zweckdienlich hält;

viii) bestimmt, welche Nichtmitgliedländer des besonderen Verbandes, welche 
zwischenstaatlichen und welche internationalen nichtstaatlichen Organisationen 
zu ihren Sitzungen als Beobachter zugelassen werden;

ix) beschließt Änderungen der Artikel 10 bis 13;

x) nimmt jede andere Handlung vor, die zur Erreichung der Ziele des besonderen 
Verbandes geeignet ist;

xi) nimmt alle anderen Aufgaben wahr, die sich aus diesem Abkommen ergeben.

b) Über Fragen, die auch für andere von der Organisation verwaltete Verbände 
von Interesse sind, entscheidet die Versammlung nach Anhörung des Koordinie-
rungsausschusses der Organisation.

(3)

a) Jedes Mitgliedland der Versammlung verfügt über eine Stimme.

b) Die Hälfte der Mitgliedländer der Versammlung bildet das Quorum (die für 
die Beschlussfähigkeit erforderliche Mindestzahl).

c) Ungeachtet des Buchstaben b) kann die Versammlung Beschlüsse fassen, wenn 
während einer Tagung die Zahl der vertretenen Länder zwar weniger als die Hälfte, 
aber mindestens ein Drittel der Mitgliedländer der Versammlung beträgt; jedoch 
werden diese Beschlüsse mit Ausnahme der Beschlüsse über das Verfahren der 
Versammlung nur dann wirksam, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
Das Internationale Büro teilt diese Beschlüsse den Mitgliedländern der Versamm-
lung mit, die nicht vertreten waren, und lädt sie ein, innerhalb einer Frist von drei 
Monaten vom Zeitpunkt der Mitteilung an schriftlich ihre Stimme oder Stimment-
haltung bekanntzugeben. Entspricht nach Ablauf der Frist die Zahl der Länder, 
die auf diese Weise ihre Stimme oder Stimmenthaltung bekanntgegeben haben, 
mindestens der Zahl der Länder, die für die Erreichung des Quorums während 
der Tagung gefehlt hatte, so werden die Beschlüsse wirksam, sofern gleichzeitig 
die erforderliche Mehrheit noch vorhanden ist.

d) Vorbehaltlich des Artikels 13 Absatz (2) fasst die Versammlung ihre Beschlüsse 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.

e) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.

f) Ein Delegierter kann nur ein Land vertreten und nur in dessen Namen abstimmen.
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g) Die Länder des besonderen Verbandes, die nicht Mitglied der Versammlung 
sind, werden zu den Sitzungen der Versammlung als Beobachter zugelassen.

(4)

a) Die Versammlung tritt nach Einberufung durch den Generaldirektor alle zwei 
Jahre einmal zu einer ordentlichen Tagung zusammen, und zwar, abgesehen von 
außergewöhnlichen Fällen, zu derselben Zeit und an demselben Ort wie die Ge-
neralversammlung der Organisation.

b) Die Versammlung tritt nach Einberufung durch den Generaldirektor einmal zu 
einer außerordentlichen Tagung zusammen, wenn ein Viertel der Mitgliedländer 
der Versammlung es verlangt.

c) Die Tagesordnung jeder Tagung wird vom Generaldirektor vorbereitet.

(5) Die Versammlung gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 11

(1)

a) Die Aufgaben hinsichtlich der internationalen Registrierung sowie die anderen 
Verwaltungsaufgaben des besonderen Verbandes werden vom Internationalen Büro 
wahrgenommen.

b) Das Internationale Büro bereitet insbesondere die Sitzungen der Versammlung 
sowie der etwa von ihr gebildeten Sachverständigenausschüsse und Arbeitsgruppen 
vor und besorgt das Sekretariat dieser Organe.

c) Der Generaldirektor ist der höchste Beamte des besonderen Verbandes und 
vertritt diesen Verband.

(2) Der Generaldirektor und die von ihm bestimmten Mitglieder des Personals 
nehmen ohne Stimmrecht an allen Sitzungen der Versammlung und aller etwa 
von ihr gebildeten Sachverständigenausschüsse oder Arbeitsgruppen teil. Der Ge-
neraldirektor oder ein von ihm bestimmtes Mitglied des Personals ist von Amts 
wegen Sekretär dieser Organe.

(3)

a) Das Internationale Buro bereitet nach den Weisungen der Versammlung die 
Konferenzen zur Revision der Bestimmungen des Abkommens mit Ausnahme 
der Artikel 10 bis 13 vor.

b) Das Internationale Büro kann bei der Vorbereitung der Revisionskonferenzen 
zwischenstaatliche sowie internationale nichtstaatliche Organisationen konsultieren.
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c) Der Generaldirektor und die von ihm bestimmten Personen nehmen ohne Stimm-
recht an den Beratungen dieser Konferenzen teil.

(4) Das Internationale Büro nimmt alle anderen Aufgaben wahr, die ihm über-
tragen werden.

Artikel 12

(1)

a) Der besondere Verband hat einen Haushaltsplan.

b) Der Haushaltsplan des besonderen Verbandes umfasst die eigenen Einnahmen 
und Ausgaben des besonderen Verbandes, dessen Beitrag zum Haushaltsplan der 
gemeinsamen Ausgaben der Verbände sowie gegebenenfalls den dem Haushaltsplan 
der Konferenz der Organisation zur Verfügung gestellten Betrag.

c) Als gemeinsame Ausgaben der Verbände gelten die Ausgaben, die nicht aus-
schließlich dem besonderen Verband, sondern auch einem oder mehreren anderen 
von der Organisation verwalteten Verbänden zuzurechnen sind. Der Anteil des 
besonderen Verbandes an diesen gemeinsamen Ausgaben entspricht dem Interesse, 
das der besondere Verband an ihnen hat.

(2) Der Haushaltsplan des besonderen Verbandes wird unter Berücksichtigung 
der Notwendigkeit seiner Abstimmung mit den Haushaltsplänen der anderen von 
der Organisation verwalteten Verbände aufgestellt.

(3) Der Haushaltsplan des besonderen Verbandes umfasst folgende Einnahmen:

i) Gebühren für die internationale Registrierung sowie Gebühren und Beträge für 
andere Dienstleistungen des Internationalen Büros im Rahmen des besonderen 
Verbandes;

ii) Verkaufserlöse und andere Einkünfte aus Veröffentlichungen des Internationalen 
Büros, die den besonderen Verband betreffen;

iii) Schenkungen, Vermächtnisse und Zuwendungen;

iv) Mieten, Zinsen und andere verschiedene Einkünfte.

(4)

a) Die Höhe der in Artikel 8 Absatz (2) genannten Gebühren sowie der anderen 
Gebühren für die internationale Registrierung wird von der Versammlung auf 
Vorschlag des Generaldirektors festgesetzt.
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b) Diese Höhe wird in der Weise festgesetzt, dass die Einnahmen des besonderen 
Verbandes aus den Gebühren, soweit es sich nicht um die in Artikel 8 Absatz (2) 
Buchstaben b) und c) bezeichneten Zusatz- und Ergänzungsgebühren handelt, 
sowie aus den anderen Einkünften mindestens zur Deckung der Ausgaben des 
Internationalen Büros für den besonderen Verband ausreichen.

c) Wird der Haushaltsplan nicht vor Beginn eines neuen Rechnungsjahres be-
schlossen, so wird der Haushaltsplan des Vorjahres nach Maßgabe der Finanz-
vorschriften übernommen.

(5) Vorbehaltlich des Absatzes (4) Buchstabe a) wird die Höhe der Gebühren und 
Beträge für andere Dienstleistungen des Internationalen Büros im Rahmen des 
besonderen Verbandes vom Generaldirektor festgesetzt, der der Versammlung 
darüber berichtet.

(6)

a) Der besondere Verband hat einen Betriebsmittelfonds, der durch eine einmalige 
Zahlung jedes Landes des besonderen Verbandes gebildet wird. Reicht der Fonds 
nicht mehr aus, so beschließt die Versammlung seine Erhöhung.

b) Die Höhe der erstmaligen Zahlung jedes Landes zu diesem Fonds oder sein 
Anteil an dessen Erhöhung ist proportional zu dem Beitrag, den dieses Land als 
Mitglied des Pariser Verbandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums zum 
Haushaltsplan dieses Verbandes für das Jahr leistet, in dem der Fonds gebildet 
oder die Erhöhung beschlossen wird.

c) Dieses Verhältnis und die Zahlungsbedingungen werden von der Versammlung 
auf Vorschlag des Generaldirektors und nach Äußerung des Koordinierungsaus-
schusses der Organisation festgesetzt.

d) Solange die Versammlung gestattet, dass der Reservefonds des besonderen 
Verbandes als Betriebsmittelfonds benutzt wird, kann die Versammlung die An-
wendung der Bestimmungen der Buchstaben a), b) und c) aussetzen.

(7)

a) Das Abkommen über den Sitz, das mit dem Land geschlossen wird, in dessen 
Hoheitsgebiet die Organisation ihren Sitz hat, sieht vor, dass dieses Land Vorschüsse 
gewährt, wenn der Betriebsmittelfonds nicht ausreicht. Die Höhe dieser Vorschüsse 
und die Bedingungen, unter denen sie gewährt werden, sind in jedem Fall Gegen-
stand besonderer Vereinbarungen zwischen diesem Land und der Organisation.

b) Das unter Buchstabe a) bezeichnete Land und die Organisation sind berechtigt, 
die Verpflichtung zur Gewährung von Vorschüssen durch schriftliche Notifikation 
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zu kündigen. Die Kündigung wird drei Jahre nach Ablauf des Jahres wirksam, in 
dem sie notifiziert worden ist.

(8) Die Rechnungsprüfung wird nach Maßgabe der Finanzvorschriften von ei-
nem oder mehreren Ländern des besonderen Verbandes oder von außenstehenden 
Rechnungsprüfern vorgenommen, die mit ihrer Zustimmung von der Versammlung 
bestimmt werden.

Artikel 13

(1) Die Vorschläge zur Änderung der Artikel 10, 11, 12 und dieses Artikels können 
von jedem Mitgliedland der Versammlung oder vom Generaldirektor vorgelegt 
werden. Diese Vorschläge werden vom Generaldirektor mindestens sechs Mo-
nate, bevor sie in der Versammlung beraten werden, den Mitgliedländern der 
Versammlung mitgeteilt.

(2) Jede Änderung der in Absatz (1) bezeichneten Artikel wird von der Versamm-
lung beschlossen. Der Beschluß erfordert drei Viertel der abgegebenen Stimmen; 
jede Änderung des Artikels 10 und dieses Absatzes erfordert jedoch vier Fünftel 
der abgegebenen Stimmen.

(3) Jede Änderung der in Absatz (1) bezeichneten Artikel tritt einen Monat nach 
dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die schriftlichen Notifikationen der verfassungsmä-
ßig zustande gekommenen Annahme des Änderungsvorschlags von drei Vierteln 
der Länder, die im Zeitpunkt der Beschlußfassung über die Änderung Mitglied 
der Versammlung waren, beim Generaldirektor eingegangen sind. Jede auf diese 
Weise angenommene Änderung der genannten Artikel bindet alle Länder, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung Mitglied der Versammlung sind oder 
später Mitglied werden.

Artikel 14

(1) Jedes Land des besonderen Verbandes kann diese Fassung des Abkommens 
ratifizieren, wenn es sie unterzeichnet hat, oder ihr beitreten, wenn es sie nicht 
unterzeichnet hat.

(2)

a) Jedes dem besonderen Verband nicht angehörende Vertragsland der Pariser Ver-
bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums kann dieser Fassung 
des Abkommens beitreten und dadurch Mitglied des besonderen Verbandes werden.

b) Sobald das Internationale Büro davon in Kenntnis gesetzt worden ist, daß ein 
solches Land dieser Fassung des Abkommens beigetreten ist, übermittelt es der 
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Behörde dieses Landes gemäß Artikel 3 eine Sammelanzeige aller Marken, die 
zu diesem Zeitpunkt den internationalen Schutz genießen.

c) Diese Anzeige sichert als solche den genannten Marken die Vorteile der vor-
hergehenden Bestimmungen im Hoheitsgebiet dieses Landes und setzt die Jah-
resfrist in Lauf, während der die beteiligte Behörde die in Artikel 5 vorgesehene 
Erklärung abgeben kann.

d) Jedoch kann ein solches Land bei seinem Beitritt zu dieser Fassung des Ab-
kommens erklären, dass die Anwendung dieser Fassung auf diejenigen Marken 
beschränkt wird, die von dem Tag an registriert werden, an dem dieser Beitritt 
wirksam wird; dies gilt nicht für internationale Marken, die schon vorher in diesem 
Land Gegenstand einer gleichen, noch wirksamen nationalen Eintragung gewesen 
sind und die auf Antrag der Beteiligten ohne weiteres anzuerkennen sind.

e) Diese Erklärung entbindet das Internationale Büro von der oben genannten 
Übermittlung der Sammelanzeige. Es beschränkt seine Anzeige auf die Marken, 
derentwegen ihm der Antrag auf Anwendung der unter Buchstabe d) vorgesehenen 
Ausnahme nebst den erforderlichen näheren Angaben innerhalb eines Jahres nach 
dem Beitritt des neuen Landes zugeht.

f) Das Internationale Büro übermittelt solchen Ländern keine Sammelanzeige, 
wenn sie bei ihrem Beitritt zu dieser Fassung des Abkommens erklären, dass sie 
von der in Artikel 3 bis vorgesehenen Befugnis Gebrauch machen. Diese Länder 
können außerdem gleichzeitig erklären, daß die Anwendung dieser Fassung des 
Abkommens auf diejenigen Marken beschränkt wird, die von dem Tag an regis-
triert werden, an dem ihr Beitritt wirksam wird;

diese Einschränkung gilt jedoch nicht für die internationalen Marken, die in diesen 
Ländern schon vorher Gegenstand einer gleichen nationalen Eintragung waren und 
die Anlass zu gemäß Artikel 3ter und Artikel 8 Absatz (2) Buchstabe c) gestellten 
und mitgeteilten Gesuchen um Ausdehnung des Schutzes geben können.

g) Die Markenregistrierungen, die den Gegenstand einer der in diesem Absatz 
vorgesehenen Anzeige gebildet haben, gelten als an die Stelle der Eintragungen 
getreten, die in dem neuen Vertragsland vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
seines Beitritts unmittelbar bewirkt worden sind.

(3) Die Ratifikations- und Beitrittsurkunden werden beim Generaldirektor hin-
terlegt.

(4)

a) Für die ersten fünf Länder, die ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunden hin-
terlegt haben, tritt diese Fassung des Abkommens drei Monate nach Hinterlegung 
der fünften solchen Urkunde in Kraft.
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b) Für jedes andere Land tritt diese Fassung des Abkommens drei Monate nach 
dem Zeitpunkt der Notifizierung seiner Ratifikation oder seines Beitritts durch 
den Generaldirektor in Kraft, sofern in der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
nicht ein späterer Zeitpunkt angegeben ist. In diesem Fall tritt diese Fassung des 
Abkommens für dieses Land zu dem angegebenen Zeitpunkt in Kraft.

(5) Die Ratifikation oder der Beitritt bewirkt von Rechts wegen die Annahme 
aller Bestimmungen und die Zulassung zu allen Vorteilen dieser Fassung des 
Abkommens.

(6) Nach dem Inkrafttreten dieser Fassung des Abkommens kann ein Land der 
Nizzaer Fassung vom 15. Juni 1957 nur beitreten, wenn es gleichzeitig diese 
Fassung des Abkommens ratifiziert oder ihr beitritt. Der Beitritt zu Fassungen 
des Abkommens, die älter sind als die Nizzaer Fassung, ist auch gleichzeitig mit 
der Ratifikation dieser Fassung oder dem Beitritt zu ihr nicht zulässig.

(7) Artikel 24 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen 
Eigentums ist auf dieses Abkommen anzuwenden.

Artikel 15

(1) Dieses Abkommen bleibt ohne zeitliche Begrenzung in Kraft.

(2) Jedes Land kann diese Fassung des Abkommens durch eine an den General-
direktor gerichtete Notifikation kündigen. Diese Kündigung bewirkt zugleich die 
Kündigung aller früheren Fassungen und hat nur Wirkung für das Land, das sie 
erklärt hat; für die übrigen Länder des besonderen Verbandes bleibt das Abkom-
men in Kraft und wirksam.

(3) Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag wirksam, an dem die Notifikation 
beim Generaldirektor eingegangen ist.

(4) Das in diesem Artikel vorgesehene Kündigungsrecht kann von einem Land 
nicht vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt ausgeübt werden, zu dem 
es Mitglied des besonderen Verbandes geworden ist.

(5) Die vor dem Zeitpunkt, an dem die Kündigung wirksam wird, international 
registrierten Marken, denen innerhalb der in Artikel 5 vorgesehenen Jahresfrist 
der Schutz nicht verweigert worden ist, genießen während der Dauer des interna-
tionalen Schutzes weiter denselben Schutz, wie wenn sie unmittelbar in diesem 
Land hinterlegt worden wären.

Artikel 16

(1)
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a) Diese Fassung des Abkommens ersetzt in den Beziehungen zwischen den Län-
dern des besonderen Verbandes, die sie ratifiziert haben oder ihr beigetreten sind, 
von dem Tag an, an dem sie für sie in Kraft tritt, das Madrider Abkommen von 
1891 in seinen früheren Fassungen.

b) Jedoch bleibt jedes Land des besonderen Verbandes, das diese Fassung des 
Abkommens ratifiziert hat oder ihr beigetreten ist, in seinen Beziehungen zu den 
Ländern, die diese Fassung weder ratifiziert haben noch ihr beigetreten sind, an 
die früheren Fassungen gebunden, sofern es diese nicht gemäß Artikel 12 Absatz 
(4) der Nizzaer Fassung vom 15. Juni 1957 vorher gekündigt hat.

(2) Die dem besonderen Verband nicht angehörenden Länder, die Vertragspartei 
dieser Fassung des Abkommens werden, wenden sie auch auf die internationalen 
Registrierungen an, die beim Internationalen Büro durch Vermittlung der nationalen 
Behörde eines Landes des besonderen Verbandes, das nicht Vertragspartei dieser 
Fassung ist, vorgenommen worden sind, vorausgesetzt, dass die Registrierungen 
hinsichtlich dieser Länder den Vorschriften dieser Fassung des Abkommens entspre-
chen. Die dem besonderen Verband nicht angehörenden Länder, die Vertragspartei 
dieser Fassung des Abkommens werden, lassen es zu, dass das vorgenannte Land 
hinsichtlich der durch Vermittlung ihrer nationalen Behörden beim Internatio-
nalen Büro vorgenommenen internationalen Registrierungen die Erfüllung der 
Vorschriften der jüngsten Fassung dieses Abkommens, der es angehört, verlangt.

Artikel 17

(1)

a) Diese Fassung des Abkommens wird in einer Urschrift in französischer Sprache 
unterzeichnet und bei der schwedischen Regierung hinterlegt.

b) Amtliche Texte werden vom Generaldirektor nach Konsultierung der beteiligten 
Regierungen in anderen Sprachen hergestellt, die die Versammlung bestimmen 
kann.

(2) Diese Fassung des Abkommens liegt bis zum 13. Januar 1968 in Stockholm 
zur Unterzeichnung auf.

(3) Der Generaldirektor übermittelt zwei von der schwedischen Regierung be-
glaubigte Abschriften des unterzeichneten Textes dieser Fassung des Abkommens 
den Regierungen aller Länder des besonderen Verbandes und der Regierung jedes 
anderen Landes, die es verlangt.

(4) Der Generaldirektor lässt diese Fassung des Abkommens beim Sekretariat der 
Vereinten Nationen registrieren.
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(5) Der Generaldirektor notifiziert den Regierungen aller Länder des besonderen 
Verbandes die Unterzeichnungen, die Hinterlegungen von Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunden sowie die in diesen Urkunden enthaltenen Erklärungen, das 
Inkrafttreten aller Bestimmungen dieser Fassung des Abkommens, die Notifikati-
onen von Kündigungen und die Notifikationen gemäß den Artikeln 3bis, 9quater, 
13, 14 Absatz (7) und Artikel 15 Absatz (2).

Artikel 18

(1) Bis zur Amtsübernahme durch den ersten Generaldirektor gelten Bezugnahmen 
in dieser Fassung des Abkommens auf das Internationale Büro der Organisation 
oder den Generaldirektor als Bezugnahmen auf das Büro des durch die Pariser 
Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums errichteten Ver-
bandes oder seinen Direktor.

(2) Die Länder des besonderen Verbandes, die diese Fassung des Abkommens 
weder ratifiziert haben noch ihr beigetreten sind, können, wenn sie dies wünschen 
während eines Zeitraums von fünf Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Übereinkommens zur Errichtung der Organisation an, die in den Artikeln 
10 bis 13 dieser Fassung des Abkommens vorgesehenen Rechte so ausüben als 
wären sie durch diese Artikel gebunden. Jedes Land, das diese Rechte auszuüben 
wünscht, hinterlegt zu diesem Zweck beim Generaldirektor eine schriftliche No-
tifikation, die im Zeitpunkt ihres Eingangs wirksam wird. Solche Länder gelten 
bis zum Ablauf der genannten Frist als Mitglied der Versammlung.

Zur Urkund dessen haben die hierzu gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten 
diese Fassung des Abkommens unterschrieben.

Geschehen zu Stockholm am 14. Juli 1967.



Richtlinie (Eu) 2016/943 Des Europäischen 
Parlaments Und Des Rates

vom 8. Juni 2016

über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinforma-
tionen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger 
Nutzung und Offenlegung

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN 
UNION –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbe-
sondere auf Artikel 114,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)

Unternehmen und nicht kommerzielle Forschungseinrichtungen investieren in den 
Erwerb, die Entwicklung und die Anwendung von Know-how und Informationen 
– die Währung der wissensbasierten Wirtschaft, die einen Wettbewerbsvorteil 
schafft. Diese Investition in die Schaffung und Anwendung intellektuellen Kapitals 
ist ein bestimmender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit und den Markterfolg 
der Unternehmen durch Innovation und damit ihre Rendite, die letztlich die Mo-
tivation für ihre Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten darstellt. Unternehmen 
wenden unterschiedliche Mittel an, um sich die Ergebnisse ihrer Tätigkeiten im 
Innovationsbereich anzueignen, wenn eine freie Zugänglichkeit nicht die volle 
Nutzung ihrer Investitionen in Forschung und Innovation erlaubt. Eines dieser 
Mittel ist die Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums in Form von Patenten, 
Geschmacksmusterrechten oder Urheberrechten. Ein weiteres Mittel, um sich die 
Ergebnisse der Innovation anzueignen, ist der Schutz des Zugangs zu Wissen und 
die Verwertung von Wissen, das für das betreffende Unternehmen von Wert und 
nicht allgemein bekannt ist. Solch wertvolles Know-how und solche wertvollen 
Geschäftsinformationen, die nicht offengelegt werden und vertraulich zu behandeln 
sind, werden als Geschäftsgeheimnis bezeichnet.
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(2)

Unternehmen schätzen – unabhängig von ihrer Größe – Geschäftsgeheimnisse 
als genauso wichtig wie Patente und andere Formen von Rechten des geistigen 
Eigentums ein. Sie nutzen Vertraulichkeit als Managementinstrument für unter-
nehmerische Wettbewerbsfähigkeit und Forschungsinnovationen; dabei geht es 
um ein breites Spektrum von Informationen, das über das technologische Wissen 
hinausgeht und auch Geschäftsdaten wie Informationen über Kunden und Liefe-
ranten, Businesspläne sowie Marktforschung und -strategien einschließt. Kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) schätzen Geschäftsgeheimnisse in besonderem 
Maße und sind stärker auf sie angewiesen. Durch den Schutz eines derart breiten 
Spektrums von Know-how und Geschäftsinformationen, die eine Ergänzung von 
oder auch eine Alternative zu Rechten des geistigen Eigentums darstellen können, 
ermöglichen Geschäftsgeheimnisse den Urhebern und Innovatoren, einen Nutzen 
aus ihrer schöpferischen Tätigkeit oder ihren Innovationen zu ziehen; sie sind daher 
von außerordentlicher Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
sowie für Forschung und Entwicklung und für die Leistung durch Innovation.

(3)

Offene Innovation ist ein Katalysator für neue Ideen, mit denen die Verbrau-
cherbedürfnisse befriedigt und gesellschaftliche Herausforderungen bewältigt 
werden, der dafür sorgt, dass diese Ideen auf den Markt gelangen. Eine solche 
Innovation ist ein wichtiger Hebel für die Schaffung neuen Wissens und fördert 
die Entstehung neuer und innovativer Geschäftsmodelle, die sich auf die Nutzung 
gemeinsam geschaffenen Wissens stützen. Kooperative Forschung, einschließlich 
einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, ist insbesondere wichtig, um den 
Umfang von Forschung und Entwicklung der Unternehmen im Binnenmarkt zu 
erhöhen. Die Weitergabe von Wissen und Informationen sollte als grundlegend 
für die Sicherstellung von dynamischen, positiven und gleichen Geschäftsent-
wicklungsmöglichkeiten, insbesondere für KMU, angesehen werden. In einem 
Binnenmarkt, in dem Hindernisse für eine grenzüberschreitende Zusammenar-
beit auf ein Minimum reduziert werden und in dem die Zusammenarbeit nicht 
beeinträchtigt wird, sollten geistige Schöpfungen und Innovationen, Investitionen 
in innovative Prozesse, Dienstleistungen und Produkte fördern. Ein derartiges 
Umfeld, das geistige Schöpfungen und Innovationen begünstigt, und in dem die 
Mobilität der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigt wird, ist auch für das Beschäfti-
gungswachstum und für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft 
in der Union wichtig. Geschäftsgeheimnisse spielen eine wichtige Rolle für den 
Schutz des Wissensaustauschs zwischen Unternehmen – insbesondere KMU – und 
Forschungseinrichtungen sowohl innerhalb des Binnenmarkts als auch über dessen 
Grenzen hinaus im Forschungs- und Entwicklungskontext und in der Innovation. 
Geschäftsgeheimnisse sind eine der gebräuchlichsten Formen des Schutzes geisti-
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ger Schöpfungen und innovativen Know-hows durch Unternehmen, doch werden 
sie gleichzeitig durch den bestehenden Rechtsrahmen der Union am wenigsten 
vor rechtswidrigem Erwerb oder rechtswidriger Nutzung oder Offenlegung durch 
andere Parteien geschützt.

(4)

Innovative Unternehmen sind zunehmend unlauteren Praktiken ausgesetzt, die auf 
eine rechtswidrige Aneignung von Geschäftsgeheimnissen abzielen, wie Diebstahl, 
unbefugtes Kopieren, Wirtschaftsspionage oder Verletzung von Geheimhaltungs-
pflichten, und ihren Ursprung innerhalb oder außerhalb der Union haben können. 
Neuere Entwicklungen, wie die Globalisierung, das zunehmende Outsourcing, 
längere Lieferketten und der verstärkte Einsatz von Informations- und Kommu-
nikationstechnologien, tragen zu einer Erhöhung des von derartigen Praktiken 
ausgehenden Risikos bei. Der rechtswidrige Erwerb und die rechtswidrige Nutzung 
oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses beeinträchtigen die Fähigkeit der 
rechtmäßigen Inhaber von Geschäftsgeheimnissen, Vorreiterrenditen aus ihren In-
novationsanstrengungen zu erzielen. Ohne wirksame und vergleichbare rechtliche 
Mittel zum unionsweiten Schutz von Geschäftsgeheimnissen werden Anreize zur 
Aufnahme grenzüberschreitender Innovationstätigkeiten im Binnenmarkt zunich-
tegemacht und kann das Potenzial von Geschäftsgeheimnissen als Triebkräfte für 
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung nicht ausgeschöpft werden. Auf diese 
Weise werden Innovation und Kreativität behindert und gehen die Investitionen 
zurück, wobei der Binnenmarkt nicht mehr reibungslos funktioniert und sein 
wachstumsförderndes Potenzial ausgehöhlt wird.

(5)

Die auf internationaler Ebene im Rahmen der Welthandelsorganisation unternom-
menen Anstrengungen zur Lösung dieses Problems haben zum Abschluss des 
Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums (im 
Folgenden „TRIPS-Abkommen“) geführt. Das TRIPS-Abkommen enthält unter 
anderem Bestimmungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswid-
rigem Erwerb und rechtswidriger Nutzung oder Offenlegung durch Dritte; dabei 
handelt es sich um gemeinsame internationale Standards. Alle Mitgliedstaaten 
wie auch die Union als Ganzes sind an dieses durch den Beschluss 94/800/EG 
des Rates (3) gebilligte Übereinkommen gebunden.

(6)

Ungeachtet des TRIPS-Abkommens bestehen zwischen den Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede hinsichtlich des Schutzes von Ge-
schäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb und rechtswidriger Nutzung oder 
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Offenlegung durch andere Personen. Beispielsweise haben nicht alle Mitgliedstaaten 
nationale Definitionen der Begriffe „Geschäftsgeheimnis“ oder „rechtswidriger 
Erwerb“, „rechtswidrige Nutzung“ oder „rechtswidrige Offenlegung eines Ge-
schäftsgeheimnisses“ eingeführt, so dass sich der Umfang des Schutzes nicht ohne 
weiteres erschließt und von einem Mitgliedstaat zum anderen variiert. Außerdem 
fehlt es an Kohärenz hinsichtlich der zivilrechtlichen Rechtsbehelfe, die im Falle 
eines rechtswidrigen Erwerbs oder der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung 
von Geschäftsgeheimnissen zur Verfügung stehen, da nicht in allen Mitglied-
staaten die Möglichkeit einer Unterlassungsverfügung gegen Dritte besteht, die 
nicht Wettbewerber des rechtmäßigen Inhabers des Geschäftsgeheimnisses sind. 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten existieren auch bei der Behandlung 
von Dritten, die das Geschäftsgeheimnis in gutem Glauben erworben haben, aber 
später – bei der erstmaligen Nutzung – erfahren, dass das betreffende Geschäfts-
geheimnis zuvor von einer anderen Partei unrechtmäßig erworben wurde.

(7)

Zudem unterscheiden sich die nationalen Vorschriften auch danach, ob die recht-
mäßigen Inhaber von Geschäftsgeheimnissen die Vernichtung von Produkten, 
die von Dritten unter rechtswidriger Nutzung von Geschäftsgeheimnissen her-
gestellt wurden, oder die Rückgabe oder Vernichtung aller Dokumente, Dateien 
oder Materialien verlangen können, die das rechtswidrig erworbene oder genutzte 
Geschäftsgeheimnis enthalten oder verkörpern. Darüber hinaus tragen die an-
wendbaren nationalen Vorschriften zur Schadensersatzberechnung nicht immer 
dem immateriellen Charakter von Geschäftsgeheimnissen Rechnung, was es 
schwierig macht, den tatsächlich entgangenen Gewinn oder die unlautere Berei-
cherung des Rechtsverletzers zu belegen, wenn kein Marktwert für die fraglichen 
Informationen bestimmt werden kann. Nur wenige Mitgliedstaaten gestatten die 
Anwendung abstrakter Regeln zur Schadensberechnung auf der Grundlage einer 
angemessenen Lizenzgebühr, die im Falle einer Lizenzerteilung für die Nutzung 
des Geschäftsgeheimnisses zu entrichten gewesen wäre. Hinzu kommt, dass vie-
le nationale Vorschriften keinen angemessenen Schutz der Vertraulichkeit eines 
Geschäftsgeheimnisses für den Fall vorsehen, dass der Inhaber des Geschäftsge-
heimnisses eine Klage wegen angeblichen rechtswidrigen Erwerbs oder angebli-
cher rechtswidriger Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses durch 
einen Dritten erhebt, wodurch die Attraktivität der bestehenden Maßnahmen und 
Rechtsbehelfe gemindert und der gebotene Schutz geschwächt wird.

(8)

Die Unterschiede bei dem von den Mitgliedstaaten vorgesehenen rechtlichen Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen zeigen, dass Geschäftsgeheimnisse nicht überall in der 
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Union gleichermaßen geschützt sind, was eine Fragmentierung des Binnenmarkts 
in diesem Bereich und eine Schwächung des allgemeinen Abschreckungseffekts 
der einschlägigen Vorschriften zur Folge hat. Der Binnenmarkt wird insofern in 
Mitleidenschaft gezogen, als durch solche Unterschiede die Anreize für Unterneh-
men reduziert werden, innovationsbezogenen grenzüberschreitenden wirtschaft-
lichen Tätigkeiten, einschließlich Forschungs- oder Herstellungskooperationen 
mit Partnern, Outsourcing oder Investitionen in anderen Mitgliedstaaten, nach-
zugehen, bei denen man auf die Nutzung der als Geschäftsgeheimnis geschützten 
Informationen angewiesen ist. Grenzüberschreitende, vernetzte Forschung und 
Entwicklung sowie innovationsbezogene Tätigkeiten, einschließlich des damit 
zusammenhängenden Herstellungsprozesses und des sich anschließenden gren-
züberschreitenden Handels, verlieren in der Union an Attraktivität und werden 
erschwert, was auch unionsweit zu Innovationsineffizienzen führt.

(9)

Darüber hinaus besteht in Mitgliedstaaten mit einem vergleichsweise geringen 
Schutzniveau ein höheres Geschäftsrisiko, da es leichter ist, Geschäftsgeheimnisse 
zu stehlen oder auf andere unrechtmäßige Weise zu erwerben. Das führt zu einer 
ineffizienten Kapitalallokation für wachstumsfördernde Innovationen im Binnen-
markt aufgrund der höheren Ausgaben für Schutzmaßnahmen zur Kompensation 
des unzureichenden rechtlichen Schutzes in einigen Mitgliedstaaten. Auch leistet 
es Aktivitäten unfairer Wettbewerber Vorschub, die nach dem rechtswidrigen Er-
werb von Geschäftsgeheimnissen die aus diesem Erwerb gewonnenen Produkte 
im gesamten Binnenmarkt verbreiten könnten. Die Unterschiede zwischen den 
gesetzlichen Regelungen erleichtern auch die Einfuhr von Produkten aus Dritt-
ländern in die Union über Einfuhrstellen mit geringerem Schutzniveau in Fällen, 
in denen Konzeption, Herstellung oder Vermarktung der Produkte auf gestoh-
lenen oder anderen unrechtmäßig erworbenen Geschäftsgeheimnissen beruhen. 
Insgesamt sind derartige Unterschiede dem ordnungsgemäßen Funktionieren des 
Binnenmarkts abträglich.

(10)

Es ist angezeigt, auf Unionsebene Vorschriften zur Annäherung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten vorzusehen, damit im gesamten Binnenmarkt ein 
ausreichender und kohärenter zivilrechtlicher Schutz für den Fall des rechtswidrigen 
Erwerbs oder der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsge-
heimnisses besteht. Diese Regeln sollten die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, 
einen weitergehenden Schutz vor rechtswidrigem Erwerb oder vor rechtswidriger 
Nutzung oder Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen vorzuschreiben, sofern 
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die in dieser Richtlinie ausdrücklich festgelegten Regelungen zum Schutz der 
Interessen anderer Parteien eingehalten werden.

(11)

Diese Richtlinie sollte die Anwendung unionsweiter oder nationaler Rechtsvor-
schriften, nach denen Informationen, darunter Geschäftsgeheimnisse, gegenüber 
der Öffentlichkeit oder staatlichen Stellen offengelegt werden müssen, unberührt 
lassen. Ebenso sollte sie die Anwendung der Rechtsvorschriften unberührt las-
sen, nach denen es staatlichen Stellen gestattet ist, zur Erledigung ihrer Aufga-
ben Informationen zu erheben, oder der Rechtsvorschriften, nach denen diese 
staatlichen Stellen einschlägige Informationen an die Öffentlichkeit weitergeben 
dürfen oder müssen. Dazu gehören insbesondere Rechtsvorschriften über die Of-
fenlegung geschäftsbezogener Informationen durch Organe und Einrichtungen 
der Union oder nationale Behörden, über die diese gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (4), der Verordnung 
(EG) Nr. 1367/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) sowie der 
Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (6) oder gemäß 
anderen Bestimmungen über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten oder 
über Transparenzverpflichtungen der nationalen Behörden verfügen.

(12)

Diese Richtlinie sollte das Recht der Sozialpartner, – falls nach dem Arbeits-
recht vorgesehen – Kollektivverträge einzugehen, hinsichtlich der Verpflichtung 
zur Nichtoffenlegung von Geschäftsgeheimnissen oder zur Beschränkung ihrer 
Nutzung und hinsichtlich der Konsequenzen eines Verstoßes gegen diese Ver-
pflichtung durch die Partei, die ihnen unterworfen ist, nicht berühren. Dies sollte 
an die Bedingung geknüpft sein, dass ein derartiger Kollektivvertrag nicht die 
in dieser Richtlinie enthaltenen Ausnahmen einschränkt, wenn ein Antrag auf in 
dieser Richtlinie vorgesehene Maßnahmen, Verfahren oder Rechtsbehelfe wegen 
des angeblichen Erwerbs oder der angeblichen Nutzung und Offenlegung von 
Geschäftsgeheimnissen zurückzuweisen ist.

(13)

Diese Richtlinie sollte nicht als Einschränkung der Niederlassungsfreiheit, der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer oder der Mobilität der Arbeitnehmer, wie sie im 
Unionsrecht niedergelegt sind, verstanden werden. Außerdem soll sie die Möglich-
keit des Abschlusses von Vereinbarungen über ein Wettbewerbsverbot zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern gemäß dem geltenden Recht unberührt lassen.
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(14)

Es ist wichtig, eine homogene Definition des Begriffs „Geschäftsgeheimnis“ fest-
zulegen, ohne den vor widerrechtlicher Aneignung zu schützenden Bereich einzu-
engen. Eine solche Definition sollte daher so beschaffen sein, dass sie Know-how, 
Geschäftsinformationen und technologische Informationen abdeckt, bei denen 
sowohl ein legitimes Interesse an ihrer Geheimhaltung besteht als auch die legi-
time Erwartung, dass diese Vertraulichkeit gewahrt wird. Darüber hinaus sollten 
solches Know-how oder solche Informationen einen – realen oder potenziellen 
– Handelswert verkörpern. Solches Know-how oder solche Informationen sollten 
so verstanden werden, dass sie einen Handelswert verkörpern, zum Beispiel wenn 
ihr unbefugter Erwerb oder ihre unbefugte Nutzung oder Offenlegung die Inter-
essen der Person, die rechtmäßig die Kontrolle über sie ausübt, aller Voraussicht 
nach dadurch schädigt, dass das wissenschaftliche oder technische Potenzial, 
die geschäftlichen oder finanziellen Interessen, die strategische Position oder die 
Wettbewerbsfähigkeit dieser Person untergraben werden. Die Definition eines 
Geschäftsgeheimnisses schließt belanglose Informationen und die Erfahrungen und 
Qualifikationen, die Beschäftigte im Zuge der Ausübung ihrer üblichen Tätigkeiten 
erwerben, sowie Informationen aus, die den Personenkreisen, die üblicherweise 
mit derartigen Informationen umgehen, generell bekannt sind bzw. für sie leicht 
zugänglich sind.

(15)

Auch ist es wichtig, die Umstände festzulegen, unter denen ein rechtlicher Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen gerechtfertigt ist. Aus diesem Grund muss definiert 
werden, welches Verhalten und welche Praktiken als rechtswidriger Erwerb oder 
rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses zu be-
trachten sind.

(16)

Im Interesse von Innovation und Wettbewerbsförderung sollten die Bestimmungen 
dieser Richtlinie keine Exklusivrechte an als Geschäftsgeheimnis geschütztem 
Know-how oder als solchem geschützten Informationen begründen. Auf diese 
Weise sollte die unabhängige Entdeckung desselben Know-hows oder derselben 
Informationen möglich bleiben. Das „Reverse Engineering“ bei einem rechtmäßig 
erworbenen Produkt sollte als ein rechtlich zulässiges Mittel zum Erwerb von 
Informationen angesehen werden, es sei denn, dass vertraglich etwas anderes 
vereinbart wurde. Die Freiheit zum Abschluss derartiger vertraglicher Vereinba-
rungen kann jedoch rechtlich beschränkt werden.
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(17)

In einigen Industriezweigen, in denen Urheber und Innovatoren keine Exklusiv-
rechte genießen und in denen sich Innovationen traditionell auf Geschäftsgeheim-
nisse stützen, ist es mittlerweile ein Leichtes, in Verkehr gebrachte Erzeugnisse 
mithilfe von „Reverse Engineering“ nachzukonstruieren. In diesen Fällen können 
die genannten Urheber und Innovatoren von Praktiken wie Produktpiraterie oder 
sklavischen Nachahmungen betroffen sein, die von ihrem Ansehen und ihre Inno-
vationsanstrengungen profitieren. In einigen nationalen Rechtsvorschriften über 
unlauteren Wettbewerb wird auf diese Praktiken eingegangen. Diese Richtlinie 
hat zwar nicht zum Ziel, das Recht des unlauteren Wettbewerbs insgesamt zu re-
formieren oder zu harmonisieren, jedoch sollte die Kommission sorgfältig prüfen, 
ob in diesem Bereich auf Unionsebene Handlungsbedarf besteht.

(18)

Ferner sollten Erwerb, Nutzung oder Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen 
immer dann, wenn sie rechtlich vorgeschrieben oder zulässig sind, als rechtmäßig 
im Sinne dieser Richtlinie gelten. Das betrifft insbesondere den Erwerb und die 
Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen im Rahmen der Inanspruchnahme des 
Rechts der Arbeitnehmervertreter auf Information, Anhörung und Mitwirkung ge-
mäß dem Unionsrecht und dem Recht oder den Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten 
sowie im Rahmen der kollektiven Vertretung der Interessen der Arbeitnehmer und 
der Arbeitgeber einschließlich der Mitbestimmung und den Erwerb oder die Offen-
legung von Geschäftsgeheimnissen im Rahmen von Pflichtprüfungen, die gemäß 
dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht durchgeführt werden. Allerdings 
sollte diese Einstufung des Erwerbs eines Geschäftsgeheimnisses als rechtmäßig 
die Geheimhaltungspflicht in Bezug auf das Geschäftsgeheimnis oder jegliche 
Beschränkung der Nutzung des Geschäftsgeheimnisses, die Rechtsvorschriften 
der Union oder der Mitgliedstaaten dem Empfänger der Information auferlegen, 
unberührt lassen. Insbesondere sollte diese Richtlinie die Behörden nicht von 
ihrer Pflicht zur Geheimhaltung von Informationen, die ihnen von Inhabern von 
Geschäftsgeheimnissen übermittelt werden, entbinden, und zwar unabhängig da-
von, ob diese Pflichten in Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten 
festgelegt sind. Diese Geheimhaltungspflicht umfasst unter anderem die Pflichten 
im Zusammenhang mit Informationen, die öffentlichen Auftraggebern im Rahmen 
der Vergabe öffentlicher Aufträge übermittelt werden, wie sie beispielsweise in 
der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (7), der 
Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (8) und der 
Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (9) festgelegt 
sind.
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(19)

Diese Richtlinie sieht zwar Maßnahmen und Rechtsbehelfe vor, die darin beste-
hen können, dass die Offenlegung von Informationen verhindert wird, um Ge-
schäftsgeheimnisse zu schützen, doch darf die Ausübung des Rechts auf Freiheit 
der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, das sich gemäß Artikel 11 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) auch 
auf die Freiheit der Medien und ihre Pluralität erstreckt, keinesfalls eingeschränkt 
werden, insbesondere was den investigativen Journalismus und den Schutz der 
journalistischen Quellen anbelangt.

(20)

Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe 
sollten nicht dazu dienen, Whistleblowing-Aktivitäten einzuschränken. Daher 
sollte sich der Schutz von Geschäftsgeheimnissen nicht auf Fälle erstrecken, in 
denen die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses insoweit dem öffentlichen 
Interesse dient, als ein regelwidriges Verhalten, ein Fehlverhalten oder eine ille-
gale Tätigkeit von unmittelbarer Relevanz aufgedeckt wird. Das sollte nicht so 
verstanden werden, dass die zuständigen Gerichte daran gehindert seien, Aus-
nahmen von der Anwendung der Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe in 
den Fällen zuzulassen, in denen der Antragsgegner allen Grund hatte, in gutem 
Glauben davon auszugehen, dass sein Verhalten den in dieser Richtlinie festge-
legten angemessenen Kriterien entspricht.

(21)

Im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sollten die Maßnah-
men, Verfahren und Rechtsbehelfe zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen darauf 
zugeschnitten sein, das Ziel eines reibungslos funktionierenden Binnenmarkts 
für Forschung und Innovation zu erreichen, indem sie insbesondere vor dem 
rechtswidrigen Erwerb und der rechtswidrigen Nutzung und Offenlegung eines 
Geschäftsgeheimnisses abschrecken. Eine solche Zuschneidung dieser Maßnah-
men, Verfahren und Rechtsbehelfe sollte die Grundrechte und Grundfreiheiten 
oder das Gemeinwohl, etwa die öffentliche Sicherheit, den Verbraucherschutz, die 
öffentliche Gesundheit und den Umweltschutz, nicht gefährden oder untergraben 
und die Mobilität der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigen. Deshalb bezwecken 
die in dieser Richtlinie festgelegten Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe 
zu gewährleisten, dass die zuständigen Gerichte Faktoren wie dem Wert eines 
Geschäftsgeheimnisses, der Schwere des Verhaltens, das zum rechtswidrigen Er-
werb oder zur rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung geführt hat, sowie den 
Auswirkungen dieses Verhaltens Rechnung tragen. Auch sollte sichergestellt sein, 
dass die zuständigen Gerichte über das Ermessen verfügen, die Interessen der an 
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einem Rechtsstreit beteiligten Parteien und die Interessen Dritter, gegebenenfalls 
auch der Verbraucher, gegeneinander abzuwägen.

(22)

Das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts würde unterminiert, wenn die 
vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe dazu genutzt würden, 
nicht legitime, mit den Zielen dieser Richtlinie unvereinbare Absichten zu verfol-
gen. Daher ist es wichtig, dass den Gerichten die Befugnis erteilt wird, angemes-
sene Maßnahmen gegenüber Antragstellern zu treffen, die missbräuchlich oder 
unredlich handeln und offensichtlich unbegründete Anträge stellen, beispielsweise 
zu dem Zweck, den Marktzugang des Antragsgegners in unbilliger Weise zu ver-
zögern oder zu beschränken oder ihn auf andere Weise einzuschüchtern oder ihm 
Schwierigkeiten zu bereiten.

(23)

Im Interesse der Rechtssicherheit und angesichts der Tatsache, dass von rechtmä-
ßigen Inhabern von Geschäftsgeheimnissen erwartet wird, dass sie in Bezug auf 
die Wahrung der Vertraulichkeit ihrer wertvollen Geschäftsgeheimnisse und auf 
die Überwachung von deren Nutzung eine Sorgfaltspflicht wahrnehmen, ist es 
angemessen, materielle Ansprüche oder die Möglichkeit einer Klageerhebung zum 
Schutz von Geschäftsgeheimnissen auf einen bestimmten Zeitraum zu beschränken. 
In den nationalen Rechtsvorschriften sollte zudem klar und unmissverständlich 
festgelegt werden, wann dieser Zeitraum beginnen und unter welchen Umständen 
er unterbrochen oder ausgesetzt werden soll.

(24)

Angesichts der Möglichkeit, dass die Vertraulichkeit eines Geschäftsgeheimnisses 
im Verlauf von Gerichtsverfahren nicht gewahrt bleibt, schrecken die rechtmäßi-
gen Inhaber von Geschäftsgeheimnissen häufig davor zurück, zum Schutz ihrer 
Geschäftsgeheimnisse ein Gerichtsverfahren einzuleiten; dies stellt die Wirksam-
keit der vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe infrage. Daher 
bedarf es – vorbehaltlich geeigneter Schutzmaßnahmen, die das Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren garantieren – spezifischer Anfor-
derungen, die darauf abstellen, die Vertraulichkeit eines Geschäftsgeheimnisses, 
das Gegenstand eines Gerichtsverfahrens ist, im Verlauf des Verfahrens zu wahren. 
Der entsprechende Schutz sollte auch nach Abschluss des Gerichtsverfahrens und 
so lange weiterbestehen, wie die Informationen, die Gegenstand des Geschäfts-
geheimnisses sind, nicht öffentlich verfügbar sind.
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(25)

Diese Anforderungen sollten zumindest die Möglichkeit vorsehen, den zum Zugang 
zu Beweismitteln oder Anhörungen berechtigten Personenkreis zu beschränken – 
wobei zu bedenken ist, dass alle diese Personen den Geheimhaltungsvorschriften 
dieser Richtlinie unterliegen sollten – und ausschließlich die nicht vertraulichen 
Teile von Gerichtsentscheidungen zu veröffentlichen. In Anbetracht der Tatsa-
che, dass Gerichtsverfahren unter anderem hauptsächlich dazu dienen, die Art 
der Informationen zu bewerten, die Gegenstand eines Rechtsstreits sind, muss 
dabei sichergestellt werden, dass die Geschäftsgeheimnisse wirksam geschützt 
werden und gleichzeitig das Recht der Verfahrensparteien auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und ein faires Verfahren gewahrt bleibt. Der beschränkte Personen-
kreis sollte daher aus mindestens einer natürlichen Person jeder Partei sowie den 
jeweiligen Rechtsanwälten der Parteien und gegebenenfalls sonstigen Vertretern 
bestehen, die nach dem nationalen Recht ausreichend qualifiziert sind, um eine 
Partei in einem unter diese Richtlinie fallenden Gerichtsverfahren zu verteidigen, 
zu vertreten oder ihre Interessen wahrzunehmen; all diese Personen sollten Zugang 
zu den betreffenden Beweismitteln oder Anhörungen haben. Ist eine der Parteien 
eine juristische Person, so sollte sie eine oder mehrere natürliche Personen, die 
diesem Personenkreis angehören sollen, vorschlagen können, damit sichergestellt 
ist, dass sie angemessen vertreten wird, wobei allerdings durch eine ausreichende 
gerichtliche Kontrolle verhindert werden muss, dass das Ziel, den Zugang zu 
Beweismitteln und Anhörungen zu beschränken, unterlaufen wird. Diese Schutz-
klauseln sollten nicht so verstanden werden, dass sich die Parteien im Verlauf des 
Gerichtsverfahrens von einem Rechtsanwalt oder einem anderen Vertreter vertreten 
lassen müssen, wenn das nach nationalem Recht nicht erforderlich ist. Auch sollten 
sie nicht so verstanden werden, dass die Zuständigkeit der Gerichte, gemäß den 
geltenden Vorschriften und Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats zu 
entscheiden, ob und in welchem Umfang die zuständigen Gerichtsbediensteten zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben ebenfalls uneingeschränkt Zugang zu den Beweismitteln 
und Anhörungen erhalten, beschnitten wird.

(26)

Der rechtswidrige Erwerb, die rechtswidrige Nutzung oder die rechtswidrige Of-
fenlegung eines Geschäftsgeheimnisses durch einen Dritten könnte verheerende 
Folgen für den rechtmäßigen Inhaber des Geschäftsgeheimnisses haben, da dieser 
nach der Offenlegung den Zustand vor dem Verlust des Geschäftsgeheimnisses 
nicht wiederherstellen kann. Folglich kommt es entscheidend darauf an, rasche, 
wirksame und zugängliche vorläufige Maßnahmen zur unverzüglichen Beendigung 
des rechtswidrigen Erwerbs oder der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung 
eines Geschäftsgeheimnisses zu treffen, auch in dem Fall, dass es zur Erbringung 
von Dienstleistungen genutzt wird. Es kommt entscheidend darauf an, dass eine 
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solche Abhilfe zur Verfügung steht, ohne dass eine Sachentscheidung abgewartet 
werden muss, wobei das Recht auf Verteidigung und der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit gewahrt werden müssen und die Umstände des Einzelfalls zu berück-
sichtigen sind. In bestimmten Fällen sollte es zulässig sein, es dem mutmaßlichen 
Rechtsverletzer vorbehaltlich der Hinterlegung einer oder mehrerer Sicherheiten 
zu gestatten, das Geschäftsgeheimnis insbesondere dann weiterhin zu nutzen, 
wenn nur geringe Gefahr besteht, dass es in die Öffentlichkeit gelangt. Es sollte 
außerdem möglich sein, Sicherheiten in ausreichender Höhe zu verlangen, um die 
dem Antragsgegner durch einen unbegründeten Antrag entstehenden Kosten und 
Schäden zu decken, insbesondere dann, wenn dem rechtmäßigen Inhaber eines 
Geschäftsgeheimnisses durch eine zeitliche Verzögerung ein nicht wiedergutzu-
machender Schaden entstünde.

(27)

Aus dem gleichen Grund ist es wichtig, endgültige Maßnahmen vorzusehen, die 
eine rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses auch 
in dem Fall verhindern, dass das Geschäftsgeheimnis zur Erbringung von Dienst-
leistungen genutzt wird. Damit solche Maßnahmen wirksam und verhältnismäßig 
sind, sollten sie – sofern die Umstände eine Befristung erforderlich machen – lange 
genug gelten, um etwaige geschäftliche Vorteile zu beseitigen, die der betreffende 
Dritte möglicherweise aus dem rechtswidrigen Erwerb oder der rechtswidrigen 
Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses gezogen hat. Maßnahmen 
dieser Art sollten in keinem Fall vollstreckbar werden, wenn die ursprünglich dem 
Geschäftsgeheimnis unterliegenden Informationen aus Gründen, die nicht der 
Antragsgegner zu vertreten hat, allgemein zugänglich geworden sind.

(28)

Es besteht die Möglichkeit, dass ein Geschäftsgeheimnis auf rechtswidrige Wei-
se für die Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung von Produkten oder de-
ren Bestandteilen genutzt werden könnte, die dann im Binnenmarkt Verbreitung 
finden könnten; dadurch würde den geschäftlichen Interessen des Inhabers des 
Geschäftsgeheimnisses und dem Funktionieren des Binnenmarkts geschadet. In 
diesen Fällen ebenso wie in Fällen, in denen das Geschäftsgeheimnis sich erheblich 
auf die Qualität, den Wert oder den Preis der aus dieser rechtswidrigen Nutzung 
gewonnenen Endprodukte auswirkt oder die Kosten der Prozesse für ihre Herstel-
lung oder Vermarktung senkt oder diese Prozesse erleichtert oder beschleunigt, 
ist es wichtig, die Gerichte zu ermächtigen, effektive und geeignete Maßnahmen 
anzuordnen, um sicherzustellen, dass die betreffenden Produkte nicht auf den 
Markt gebracht bzw. vom Markt genommen werden. In Anbetracht der globalen 
Natur des Handels ist es auch erforderlich, dass diese Maßnahmen ein Verbot 
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der Einfuhr dieser Produkte in die Union oder ihrer Lagerung zum Zwecke einer 
Vermarktung beinhalten. Entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
sollten Abhilfemaßnahmen nicht unbedingt die Vernichtung der Produkte zur 
Folge haben, wenn andere gangbare Möglichkeiten bestehen, wie etwa die Be-
seitigung der rechtsverletzenden Eigenschaft des Produkts oder eine Verwertung 
der Produkte außerhalb des Marktes, beispielsweise in Form von Spenden an 
wohltätige Organisationen.

(29)

Eine Person könnte ein Geschäftsgeheimnis ursprünglich in gutem Glauben erwor-
ben haben, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt – zum Beispiel aufgrund einer 
entsprechenden Mitteilung des ursprünglichen Inhabers des Geschäftsgeheimnisses 
– erfahren, dass ihre Kenntnis des betreffenden Geschäftsgeheimnisses auf Quel-
len zurückgeht, die dieses Geschäftsgeheimnis auf unrechtmäßige Weise genutzt 
oder offengelegt haben. Damit in solchen Fällen die vorgesehenen gerichtlichen 
Abhilfemaßnahmen oder Anordnungen der betreffenden Person keinen unverhält-
nismäßig großen Schaden zufügen, sollten die Mitgliedstaaten für entsprechende 
Fälle als alternative Maßnahme die Möglichkeit einer finanziellen Entschädigung 
für die geschädigte Partei vorsehen. Diese Entschädigung sollte jedoch nicht den 
Betrag der Lizenzgebühren übersteigen, die bei einer genehmigten Nutzung des 
betreffenden Geschäftsgeheimnisses für den Zeitraum angefallen wären, für den 
der ursprüngliche Inhaber des Geschäftsgeheimnisses dessen Nutzung hätte ver-
hindern können. Würde die rechtswidrige Nutzung des Geschäftsgeheimnisses 
jedoch einen Verstoß gegen andere Rechtsvorschriften als die in dieser Richtlinie 
enthaltenen darstellen oder zu einer Gefahr für die Verbraucher werden, sollte eine 
solche rechtswidrige Nutzung nicht gestattet werden.

(30)

Damit eine Person, die wusste oder begründeterweise hätte wissen müssen, dass 
sie ein Geschäftsgeheimnis auf unrechtmäßige Weise erwirbt, nutzt oder offenlegt, 
aus einem solchen Verhalten keinen Vorteil ziehen kann und gewährleistet ist, dass 
für den geschädigten Inhaber des Geschäftsgeheimnisses so weit wie möglich die 
Situation wiederhergestellt wird, in der er sich befunden hätte, wenn es nicht zu 
einem solchen Verhalten gekommen wäre, ist eine angemessene Entschädigung 
für den infolge des rechtswidrigen Verhaltens erlittenen Schaden vorzusehen. 
Die Höhe des dem geschädigten Inhaber des Geschäftsgeheimnisses zuerkannten 
Schadensersatzes sollte allen relevanten Faktoren Rechnung tragen, so einem 
Einkommensverlust des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses oder einem unlau-
teren Gewinn des Rechtsverletzers und gegebenenfalls etwaigen dem Inhaber des 
Geschäftsgeheimnisses entstandenen immateriellen Schäden. In Fällen, in denen 
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es beispielsweise angesichts des immateriellen Charakters von Geschäftsgeheim-
nissen schwierig wäre, die Höhe des tatsächlich erlittenen Schadens zu bestimmen, 
käme als Alternative in Betracht, die Schadenshöhe aus Größen herzuleiten wie 
etwa den Lizenzgebühren, die angefallen wären, wenn der Rechtsverletzter um 
eine Genehmigung zur Nutzung des betreffenden Geschäftsgeheimnisses ersucht 
hätte. Bezweckt wird mit dieser alternativen Methode nicht die Einführung einer 
Verpflichtung zu einem als Strafe angelegten Schadensersatz, sondern die Ge-
währleistung einer Entschädigung für den Inhaber des Geschäftsgeheimnisses auf 
objektiver Grundlage unter Berücksichtigung der ihm entstandenen Kosten, z. B. 
im Zusammenhang mit der Feststellung der Rechtsverletzung und den Nachfor-
schungen. Diese Richtlinie sollte die Mitgliedstaaten jedoch nicht daran hindern, in 
ihrem nationalen Recht vorzusehen, dass die Schadenshaftung von Arbeitnehmern 
bei nicht vorsätzlichem Handeln beschränkt wird.

(31)

Zur zusätzlichen Abschreckung für potenzielle Rechtsverletzer und zur Sensibi-
lisierung der breiten Öffentlichkeit ist es zweckmäßig, Entscheidungen in Fällen, 
bei denen es um den rechtswidrigen Erwerb oder die rechtswidrige Nutzung oder 
Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen geht, gegebenenfalls durch öffentlichkeits-
wirksame Anzeigen zu veröffentlichen, sofern die Veröffentlichung weder mit einer 
Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses verbunden ist noch der Privatsphäre und 
der Reputation natürlicher Personen auf unverhältnismäßige Weise abträglich ist.

(32)

Die Wirksamkeit der Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, die den Inha-
bern von Geschäftsgeheimnissen zur Verfügung stehen, könnte im Falle einer 
Nichtbefolgung der von den zuständigen Gerichten getroffenen Entscheidungen 
unterminiert werden. Daher ist sicherzustellen, dass die betreffenden Behörden 
über geeignete Sanktionsbefugnisse verfügen.

(33)

Zur Erleichterung der einheitlichen Anwendung der in dieser Richtlinie vorge-
sehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe ist es angezeigt, Mechanis-
men für eine Zusammenarbeit und einen Informationsaustauch zwischen den 
Mitgliedstaaten einerseits und zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommis-
sion andererseits vorzusehen, insbesondere durch die Schaffung eines Netzes 
von Korrespondenzstellen, die von den Mitgliedstaaten benannt werden. Um zu 
prüfen, ob die Maßnahmen ihren Zweck erfüllen, sollte die Kommission darüber 
hinaus – gegebenenfalls mit Unterstützung des Amts der Europäischen Union für 
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geistiges Eigentum – die Anwendung dieser Richtlinie und die Wirksamkeit der 
nationalen Maßnahmen überprüfen.

(34)

Diese Richtlinie wahrt die Grundrechte und die Grundsätze, die insbesondere in 
der Charta anerkannt wurden, namentlich das Recht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens, das Recht auf Schutz personenbezogener Daten, das Recht auf 
Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, die Berufsfreiheit und das 
Recht zu arbeiten, die unternehmerische Freiheit, das Eigentumsrecht, das Recht 
auf eine gute Verwaltung, und insbesondere das Recht auf Zugang zu Dokumen-
ten bei gleichzeitiger Wahrung des Geschäftsgeheimnisses, das Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren und die Verteidigungsrechte.

(35)

Wichtig ist, dass das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens und den 
Schutz der personenbezogenen Daten aller Personen gewahrt bleibt, deren per-
sonenbezogene Daten vom Inhaber des Geschäftsgeheimnisses bei Maßnahmen 
zum Schutz eines Geschäftsgeheimnisses eventuell verarbeitet werden oder die 
an einem Rechtsstreit über den rechtswidrigen Erwerb bzw. die rechtswidrige 
Nutzung oder Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen gemäß dieser Richtlinie 
beteiligt sind und deren personenbezogene Daten verarbeitet werden. Für die im 
Rahmen dieser Richtlinie unter Aufsicht der zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten und insbesondere der von ihnen bezeichneten unabhängigen öffentlichen 
Stellen durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten gilt die Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (10). Daher sollte diese 
Richtlinie die in der Richtlinie 95/46/EG niedergelegten Rechte und Pflichten – 
insbesondere das Recht der betroffenen Person auf Zugang zu ihren personenbe-
zogenen Daten, die verarbeitet werden, sowie auf Berichtigung, Löschung oder 
Sperrung unvollständiger oder unrichtiger Daten sowie gegebenenfalls die Pflicht 
zur Verarbeitung sensibler Daten gemäß Artikel 8 Absatz 5 der Richtlinie 95/46/
EG – nicht berühren.

(36)

Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich ein reibungsloses Funktionieren des Binnen-
markts durch die Schaffung eines ausreichenden und vergleichbaren Rechtsschutzes 
im Binnenmarkt in Fällen des rechtswidrigen Erwerbs oder der rechtswidrigen 
Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses, von den Mitgliedstaaten 
nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines Um-
fangs und seiner Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die 
Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
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verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht 
über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(37)

Diese Richtlinie zielt nicht darauf ab, die Vorschriften im Bereich der justiziel-
len Zusammenarbeit, der gerichtlichen Zuständigkeit oder der Anerkennung und 
Vollstreckung von Urteilen in Zivil- und Handelssachen zu harmonisieren oder 
darauf, Fragen des anwendbaren Rechts zu behandeln. Andere Unionsinstrumen-
te, durch die derartige Angelegenheiten ganz allgemein geregelt werden, sollten 
grundsätzlich weiterhin für den von dieser Richtlinie abgedeckten Bereich gelten.

(38)

Diese Richtlinie sollte die Anwendung der Wettbewerbsvorschriften, insbesondere 
der Artikel 101 und 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV), unberührt lassen. Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, 
Verfahren und Rechtsbehelfe sollten nicht dazu verwendet werden, den Wettbe-
werb entgegen den Vorschriften des AEUV in unzulässiger Weise einzuschränken.

(39)

Diese Richtlinie sollte die Anwendung etwaiger sonstiger relevanter Rechtsvor-
schriften in anderen Bereichen, einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums 
und des Vertragsrechts, unberührt lassen. Im Falle einer Überschneidung des An-
wendungsbereichs der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlament und 
des Rates (11) mit dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie geht diese Richtlinie 
als Lex specialis der anderen Richtlinie vor.

(40)

Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (12) 
angehört und hat seine Stellungnahme am 12. März 2014 abgegeben –
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:
KAPITEL I

Gegenstand und Anwendungsbereich

Artikel 1 
Gegenstand und Anwendungsbereich

(1) Diese Richtlinie legt Vorschriften für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen 
vor rechtswidrigem Erwerb, rechtswidriger Nutzung und rechtswidriger Offen-
legung fest.

Die Mitgliedstaaten können unter Beachtung der Bestimmungen des AEUV ei-
nen weitergehenden als den durch diese Richtlinie vorgeschriebenen Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb, rechtswidriger Nutzung und 
rechtswidriger Offenlegung vorsehen, sofern gewährleistet ist, dass Artikel 3, Ar-
tikel 5, Artikel 6, Artikel 7 Absatz 1, Artikel 8, Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2, 
Artikel 9 Absätze 3 und 4, Artikel 10 Absatz 2, Artikel 11, Artikel 13 und Artikel 
15 Absatz 3 eingehalten werden.

(2) Diese Richtlinie berührt nicht

a) die Ausübung des Rechts der freien Meinungsäußerung und der Informati-
onsfreiheit gemäß der Charta, einschließlich der Achtung der Freiheit und der 
Pluralität der Medien,

b) die Anwendung von Vorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, nach 
denen die Inhaber von Geschäftsgeheimnissen verpflichtet sind, aus Gründen des 
öffentlichen Interesses Informationen, auch Geschäftsgeheimnisse, gegenüber der 
Öffentlichkeit oder den Verwaltungsbehörden oder den Gerichten offenzulegen, 
damit diese ihre Aufgaben wahrnehmen können,

c) die Anwendung von Vorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, nach 
denen es den Organen und Einrichtungen der Union oder den nationalen Behörden 
vorgeschrieben oder gestattet ist, von Unternehmen vorgelegte Informationen 
offenzulegen, die diese Organe, Einrichtungen oder Behörden in Einhaltung der 
Pflichten und gemäß den Rechten, die im Unionsrecht oder im nationalen Recht 
niedergelegt sind, besitzen,

d) die Autonomie der Sozialpartner und ihr Recht, Kollektivverträge gemäß dem 
Unionsrecht sowie gemäß den Gepflogenheiten und den Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten einzugehen.

(3) Keine Bestimmung dieser Richtlinie darf so ausgelegt werden, dass sie eine 
Grundlage dafür bietet, die Mobilität der Arbeitnehmer zu beschränken. Was die 
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Ausübung dieser Mobilität anbelangt, so bietet diese Richtlinie insbesondere kei-
nerlei Grund für

a) die Beschränkung der Nutzung von Informationen, die kein Geschäftsgeheimnis 
im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 darstellen, durch die Arbeitnehmer;

b) die Beschränkung der Nutzung von Erfahrungen und Fähigkeiten, die Arbeit-
nehmer im normalen Verlauf ihrer Tätigkeit ehrlich erworben haben;

c) die Auferlegung zusätzlicher Beschränkungen für Arbeitnehmer in ihren Ar-
beitsverträgen, die nicht gemäß dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht 
auferlegt werden.

Artikel 2 
Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

1.

„Geschäftsgeheimnis“ Informationen, die alle nachstehenden Kriterien erfüllen:

a) Sie sind in dem Sinne geheim, dass sie weder in ihrer Gesamtheit noch in der 
genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den 
Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein 
bekannt oder ohne weiteres zugänglich sind;

b) sie sind von kommerziellem Wert, weil sie geheim sind;

c) sie sind Gegenstand von den Umständen entsprechenden angemessenen Ge-
heimhaltungsmaßnahmen durch die Person, die die rechtmäßige Kontrolle über 
die Informationen besitzt;

2.

„Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses“ jede natürliche oder juristische Person, 
die die rechtmäßige Kontrolle über ein Geschäftsgeheimnis besitzt;

3.

„Rechtsverletzer“ jede natürliche oder juristische Person, die auf rechtswidrige 
Weise Geschäftsgeheimnisse erworben, genutzt oder offengelegt hat;

4.

„rechtsverletzende Produkte“ Produkte, deren Konzeption, Merkmale, Funktions-
weise, Herstellungsprozess oder Marketing in erheblichem Umfang auf rechtswid-
rig erworbenen, genutzten oder offengelegten Geschäftsgeheimnissen beruhen.
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KAPITEL II
Erwerb, Nutzung und Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen

Artikel 3 
Rechtmäßiger Erwerb, rechtmäßige Nutzung und rechtmäßige Offenlegung 
von Geschäftsgeheimnissen

(1) Der Erwerb eines Geschäftsgeheimnisses gilt als rechtmäßig, wenn das Ge-
schäftsgeheimnis auf eine der folgenden Weisen erlangt wird:

a) unabhängige Entdeckung oder Schöpfung;

b) Beobachtung, Untersuchung, Rückbau oder Testen eines Produkts oder Gegen-
stands, das bzw. der öffentlich verfügbar gemacht wurde oder sich im rechtmäßigen 
Besitz des Erwerbers der Information befindet, der keiner rechtsgültigen Pflicht 
zur Beschränkung des Erwerbs des Geschäftsgeheimnisses unterliegt;

c) Inanspruchnahme des Rechts der Arbeitnehmer oder Arbeitnehmervertreter auf 
Information und Anhörung gemäß dem Unionsrecht sowie gemäß den Rechtsvor-
schriften und den Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten,

d) jede andere Vorgehensweise, die unter den gegebenen Umständen mit einer 
seriösen Geschäftspraxis vereinbar ist.

(2) Der Erwerb, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses 
gilt insofern als rechtmäßig, als der Erwerb, die Nutzung oder die Offenlegung 
durch Unionsrecht oder nationales Recht vorgeschrieben oder erlaubt ist.

Artikel 4 
Rechtswidriger Erwerb, rechtswidrige Nutzung und rechtswidrige Offenle-
gung von Geschäftsgeheimnissen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Inhaber von Geschäftsgeheimnissen 
berechtigt sind, die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und 
Rechtsbehelfe zu beantragen, um einen rechtswidrigen Erwerb, eine rechtswidrige 
Nutzung oder eine rechtswidrige Offenlegung ihres Geschäftsgeheimnisses zu 
verhindern oder eine Entschädigung zu erlangen.

(2) Der Erwerb eines Geschäftsgeheimnisses ohne Zustimmung des Inhabers des 
Geschäftsgeheimnisses gilt als rechtswidrig, wenn er erfolgt durch

a) unbefugten Zugang zu, unbefugte Aneignung oder unbefugtes Kopieren von 
Dokumenten, Gegenständen, Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien, 
die der rechtmäßigen Kontrolle durch den Inhaber des Geschäftsgeheimnisses 
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unterliegen und die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder aus denen sich das 
Geschäftsgeheimnis ableiten lässt;

b) jedes sonstige Verhalten, das unter den jeweiligen Umständen als mit einer 
seriösen Geschäftspraxis nicht vereinbar gilt.

(3) Die Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses gilt als rechtswid-
rig, wenn sie ohne Zustimmung des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses durch 
eine Person erfolgt, von der sich erweist, dass auf sie eine der folgenden Bedin-
gungen zutrifft:

a) Sie hat das Geschäftsgeheimnis auf rechtswidrige Weise erworben.

b) Sie verstößt gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder eine sonstige Ver-
pflichtung, das Geschäftsgeheimnis nicht offenzulegen.

c) Sie verstößt gegen eine vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Beschrän-
kung der Nutzung des Geschäftsgeheimnisses.

(4) Ebenfalls als rechtswidrig gilt der Erwerb, die Nutzung oder die Offenlegung 
eines Geschäftsgeheimnisses, wenn eine Person zum Zeitpunkt des Erwerbs, der 
Nutzung oder der Offenlegung wusste oder unter den gegebenen Umständen hätte 
wissen müssen, dass sie unmittelbar oder mittelbar über eine andere Person in den 
Besitz des Geschäftsgeheimnisses gelangt war, die dieses rechtswidrig im Sinne 
des Absatzes 3 genutzt oder offengelegt hat.

(5) Das Herstellen, Anbieten oder Inverkehrbringen von rechtsverletzenden Pro-
dukten oder die Einfuhr, Ausfuhr oder Lagerung von rechtsverletzenden Produkten 
für diese Zwecke stellt ebenfalls eine rechtswidrige Nutzung eines Geschäftsge-
heimnisses dar, wenn die Person, die diese Tätigkeiten durchführt, wusste oder 
unter den gegebenen Umständen hätte wissen müssen, dass das Geschäftsgeheimnis 
rechtswidrig im Sinne des Absatzes 3 genutzt wurde.

Artikel 5 
Ausnahmen

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Antrag auf die in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe abgelehnt wird, wenn 
der angebliche Erwerb oder die angebliche Nutzung oder Offenlegung des Ge-
schäftsgeheimnisses in einem der folgenden Fälle erfolgt ist:

a) zur Ausübung des Rechts der freien Meinungsäußerung und der Informati-
onsfreiheit gemäß der Charta, einschließlich der Achtung der Freiheit und der 
Pluralität der Medien;
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b) zur Aufdeckung eines beruflichen oder sonstigen Fehlverhaltens oder einer 
illegalen Tätigkeit, sofern der Antragsgegner in der Absicht gehandelt hat, das 
allgemeine öffentliche Interesse zu schützen;

c) Offenlegung durch Arbeitnehmer gegenüber ihren Vertretern im Rahmen der 
rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben dieser Vertreter gemäß dem Unionsrecht 
oder dem nationalen Recht, sofern die Offenlegung zur Erfüllung dieser Aufgaben 
erforderlich war;

d) zum Schutz eines durch das Unionsrecht oder das nationale Recht anerkannten 
legitimen Interesses.

KAPITEL III
Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 6 
Allgemeine Verpflichtung

(1) Die Mitgliedstaaten sehen die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe vor, 
die erforderlich sind, um einen zivilrechtlichen Schutz vor rechtswidrigem Erwerb 
sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen zu 
gewährleisten.

(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe:

a) müssen fair und gerecht sein;

b) dürfen nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein und keine unangemessenen 
Fristen oder ungerechtfertigten Verzögerungen mit sich bringen und

c) sie müssen wirksam und abschreckend sein.

Artikel 7 
Verhältnismäßigkeit und missbräuchliche Klagen

(1) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbe-
helfe sind in einer Art und Weise anzuwenden, die

a) verhältnismäßig ist,

b) die Errichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel im Binnenmarkt 
vermeidet und



Richtlinie (Eu) 2016/943 Des Europäischen Parlaments Und Des Rates	 109

c) Gewähr gegen ihren Missbrauch bietet.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte – auf Antrag 
des Antragsgegners – im nationalen Recht vorgesehene angemessene Maßnahmen 
anwenden können, falls eine Klage wegen rechtswidrigen Erwerbs oder rechts-
widriger Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses offensichtlich 
unbegründet ist und der Antragsteller das Gerichtsverfahren missbräuchlich oder in 
unredlicher Absicht eingeleitet hat. Diese Maßnahmen können soweit erforderlich 
die Gewährung von Schadensersatz für den Antragsgegner, die Verhängung von 
Sanktionen gegen den Antragsteller oder die Anordnung der Veröffentlichung 
von Informationen über die getroffene Entscheidung nach Artikel 15 umfassen.

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die in Unterabsatz 1 genannten Maß-
nahmen Gegenstand getrennter Gerichtsverfahren sind.

Artikel 8 
Verjährungsfristen

(1) Die Mitgliedstaaten legen gemäß diesem Artikel Vorschriften über die Verjäh-
rungsfristen für materielle Ansprüche und Klagen auf Anwendung der in dieser 
Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe fest.

Die in Unterabsatz 1 genannten Vorschriften legen fest, wann die Verjährungsfrist 
beginnt, wie lang sie dauert und unter welchen Umständen sie unterbrochen oder 
ausgesetzt wird.

(2) Die Verjährungsfrist beträgt höchstens sechs Jahre.

Artikel 9 
Wahrung der Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen im Verlauf von 
Gerichtsverfahren

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Parteien, ihre Rechtsanwälte oder 
sonstigen Vertreter, Gerichtsbedienstete, Zeugen, Sachverständige und alle sonsti-
gen Personen, die an einem Gerichtsverfahren beteiligt sind, das den rechtswidrigen 
Erwerb oder die rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsge-
heimnisses zum Gegenstand hat, oder die Zugang zu Dokumenten haben, die Teil 
eines solchen Gerichtsverfahrens sind, nicht befugt sind, ein Geschäftsgeheimnis 
oder ein angebliches Geschäftsgeheimnis zu nutzen oder offenzulegen, das von 
den zuständigen Gerichten aufgrund eines ordnungsgemäß begründeten Antrags 
einer interessierten Partei als vertraulich eingestuft worden ist und von dem sie 
aufgrund der Teilnahme an dem Verfahren oder des Zugangs zu den Dokumenten 
Kenntnis erlangt haben. Die Mitgliedstaaten können ferner die zuständigen Gerichte 
ermächtigen, solche Maßnahmen von Amts wegen zu ergreifen.
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Die in Unterabsatz 1 genannte Verpflichtung besteht auch nach Abschluss des 
Gerichtsverfahrens weiter fort. Die Verpflichtung endet jedoch, wenn eine der 
folgenden Situationen eintritt:

a) Im Rahmen einer rechtskräftigen Entscheidung wird festgestellt, dass das an-
gebliche Geschäftsgeheimnis nicht die in Artikel 2 Nummer 1 genannten Kriterien 
erfüllt, oder

b) im Laufe der Zeit werden die in Frage stehenden Informationen für Personen 
in den Kreisen, die üblicherweise mit der betreffenden Art von Informationen 
umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen des Weiteren sicher, dass die zuständigen Gerichte 
auf ordnungsgemäß begründeten Antrag einer Partei spezifische Maßnahmen treffen 
können, die erforderlich sind, um die Vertraulichkeit eines Geschäftsgeheimnisses 
oder eines angeblichen Geschäftsgeheimnisses zu wahren, das im Laufe eines 
Gerichtsverfahrens im Zusammenhang mit dem rechtswidrigen Erwerb oder der 
rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses genutzt 
oder auf das in diesem Rahmen Bezug genommen wird. Die Mitgliedstaaten 
können ferner die zuständigen Gerichte ermächtigen, solche Maßnahmen von 
Amts wegen zu ergreifen.

Die in Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen sehen mindestens die Möglichkeit vor,

a) den Zugang zu von den Parteien oder Dritten vorgelegten Dokumenten, die 
Geschäftsgeheimnisse oder angebliche Geschäftsgeheimnisse enthalten, ganz oder 
teilweise auf eine begrenzte Anzahl von Personen zu beschränken;

b) den Zugang zu Anhörungen, bei denen unter Umständen Geschäftsgeheimnisse 
oder angebliche Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden, und zu der entspre-
chenden Aufzeichnung oder Mitschrift dieser Anhörungen auf eine begrenzte 
Anzahl von Personen zu beschränken;

c) Personen, die nicht der begrenzten Anzahl von Personen nach den Buchstaben a 
und b angehören, eine nicht vertrauliche Fassung einer gerichtlichen Entscheidung 
bereitzustellen, in der die Geschäftsgeheimnisse enthaltenden Passagen gelöscht 
oder geschwärzt wurden.

Die Anzahl der Personen nach Unterabsatz 2 Buchstaben a und b darf nicht größer 
sein, als zur Wahrung des Rechts der Verfahrensparteien auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und ein faires Verfahren erforderlich ist, und muss mindestens eine 
natürliche Person jeder Partei und ihre jeweiligen Rechtsanwälte oder sonstigen 
Vertreter dieser Gerichtsverfahrensparteien umfassen.

(3) Bei der Entscheidung über die Maßnahmen gemäß Absatz 2 und der Beurteilung 
ihrer Verhältnismäßigkeit berücksichtigen die zuständigen Gerichte die Notwen-
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digkeit, das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren zu 
gewährleisten, die legitimen Interessen der Parteien und gegebenenfalls etwaiger 
Dritter sowie den möglichen Schaden, der einer der Parteien und gegebenenfalls 
etwaigen Dritten durch die Gewährung oder Ablehnung dieser Maßnahmen ent-
stehen kann.

(4) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Absätzen 1, 2 oder 3 
erfolgt gemäß der Richtlinie 95/46/EG.

Abschnitt 2
Vorläufige und vorbeugende Maßnahmen

Artikel 10 
Vorläufige und vorbeugende Maßnahmen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte auf Antrag 
des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses eine der folgenden vorläufigen und vor-
beugenden Maßnahmen gegen den angeblichen Rechtsverletzer anordnen können:

a) vorläufige Einstellung oder gegebenenfalls vorläufiges Verbot der Nutzung 
oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses;

b) Verbot des Herstellens, Anbietens, Vermarktens oder der Nutzung rechtsver-
letzender Produkte oder der Einfuhr, Ausfuhr oder Lagerung rechtsverletzender 
Produkte für diese Zwecke;

c) Beschlagnahme oder Herausgabe der mutmaßlich rechtsverletzenden Produk-
te, einschließlich eingeführter Produkte, um deren Inverkehrbringen oder ihren 
Umlauf im Markt zu verhindern.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gerichte als Alternative zu den in 
Absatz 1 genannten Maßnahmen die Fortsetzung der angeblich rechtswidrigen 
Nutzung eines Geschäftsgeheimnisses an die Stellung einer oder mehrerer Si-
cherheiten knüpfen können, die die Entschädigung des Inhabers des Geschäfts-
geheimnisses sicherstellen sollen. Die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses 
gegen die Stellung von Sicherheiten darf nicht erlaubt werden.

Artikel 11 
Anwendungsbedingungen und Schutzmaßnahmen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte im Zusammen-
hang mit den in Artikel 10 genannten Maßnahmen befugt sind, dem Antragsteller 
aufzuerlegen, alle vernünftigerweise verfügbaren Beweise vorzulegen, um sich 
mit ausreichender Sicherheit davon überzeugen zu können, dass
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a) tatsächlich ein Geschäftsgeheimnis vorliegt,

b) der Antragsteller der Inhaber dieses Geschäftsgeheimnisses ist und

c) das Geschäftsgeheimnis auf rechtswidrige Weise erworben wurde, auf rechts-
widrige Weise genutzt oder offengelegt wird oder ein rechtswidriger Erwerb oder 
eine rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses droht.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte bei der Ent-
scheidung über die Gewährung oder Ablehnung eines Antrags und der Beurteilung 
der Verhältnismäßigkeit den besonderen Umständen des Falls Rechnung tragen 
müssen, gegebenenfalls einschließlich:

a) des Wertes und anderer spezifischer Merkmale des Geschäftsgeheimnisses,

b) zum Schutz des Geschäftsgeheimnisses getroffene Maßnahmen,

c) des Verhaltens des Antragsgegners bei Erwerb, Nutzung oder Offenlegung des 
Geschäftsgeheimnisses,

d) der Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsge-
heimnisses,

e) der legitimen Interessen der Parteien und Auswirkungen, die die Gewährung 
oder Ablehnung der Maßnahmen für die Parteien haben könnte,

f) der legitimen Interessen Dritter,

g) des öffentlichen Interesses und

h) des Schutzes der Grundrechte.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Artikel 10 genannten Maßnahmen 
auf Antrag des Antragsgegners aufgehoben oder auf andere Weise außer Kraft 
gesetzt werden, wenn

a) der Antragsteller nicht innerhalb einer angemessenen Frist, die entweder von 
dem die Maßnahmen anordnenden Gericht festgelegt wird, sofern dies nach dem 
Recht des Mitgliedstaats zulässig ist, oder, wenn es nicht zu einer solchen Festle-
gung kommt, 20 Arbeitstage oder 31 Kalendertage, wobei der längere der beiden 
Zeiträume gilt, nicht überschreitet, bei dem zuständigen Gericht das Verfahren 
einleitet, das zu einer Sachentscheidung führt oder

b) die in Frage stehenden Informationen aus Gründen, die dem Antragsgegner 
nicht zuzurechnen sind, nicht mehr die in Artikel 2 Nummer 1 genannten Krite-
rien erfüllen.
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte die in Artikel 
10 genannten Maßnahmen an die Stellung einer angemessenen Kaution oder die 
Leistung einer entsprechenden Sicherheit durch den Antragsteller knüpfen können, 
um eine etwaige Entschädigung des Antragsgegners oder einer etwaigen anderen 
von den Maßnahmen betroffenen Person sicherzustellen.

(5) Werden die in Artikel 10 genannten Maßnahmen auf der Grundlage von Absatz 
3 Buchstabe a des vorliegenden Artikels aufgehoben oder werden sie aufgrund einer 
Handlung oder Unterlassung des Antragstellers hinfällig, oder wird in der Folge 
festgestellt, dass kein rechtswidriger Erwerb oder keine rechtswidrige Nutzung 
oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses vorlag und auch nicht drohte, so 
sind die zuständigen Gerichte befugt, auf Antrag des Antragsgegners oder eines 
geschädigten Dritten anzuordnen, dass der Antragsteller dem Antragsgegner oder 
dem geschädigten Dritten angemessenen Ersatz für den durch diese Maßnahmen 
entstandenen Schaden zu leisten hat.

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass der in Unterabsatz 1 genannte Antrag 
auf Schadensersatz Gegenstand eines getrennten Gerichtsverfahrens ist.

Abschnitt 3
Maßnahmen aufgrund einer Sachentscheidung

Artikel 12 
Gerichtliche Anordnungen und Abhilfemaßnahmen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte in dem Fall, 
dass in einer gerichtlichen Sachentscheidung ein rechtswidriger Erwerb, eine 
rechtswidrige Nutzung oder eine rechtswidrige Offenlegung festgestellt wird, auf 
Antrag des Antragstellers eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen gegen 
den Rechtsverletzer erlassen können:

a) Einstellung oder gegebenenfalls Verbot der Nutzung oder Offenlegung des 
Geschäftsgeheimnisses;

b) Verbot des Herstellens, Anbietens, Vermarktens oder der Nutzung rechtsver-
letzender Produkte oder der Einfuhr, Ausfuhr oder Lagerung rechtsverletzender 
Produkte für diese Zwecke;

c) geeignete Abhilfemaßnahmen hinsichtlich der rechtsverletzenden Produkte;

d) die Vernichtung der Gesamtheit oder eines Teils der Dokumente, Gegenstän-
de, Materialien, Stoffe oder elektronischen Dateien, die das Geschäftsgeheimnis 
enthalten oder verkörpern oder gegebenenfalls die Herausgabe der Gesamtheit 
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oder eines Teils dieser Dokumente, Gegenstände, Materialien, Stoffe oder elekt-
ronischen Dateien an den Antragsteller.

(2) Zu den in Absatz 1 Buchstabe c genannten Abhilfemaßnahmen zählen

a) der Rückruf der rechtsverletzenden Produkte vom Markt;

b) die Beseitigung der rechtsverletzenden Qualität der rechtsverletzenden Produkte;

c) die Vernichtung der rechtsverletzenden Produkte oder gegebenenfalls ihre Mark-
trücknahme unter der Voraussetzung, dass der Schutz des in Frage stehenden 
Geschäftsgeheimnisses durch diese Marktrücknahme nicht beeinträchtigt wird.

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass ihre zuständigen Gerichte – bei 
Anordnung einer Entfernung der rechtsverletzenden Produkte aus dem Markt – 
auf Antrag des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses anordnen können, dass die 
Produkte dem Inhaber des Geschäftsgeheimnisses oder wohltätigen Organisationen 
übergeben werden.

(4) Die zuständigen Gerichte ordnen an, dass die in Absatz 1 Buchstaben c und d 
genannten Maßnahmen auf Kosten des Rechtsverletzers durchgeführt werden, es 
sei denn, es liegen besondere Gründe dafür vor, hiervon abzusehen. Diese Maß-
nahmen ergehen unbeschadet des etwaigen Schadensersatzes, der dem Inhaber 
des Geschäftsgeheimnisses möglicherweise aufgrund des rechtswidrigen Erwerbs 
oder der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses 
zu zahlen ist.

Artikel 13 
Anwendungsbedingungen, Schutzvorschriften und alternative Maßnahmen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte bei der Prü-
fung eines Antrags auf Erlass gerichtlicher Anordnungen und von Abhilfemaß-
nahmen nach Artikel 12 und bei der Beurteilung von deren Verhältnismäßigkeit 
den besonderen Umständen des Falls Rechnung tragen müssen, einschließlich 
gegebenenfalls:

a) des Wertes oder anderer spezifischer Merkmale des Geschäftsgeheimnisses,

b) Maßnahmen, die zum Schutz des Geschäftsgeheimnisses getroffen werden,

c) des Verhaltens des Antragsgegners bei Erwerb, Nutzung oder Offenlegung des 
Geschäftsgeheimnisses,

d) der Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsge-
heimnisses,
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e) der legitimen Interessen der Parteien und Auswirkungen, die die Genehmigung 
oder Ablehnung der Maßnahmen für die Parteien haben könnte,

f) der legitimen Interessen Dritter,

g) des öffentlichen Interesses und

h) des Schutzes der Grundrechte.

Falls die zuständigen Gerichte die Dauer der in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a 
und b genannten Maßnahmen begrenzen, muss die Dauer ausreichen, um sämtliche 
kommerziellen oder wirtschaftlichen Vorteile zu beseitigen, die der Rechtsverletzer 
aus dem rechtswidrigen Erwerb oder der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung 
des Geschäftsgeheimnisses gezogen haben könnte.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben 
a und b genannten Maßnahmen auf Antrag des Antragsgegners zurückgenommen 
oder ihre Wirkung auf andere Weise entfällt, wenn die fraglichen Informationen 
aus Gründen, die der Antragsgegner weder unmittelbar noch mittelbar zu vertreten 
hat, nicht mehr die in Artikel 2 Nummer 1 genannten Voraussetzungen erfüllen.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Gerichte auf Antrag der 
Person, der die in Artikel 12 vorgesehenen Maßnahmen auferlegt werden können, 
anordnen können, dass anstelle der Anwendung dieser Maßnahmen eine Abfindung 
an den Geschädigten zu zahlen ist, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) Zum Zeitpunkt der Nutzung oder Offenlegung wusste die betreffende Person 
nicht und hätte unter den gegebenen Umständen nicht wissen müssen, dass sie 
über eine andere Person in den Besitz des Geschäftsgeheimnisses gelangt ist, die 
dieses Geschäftsgeheimnis rechtswidrig genutzt oder offengelegt hat;

b) bei Durchführung der betreffenden Maßnahmen würde der betreffenden Person 
ein unverhältnismäßig großer Schaden entstehen und

c) die Zahlung einer Abfindung an die geschädigte Partei erscheint als angemes-
sene Entschädigung.

Wird anstelle einer Maßnahme gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a und b 
ein finanzieller Ausgleich angeordnet, so darf dieser nicht die Höhe der Lizenz-
gebühren übersteigen, die zu zahlen gewesen wären, wenn die betreffende Person 
um die Genehmigung ersucht hätte, das in Frage stehende Geschäftsgeheimnis 
für den Zeitraum zu nutzen, für den die Nutzung des Geschäftsgeheimnisses hätte 
untersagt werden können.
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Artikel 14 
Schadensersatz

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte auf Antrag 
des Geschädigten anordnen, dass ein Rechtsverletzer, der wusste oder hätte wissen 
müssen, dass er einen rechtswidrigen Erwerb oder eine rechtswidrige Nutzung oder 
Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses vornahm, dem Inhaber des Geschäfts-
geheimnisses einen Schadensersatz leistet, der dem infolge des rechtswidrigen 
Erwerbs oder der rechtswidrigen Offenlegung oder Nutzung tatsächlich erlittenen 
Schaden angemessen ist.

Die Mitgliedstaaten können die Haftung von Arbeitnehmern für Schäden begrenzen, 
die ihren Arbeitgebern durch den rechtswidrigen Erwerb oder die rechtswidrige 
Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses entstanden sind, sofern 
sie nicht vorsätzlich handeln.

(2) Bei der Festsetzung der Höhe des Schadensersatzes gemäß Absatz 1 berück-
sichtigen die zuständigen Gerichte alle relevanten Faktoren, wie negative wirt-
schaftliche Folgen, einschließlich entgangener Gewinne des Geschädigten, etwaige 
durch den Rechtsverletzer erzielte unlautere Gewinne und gegebenenfalls andere 
als wirtschaftliche Faktoren wie den immateriellen Schaden, der dem Inhaber des 
Geschäftsgeheimnisses durch den rechtswidrigen Erwerb oder die rechtswidrige 
Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses entstanden ist.

Alternativ können die zuständigen Gerichte in geeigneten Fällen den Schadens-
ersatz jedoch als Pauschalbetrag festsetzen, und zwar auf der Grundlage von 
Faktoren wie mindestens dem Betrag der Lizenzgebühren, die der Rechtsverletzer 
hätte entrichten müssen, wenn er die Genehmigung zur Nutzung des betreffenden 
Geschäftsgeheimnisses eingeholt hätte.

Artikel 15 
Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte bei Verfahren 
wegen des rechtswidrigen Erwerbs oder der rechtswidrigen Nutzung oder Offen-
legung von Geschäftsgeheimnissen auf Antrag des Antragstellers und auf Kosten 
des Rechtsverletzers geeignete Maßnahmen zur Verbreitung von Informationen 
über die betreffende Entscheidung, einschließlich der vollständigen oder teilweisen 
Veröffentlichung, anordnen können.

(2) Bei jeder Maßnahme gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels wird die Ver-
traulichkeit von Geschäftsgeheimnissen gemäß Artikel 9 gewährleistet.
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(3) Bei der Entscheidung darüber, ob eine Maßnahme gemäß Absatz 1 angeord-
net wird, und bei der Bewertung ihrer Verhältnismäßigkeit berücksichtigen die 
zuständigen Gerichte gegebenenfalls den Wert des Geschäftsgeheimnisses, das 
Verhalten des Rechtsverletzers bei Erwerb, Nutzung oder Offenlegung des Ge-
schäftsgeheimnisses, die Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung des 
Geschäftsgeheimnisses und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren rechtwidrigen 
Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses durch den Rechtsverletzer.

Die zuständigen Gerichte berücksichtigen auch, ob die Informationen über den 
Rechtsverletzer die Identifizierung einer natürlichen Person ermöglichen würden 
und, falls ja, ob die Veröffentlichung dieser Informationen gerechtfertigt wäre, 
insbesondere im Lichte des etwaigen Schadens, den eine solche Maßnahme der 
Privatsphäre und dem Ruf des Rechtsverletzers zufügen kann.

KAPITEL IV
Sanktionen, Berichterstattung und Schlussbestimmungen

Artikel 16 
Sanktionen bei Nichteinhaltung dieser Richtlinie

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte allen Personen, 
die es versäumen oder ablehnen, einer der gemäß den Artikeln 9, 10 und 12 er-
lassenen Maßnahme nachzukommen, Sanktionen auferlegen können.

Im Rahmen der Sanktionen wird unter anderem die Möglichkeit vorgesehen, im 
Falle einer Nichtbefolgung einer der gemäß den Artikeln 10 und 12 erlassenen 
Maßnahme wiederholt zu zahlende Zwangsgelder zu verhängen.

Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.

Artikel 17 
Informationsaustausch und Korrespondenzstellen

Zur Förderung der Zusammenarbeit, einschließlich des Informationsaustauschs, 
der Mitgliedstaaten untereinander sowie zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission benennt jeder Mitgliedstaat eine oder mehrere nationale Korres-
pondenzstellen für alle Fragen nach der Durchführung der in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Maßnahmen. Jeder Mitgliedstaat teilt die Kontaktadressen seiner 
Korrespondenzstelle(n) den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mit.
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Artikel 18 
Berichte

(1) Bis zum 9. Juni 2021 erstellt das Amt der Europäischen Union für geistiges 
Eigentum im Rahmen der Tätigkeiten der Europäischen Beobachtungsstelle für 
Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums einen ersten Bericht über 
die Entwicklungen bei dem rechtswidrigen Erwerb, der rechtswidrigen Nutzung 
und der rechtswidrigen Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen im Zuge der 
Anwendung dieser Richtlinie.

(2) Bis zum 9. Juni 2022 erstellt die Kommission einen Zwischenbericht über 
die Anwendung dieser Richtlinie und legt diesen dem Europäischen Parlament 
und dem Rat vor. Dieser Bericht trägt dem in Absatz 1 genannten Bericht in an-
gemessener Weise Rechnung.

In dem Zwischenbericht werden insbesondere die etwaigen Auswirkungen der 
Anwendung dieser Richtlinie auf Forschung und Entwicklung, die Mobilität der 
Arbeitnehmer und die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und auf 
Informationsfreiheit untersucht.

(3) Bis zum 9. Juni 2026 bewertet die Kommission die Auswirkungen dieser 
Richtlinie und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor.

Artikel 19 
Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, 
die erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum 9. Juni 2018 nachzukommen. Sie 
teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Rechtsvorschriften mit.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften 
selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese 
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie 
fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 20 
Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft.
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Artikel 21 
Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 8. Juni 2016.

Im Namen des Europäischen Parlaments	 Im Namen des Rates

Der Präsident	 Der Präsident

M. SCHULZ	 A.G. KOENDERS


